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Traktandum 7 
Verordnung über den Hochwasserschutz 
in der Gemeinde Glarus: Neuerlass 

7.1 Die Vorlage im Überblick 

In der Gemeinde Glarus bestehen erhebliche Hochwasserrisiken an der Linth und an verschiedenen 
Seitengewässern. Allerdings kann die Gemeinde subventionsberechtigte Hochwasserschutzprojekte 
nur mit vorhandenen kommunalen Rechtsgrundlagen zum Hochwasserschutz umsetzen. Ohne solche 
Rechtsgrundlagen erbringen der Kanton bzw. der Bund keine Subventionsleistungen und die Kosten 
wären somit für die Gemeinde nicht stemmbar. Angesichts dieser u.a. aufgrund der bestehenden 
Schutzdefizite und der Zunahme von extremen Wetterereignissen problematischen Blockade ist die 
Schaffung einer kommunalen Rechtsgrundlage zum Hochwasserschutz in der Legislaturplanung 
2023–2026 als Schwerpunktziel verankert. 

Die nach einer öffentlichen Vernehmlassung nun zum Erlass durch die Gemeindeversammlung vorlie-
gende Verordnung über den Hochwasserschutz setzt übergeordnetes Recht um, bestimmt Trägerin-
nen und Träger von Hochwasserschutzaufgaben, stellt die Aufgabenerfüllung durch Bach- und Wuhr-
korporationen sicher und regelt die Finanzierung von durch die Gemeinde ausgeführten Hochwasser-
schutzmassnahmen. Die Verordnung über den Hochwasserschutz soll nach dem Erlass durch die Ge-
meindeversammlung per sofort in Kraft treten. 

7.2 Ausgangslage 

Kommunale Hochwasserschutzverordnung und übergeordnetes Recht  

Gemäss dem Wasserbaugesetz des Bundes haben die Kantone den Schutz von Menschen und er-
heblichen Sachwerten vor schädlichen Auswirkungen des Wassers zu gewährleisten. Zu diesem Bun-
desgesetz besteht im Kanton Glarus noch kein spezifisches Einführungsrecht. Vielmehr ist der Um-
gang mit Naturgefahren im Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz) gere-
gelt. Es erklärt den Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten als Aufgabe von Kanton und 
Gemeinden; dabei ausdrücklich vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Einführungsgesetzes zum 
Zivilgesetzbuch (im Folgenden EG ZGB) über die Wuhrpflicht und Offenhaltung der Wasserläufe.  

Im EG ZGB werden die erforderlichen Schutzmassnahmen grundsätzlich den betroffenen Grundeigen-
tümerinnen und -eigentümern überbunden, wozu in erster Linie die unmittelbaren Gewässeranstösse-
rinnen und -anstösser sowie in zweiter Linie die Eigentümerinnen und Eigentümer von unmittelbar ge-
fährdeten Grundstücken gehören. Die Verpflichteten haben die Möglichkeit, eine Korporation zu bil-
den, wenn sie die Aufgaben weder selber ausführen können noch diese durch die Gemeinde ausge-
führt werden. 

Art. 200 Abs. 3 EG ZGB verpflichtet die Gemeinden, bei von ihnen realisierten Hochwasserschutz-
massnahmen die Grundeigentümerinnen und -eigentümer in angemessenem Umfang zur Kostentra-
gung heranzuziehen. Dabei geht es um die Abgeltung des mit Hochwasserschutzmassnahmen der 
Gemeinde verbundenen wirtschaftlichen Vorteils der Grundeigentümerinnen und -eigentümer. Die ei-
nen Nutzen ziehenden Grundeigentümerinnen und -eigentümer sind mittels Perimeterverfahren zu er-
mitteln und darauf basierend sind ihnen individuelle finanzielle Beiträge an die Massnahmen aufzuer-
legen. Die der Gemeindeversammlung unterbreitete Verordnung über den Hochwasserschutz schafft 
die zur Umsetzung dieser kantonalrechtlichen Regelung in der Gemeinde Glarus nötigen Rechts-
grundlagen. Die Gemeinden Glarus Süd und Glarus Nord verfügen im Gegensatz zur Gemeinde Gla-
rus bereits über solche Erlasse zum Hochwasserschutz. 

Umsetzungsregelung ist Voraussetzung für kantonale Subventionsleistungen  

Der Kanton macht Subventionsleistungen vom Bestehen einer Umsetzungsregelung zum soeben er-
wähnten Art. 200 Abs. 3 EG ZGB abhängig. Somit kann die Gemeinde Glarus heute mangels eines 
entsprechenden kommunalen Erlasses keine subventionsberechtigten Hochwasserschutzmassnah-
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men durchführen. Im Regelfall werden Wasserbauprojekte zu rund 65% durch Bund und Kanton sub-
ventioniert. Auf diese Subventionen zu verzichten kann sich die Gemeinde, insbesondere bei grösse-
ren wasserbaulichen Vorhaben, nicht leisten. 

Gemeinde will Schutzdefizite angehen und nicht auf kantonale Regelung warten  

Es bestehen Hochwasser-Schutzdefizite, denen die Gemeinde jetzt aktiv entgegenwirken möchte. Ak-
tuell befinden sich Hochwasserschutzprojekte in Planung, die aus den genannten Gründen nur mit ei-
ner kommunalen Verordnung zum Hochwasserschutz realisiert werden können.  

Zwar könnte ein neues kantonales Wasserrecht die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Hoch-
wasserschutz im Kanton Glarus dereinst verändern, was allenfalls Anpassungen der kommunalen Re-
gelwerke zum Hochwasserschutz nach sich ziehen würde. Ein kantonales Wassergesetz befindet sich 
zwar bereits seit vielen Jahren in Erarbeitung, aber ob und wann es erlassen wird, ist zurzeit unge-
wiss; dies kann noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Mit dem Erlass einer Hochwasserschutz-
verordnung zuzuwarten und somit bis auf Weiteres in der Gemeinde Glarus keine Hochwasserschutz-
massnahmen umzusetzen, wäre unverantwortlich. 

Aus den dargelegten Gründen ist die Einführung eines kommunalen Regelwerks zum Hochwasser-
schutz in der laufenden Legislaturplanung 2023–2026 der Gemeinde Glarus als grundlegende Mass-
nahme zur Erreichung des Schwerpunktziels "schützen und entwickeln" verankert. Dementsprechend 
wurde eine entsprechende Vorlage erarbeitet, zu welcher der Gemeinderat vom 13. November 2023 
bis am 22. Dezember 2023 eine öffentliche Vernehmlassung durchführte. Die nach der Vernehmlas-
sung überarbeitete Vorlage hat der Gemeinderat bereinigt, sodass sie nun zum Erlass durch die Ge-
meindeversammlung vorliegt.  

Die Verordnung über den Hochwasserschutz soll nach dem Erlass durch die Gemeindeversammlung 
per sofort in Kraft treten. 

Ergebnisse der Vernehmlassung 

Im Rahmen der erwähnten öffentlichen Vernehmlassung gingen zwölf Stellungnahmen ein. Dank der 
aktiven Mitwirkung von Bevölkerung und Parteien konnte die Vorlage optimiert werden. Auf der Web-
site der Gemeinde ist unter den Informationen zu dieser Gemeindeversammlung der detaillierte Aus-
wertungsbericht zur Vernehmlassung als ergänzende Unterlage abrufbar. Im vorliegenden und im 
nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. 

Mehrfach haben Vernehmlassungsteilnehmende das privatrechtlich geregelte Glarner Wasserrecht in 
Bezug auf Hochwasserschutzmassnahmen an der Linth als unbefriedigend und nicht zielführend beur-
teilt. In zwei Stellungnahmen wurde gefordert, den Kanton für den Hochwasserschutz Linth in die Ver-
antwortung zu ziehen. Dies wäre jedoch nicht mit dem übergeordneten Recht konform. Nach gelten-
dem Recht ist die Gemeinde für das Hochwasserschutzprojekt "Sichere Linth" zuständig. Die Rolle 
des Kantons beschränkt sich darauf, eine Aufsichtsfunktion wahrzunehmen und sich gemäss den bun-
desrechtlichen Bestimmungen und Art. 203 EG ZGB mit einem finanziellen Beitrag an den Projektkos-
ten zu beteiligen.  

Weiter wurden in der Vernehmlassung angesichts der aktuellen Hochwasserlagen in der Schweiz 
auch die Dringlichkeit, den Hochwasserschutz anzugehen, und die Notwendigkeit, die entsprechende 
Verordnung zu erlassen, um handlungsfähig zu sein, festgestellt. Der Gemeinderat teilt die Auffas-
sung, dass eine wirkliche Handlungsfähigkeit der Gemeinde im Bereich Hochwasserschutz erst dann 
gegeben ist, wenn die vorliegende Verordnung über den Hochwasserschutz erlassen ist. 

Die Hochwasserschutzverordnung im Einzelnen  

Die Verordnung über den Hochwasserschutz besteht aus 8 Kapiteln und 37 Artikeln. Generell gilt, 
dass das übergeordnete Recht (Bundesrecht und EG ZGB) den Regelungsspielraum für die kommu-
nale Verordnung einschränkt.  

Nachfolgend werden die wichtigsten Bestimmungen der Verordnung erläutert, wobei auch auf einige 
anlässlich der Vernehmlassung vorgebrachte Anliegen eingegangen wird. Eine ausführlichere Kom-
mentierung der einzelnen Verordnungsbestimmungen ist als ergänzende Unterlage auf der Website 
der Gemeinde unter den Informationen zu dieser Gemeindeversammlung abrufbar.  

Die komplette Fassung der Verordnung über den Hochwasserschutz, wie sie der Gemeindeversamm-
lung zum Erlass unterbreitet wird, ist am Ende dieses Traktandums abgedruckt. 
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Kapitel 1 "Allgemeine Bestimmungen" (Artikel 1 bis 5) 

Dieses Kapitel beschreibt insbesondere den Gegenstand und den Geltungsbereich der Verordnung, 
u.a. indem es auf die massgebenden übergeordneten Gesetze Bezug nimmt. 

Das Wasserbaugesetz des Bundes und das dazugehörige Ausführungsrecht bestimmen die Anforde-
rungen an den in den Kantonen zu gewährleistenden Hochwasserschutz und die Beitragsleistungen 
des Bundes. Weiter sind im Kanton Glarus für die Umsetzung des Hochwasserschutzes auf kommu-
naler Ebene die Bestimmungen des EG ZGB über die Wuhrpflicht und die Offenhaltung der Wasser-
läufe massgebend, die insbesondere die Trägerinnen und Träger von Hochwasserschutzaufgaben 
und die finanzielle Beteiligungspflicht der entlasteten Grundeigentümerinnen und -eigentümer vorge-
ben. 

In den Geltungsbereich der Verordnung fallen alle oberirdischen Gewässer im Gemeindegebiet. Der 
Begriff "oberirdische Gewässer" ist in Art. 4 Bst. a des Gewässerschutzgesetzes des Bundes definiert. 
Die Verordnung gilt somit auch für Linth und Löntsch, für die aufgrund des heutigen kantonalen 
Rechts keine gesonderten Regelungen auf kommunaler Stufe geschaffen werden können. 

Kapitel 2 "Hochwasserschutzmassnahmen" (Artikel 6 bis 11) 

Es werden folgende vier Arten von Hochwasserschutzmassnahmen unterschieden: 

Die Vorkehrungen beim kleinen Gewässerunterhalt (Artikel 8) beinhalten meist (aber nicht immer) von 
Hand oder mit Kleingeräten ausführbare Massnahmen. 

Unterhaltsmassnahmen, die über den kleinen Gewässerunterhalt hinausgehen, werden als grosser 
Gewässerunterhalt (Artikel 9) bezeichnet. Für diese Massnahmen bedarf es in der Regel einer Bewilli-
gung, da meist ein Einsatz von Maschinen wie Bagger o.ä. notwendig ist. 

Wasserbauliche Massnahmen (Artikel 10) dienen einer nachhaltigen Verbesserung des Hochwasser-
schutzes und sind meist mit grösseren Eingriffen in das Gewässer verbunden. Sie sind meist beitrags-
berechtigt gemäss der Wasserbaugesetzgebung des Bundes, was eine integrale Planung voraussetzt. 

Bei Sofortmassnahmen (Artikel 11) besteht immer eine zeitliche Dringlichkeit zur Verhinderung von 
Folgeschäden. Meist steht die unmittelbare Wiederherstellung der Durchfluss- und/oder Ablagerungs-
kapazität nach einem Hochwasserereignis im Vordergrund. Sofortmassnahmen können aber auch an 
bestehenden Schutzbauwerken erfolgen, um mögliche Folgeschäden zu verhindern. 

Die Unterscheidung der Arten von Hochwasserschutzmassnahmen bestimmt u.a., wer bestimmte Vor-
kehrungen zur Offenhaltung von Gewässern zu treffen hat.  

Ob Hochwasserschutzmassnahmen bewilligungspflichtig und -fähig sind, ergibt sich u.a. aus den ge-
wässerschutzrechtlichen, den natur- und heimatschutzrechtlichen sowie den baurechtlichen Vorschrif-
ten, wie auch aus den weiteren aktuellsten Vorgaben von Bund und Kanton. Aus diesem Grund 
konnte das in der Vernehmlassung geäusserte Anliegen, dass der kleine Gewässerunterhalt immer 
ohne Bewilligung erfolgen können soll, nicht berücksichtigt werden. Allfällige Unklarheiten, ob eine be-
stimmte (Unterhalts-)Massnahme einer Meldepflicht untersteht oder einer Bewilligung bedarf (Gewäs-
serschutz, Naturschutz usw.), sind direkt mit den zuständigen Stellen von Gemeinde und/oder Kanton 
zu klären. Hilfe bietet auch die vom Kanton und von der Gemeinde Glarus Nord publizierte Praxishilfe 
"Bachpflege im Kanton Glarus". Sie enthält Informationen zum fachgerechten Unterhalt wie auch über 
die Bewilligungspflicht und -fähigkeit konkreter Massnahmen. Die Praxishilfe ist auf der Website der 
Gemeinde Glarus verfügbar und dort auch unter den Informationen zu dieser Gemeindeversammlung 
verlinkt. 

Im Rahmen der Vernehmlassung erging der Antrag, in Art. 10 die eingeschränkte Renaturierung/Revi-
talisierung von Wasserläufen und Gewässerräumen (Abs. 2 Bst. b) als wasserbauliche Massnahme zu 
streichen. Allerdings besteht diesbezüglich aufgrund des übergeordneten Rechts kein Handlungsspiel-
raum. Die Anforderungen an wasserbauliche Massnahmen (inkl. Hochwasserschutzprojekte) sind in 
Art. 4 des Bundesgesetzes über den Wasserbau festgelegt: Bei wasserbaulichen Massnahmen ist von 
Bundesrechts wegen immer eine möglichst naturnahe Gestaltung anzustreben, ansonsten sind diese 
weder subventionsberechtigt noch bewilligungsfähig. Die von Art. 10 Abs. 2 Bst. b erfassten Hochwas-
serschutzprojekte mit naturnaher Gestaltung dürfen nicht verwechselt werden mit Revitalisierungspro-
jekten. Bei Letzteren steht nicht der Hochwasserschutz, sondern die ökologische Gewässeraufwer-
tung im Vordergrund.  
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Auch die Offenlegung und Umleitung eines Gewässers kann eine wasserbauliche Massnahme zur Si-
cherstellung des Hochwasserschutzes darstellen, z.B., wenn eine Eindolung oder ein Gewässerver-
lauf Schwachstellen bilden und Schutzdefizite verursachen. Die im Rahmen der Vernehmlassung be-
antragte Streichung dieser Massnahmen aus Art. 10 Abs. 2 ist daher nicht umsetzbar.  

Weiter wurde in der Vernehmlassung vorgebracht, dass die Verordnung den Biotop- und Artenschutz 
beim "kleinen Gewässerunterhalt" zu wenig berücksichtige und daher diesbezüglich klarere Vorschrif-
ten bzw. Bewilligungspflichten vorzusehen seien. Hierzu ist zu beachten, dass – wie oben dargelegt – 
sämtliche Hochwasserschutzmassnahmen die Vorgaben des übergeordneten Rechts zu erfüllen ha-
ben (worauf Art. 5 der Verordnung ausdrücklich hinweist), so also auch die Vorgaben bezüglich des 
Arten- und Biotopschutzes. Die Einführung einer Bewilligungspflicht für sämtliche Massnahmen des 
Gewässerunterhalts ist nicht mit dem kantonalen Recht vereinbar, weil den Gemeinden keine Kompe-
tenz zukommt, auf kommunaler Ebene gegenüber der Bundes- und kantonalen Gesetzgebung zusätz-
liche (z.B. fischerei-, gewässerschutz- oder baurechtliche) Bewilligungspflichten einzuführen. 

Kapitel 3 "Durchführung von Hochwasserschutzmassnahmen durch Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer sowie Korporationen" (Artikel 12 bis 15) 

In Artikel 12 Absatz 1 ist festgehalten, dass der kleine Gewässerunterhalt dem Grundeigentum, wel-
ches direkt an ein Gewässer anstösst, obliegt. Dies entspricht der in Art. 189 Abs. 1 EG ZGB festge-
legten Wuhrpflicht. Auch der bauliche Unterhalt von Uferverbauungen und Wuhren ist Bestandteil der 
Wuhrpflicht und Aufgabe der Grundeigentümerschaft. 

Artikel 12 Absatz 2 berechtigt die Gemeinde, die Wuhrpflichtigen zur Wahrnehmung ihrer Pflicht anzu-
halten und nach erfolgloser Mahnung beim Kanton die Feststellung dieser Pflicht zu beantragen 
(Art. 205 EG ZGB). Pflichtfeststellungen erfolgen grundsätzlich durch Verfügungen, die vom Kanton, 
falls nötig, zu vollstrecken sind. 

In Artikel 13 wird betreffend die Aufgaben der Bach-, Runsen- und Wuhrkorporationen auf Art. 200 ff. 
EG ZGB und die Korporationsstatuten verwiesen. Die Gemeinde soll Bach-, Runsen- und Wuhrkorpo-
rationen in besonderen Fällen bei der Ausübung ihrer Aufgaben fachliche und administrative Unter-
stützungen gewähren können (Artikel 14), vorausgesetzt, es besteht ein öffentliches Interesse daran. 
Ferner gebietet das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Bundesverfassung), dass alle Korporationen bei 
den Unterstützungsleistungen gleichbehandelt werden. 

Kapitel 4 "Vornahme von Hochwasserschutzmassnahmen durch die Gemeinde" (Artikel 16 und 17) 

Artikel 16 bestimmt, in welchen Fällen die Gemeinde Hochwasserschutzaufgaben übernehmen kann. 
Die beiden Hauptkriterien sind, dass ein öffentliches Interesse an der Massnahme besteht und dass 
die Massnahme nicht im Zuständigkeitsbereich einer Bach-, Runsen- oder Wuhrkorporation oder einer 
privaten Grundeigentümerschaft liegt. Das öffentliche Interesse an einer Massnahme hängt insbeson-
dere vom Gefährdungsgrad von Objekten ab, an denen ein öffentliches Interesse besteht. Weiter rich-
tet sich die Umsetzung von Hochwasserschutzmassnahmen durch die Gemeinde nach deren Prioritä-
ten, den verfügbaren Mitteln und den (Kredit-)Entscheidungen der zuständigen Instanzen. 

Die in Artikel 17 Absätze 1 und 2 verankerte Duldungspflicht ermöglicht die Wahrnehmung der Ge-
meindeaufgaben, sei es bei Arbeiten an Gewässern oder Schutzbauten, bei Sofortmassnahmen im 
Zusammenhang mit Unwetterereignissen oder bei der Erstellung des Beitragsperimeters. 

Artikel 17 Absatz 3 hält die Gemeinde dazu an, bei zur Aufgabenerfüllung erforderlichen, längerfristi-
gen Beanspruchungen von Boden oder Rechten mit den Betroffenen eine gütliche Einigung anzustre-
ben. Im Übrigen gelten, wie Absatz 4 ergänzend festhält, die kantonalen Regelungen, namentlich die 
einschlägigen Vorschriften im Abschnitt über die Wuhrpflicht und die Offenhaltung der Wasserläufe 
(Art. 208 u. 209 EG ZGB) sowie die Bestimmungen über die Enteignung (Art. 148 ff. EG ZGB). 

Kapitel 5 "Finanzierung von durch die Gemeinde ausgeführten Hochwasserschutzmassnahmen" 
(Artikel 18 bis 26) 

Die in den Kapiteln 5 bis 7 enthaltenen Bestimmungen betreffen einzig die Finanzierung von Hoch-
wasserschutzmassnahmen, die durch die Gemeinde ausgeführt werden (Artikel 18). 
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Die Kosten von solchen Hochwasserschutzmassnahmen setzen sich aus den in Artikel 19 in nicht ab-
schliessender Form aufgeführten Bestandteilen zusammen. Die nach Abzug allfälliger Beiträge (Arti-
kel 20) von Bund und Kanton sowie allfälliger Drittleistungen (z.B. Beiträge von Kraftwerkeigentüme-
rinnen und -eigentümern gemäss Art. 184 und Art. 196 Abs. 2 EG ZGB oder Unterstützungen durch 
private Organisationen wie der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden) verbleibenden Kosten wer-
den zwischen der Gemeinde in ihrer Eigenschaft als Trägerin der öffentlichen Interessen und der Ge-
samtheit der beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen und -eigentümer (Artikel 21 und 22) aufgeteilt. 
Über diese Kostenaufteilung entscheidet der Gemeinderat unter Würdigung der in der Verordnung 
festgelegten Kriterien (Artikel 23), insbesondere der vorliegenden öffentlichen Interessen einerseits 
sowie der privaten Interessen andererseits.  
Das öffentliche Interesse an einer Hochwasserschutzmassnahme hängt davon ab, wie stark Objekte, 
an denen (auch) ein öffentliches Interesse besteht, gefährdet sind. Je grösser das durch ein Gewässer 
gefährdete Gebiet und das Schadenpotenzial für Menschen, Tiere und Sachwerte sind und je mehr 
die Gefährdung auch der Allgemeinheit dienende Anlagen (Verkehrsträger, öffentlicher Verkehr, Werk-
leitungen, etc.) betrifft, desto höher ist das allgemeine Interesse an einer Hochwasserschutzmass-
nahme zu veranschlagen. Umgekehrt ist das Interesse der Gesamtheit der beitragspflichtigen Grund-
eigentümerinnen und -eigentümer etwa dann höher zu gewichten, wenn eine Massnahme vorab dem 
Schutz von vergleichsweise wenigen Grundstücken oder eines peripheren Gebiets dient. 
Die Entscheide über die Aufteilung der Kosten von Hochwasserschutzmassnahmen zwischen der Ge-
meinde und der Gesamtheit der Grundeigentümerinnen und -eigentümer im Beitragsperimeter müs-
sen nach pflichtgemässem Ermessen erfolgen. D.h. die verschiedenen relevanten Gesichtspunkte 
müssen auf sachgerechte und rechtsgleiche Art und Weise berücksichtigt werden. Es handelt sich 
nicht um eigentliche politische Entscheidungen, sondern vielmehr um im Einzelnen zu begründende 
Akte der Rechtsanwendung, weshalb sie in die Zuständigkeit des Gemeinderats fallen sollen, der in 
einer Gesamtbetrachtung eine einheitliche und kontinuierliche Praxis gewährleisten kann. Im Übrigen 
ist der Gemeinderat ohnehin immer dann für den Aufteilungsentscheid zuständig, wenn die betref-
fende Hochwasserschutzmassnahme in seiner abschliessenden Zuständigkeit liegt, sei es, weil die 
Bruttoausgabe in seine Finanzkompetenz fällt oder weil eine gebundene Ausgabe vorliegt.  

Der Einbezug der Grundeigentümerinnen und -eigentümer in die Beitragspflicht stützt sich auf Art. 200 
Abs. 3 EG ZGB und beruht auf der Tatsache, dass die betreffende Grundeigentümerin oder der betref-
fende Grundeigentümer durch die von der Gemeinde getroffene Hochwasserschutzmassnahme von 
einer Schutzpflicht gemäss den Bestimmungen über die Wuhrpflicht und die Offenhaltung der Wasser-
läufe (v.a. Art. 189, Art. 196 und Art. 197 EG ZGB) entlastet wird und damit einen wirtschaftlichen 
Sondervorteil erlangt. Die Beitragspflicht gilt gleichermassen auch für die Gemeinde, soweit sie 
Grundeigentümerin innerhalb des Perimetergebiets (siehe hierzu Artikel 22) ist. Diese Beitragspflicht 
der Gemeinde ist zu unterscheiden vom Anteil der Gemeinde, der ihr nach Massgabe von Artikel 23 in 
ihrer Eigenschaft als Trägerin öffentlicher Interessen zugewiesen wird. 
In der Folge richtet sich die Bemessung der Beitragspflicht der einzelnen Grundeigentümerinnen und  
-eigentümer nach der Grösse und dem Wert ihrer Grundstücke einschliesslich der diesen zugehörigen 
Bauten und Anlagen sowie nach der den Grundstücken voraussichtlich drohenden Gefahr, wobei es 
verschiedene Umstände gibt, die bei der grundstückweisen Bemessung des Beitrags mitberücksichtigt 
werden können (Artikel 24). So können z.B. aus Hochwasserschutzmassnahmen entstehende spezi-
elle Nachteile oder Vorteile für die entsprechenden Grundstücke zu einer Minderung oder Erhöhung 
des Beitrags führen. Die Gemeinde ist an die bundesrechtlichen Verfassungsgrundsätze des Rechts-
gleichheitsgebots und des Äquivalenzprinzips gebunden und muss bei der Bemessung der Beiträge 
ähnlich wie die Korporationen vorgehen. Die Korporationen verfügen im Regelfall, auf Basis einer "Ge-
fahrenkarte vor allen wasserbaulichen Massnahmen", über zwei bis vier unterschiedlich gewichtete 
Gefahrenzonen; eine feinere Abstufung hat sich nicht als praxistauglich erwiesen. 

Auf diese Weise erstellt das zuständige Departement den in Artikel 25 erwähnten Kostenverteiler, der 
Grundlage für die den einzelnen Grundeigentümerinnen und -eigentümern zu eröffnenden Veranla-
gungsverfügungen (Artikel 29) ist. 

Sollten sich für die Beitragsveranlagung massgebende Umstände bei einzelnen Grundstücken we-
sentlich verändern (z.B. nach einer Einzonung oder anderen massgeblichen Wertveränderung eines 
Grundstücks), so sind je nach den Umständen den Perimeterplan (Artikel 22) oder die individuelle Bei-
tragspflicht (Artikel 24) betreffende entsprechende Anpassungen zu verfügen. Aus Praktikabilitäts-
gründen wird dabei weiterhin der bestehende Kostenverteiler angewendet, solange die Veränderun-
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gen der tatsächlichen Verhältnisse nicht derart gross sind, dass sich eine umfassende Neuveranla-
gung aufdrängt. Allfällige Unterdeckungen im Zusammenhang mit der Anpassung von Veranlagungen 
gehen zu Lasten der Gemeinde. Sollten umgekehrt zusätzlich eingehende Beiträge trotz der Ausfallri-
siken (wie Uneinbringlichkeit, Beitragsminderung durch Rechtsmittelentscheide etc.) dazu führen, 
dass der ursprünglich errechnete Gesamtanteil der beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen und 
-eigentümer übertroffen wird, wäre der Überschuss am selben Gewässerabschnitt oder Gewässer ein-
zusetzen. 

Beispiel zur Veranschaulichung des Veranlagungsverfahrens (Kostenaufteilung)
Ein Gefahrengebiet wird von einem Gewässer bedroht. Es bestehen ein Schutzdefizit und ein öffentliches Inte-
resse am Schutz des Gefahrengebiets, hingegen besteht keine zuständige Korporation. Als Massnahme wird ein 
Geschiebesammler gebaut, dies zu Kosten von CHF 1 Mio.

Vorbemerkung: Die Ermittlung der individuellen Beiträge der einzelnen beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen 
und -eigentümer erfolgt analog dem Vorgehen der öffentlich-rechtlichen Bach-, Runsen- und Wuhrkorporationen 
mittels Berechnung sogenannter Anlagen für jedes beitragspflichtige Grundstück und mittels Erfassung von Anla-
genverzeichnissen. Dabei haben sich zwei Berechnungsmethoden etabliert. Die erste und ältere Berechnungs-
methode basiert auf den Versicherungswerten von Gebäuden. Die zweite, jüngere und nachfolgend dargestellte 
Berechnungsmethode erfolgt über die Grundfläche der verschiedenen Objekte ("Flächenansatz"). Dabei erhält 
jede Objektkategorie eine angemessene Gewichtung in Abhängigkeit der Nutzbarkeit. Als Grundlage werden die
Geodaten der amtlichen Vermessung verwendet. 

Annahmen: - Die Projektkosten für den Bau eines Geschiebesammlers betragen CHF 1. Mio. 

- Nach Bundes-, Kantons- und Dritt-Beiträgen verbleiben Kosten von CHF 250'000.

Kostenverteiler 1:

Nach Würdigung der öffentlichen und privaten Interessen sowie der Zumutbarkeit der Belastungen für die Priva-
ten legt der Gemeinderat den Gemeindeanteil an den verbleibenden Kosten auf 60% fest.
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Kostenverteiler 2:

Kostenverteiler 3: Bemessung der Beitragspflicht für die einzelnen Grundeigentümer/innen
Anwendung Flächenansatz mit folgender Objektgewichtung:

Vorhandene Objekte (pauschalisiert) Gewichtung 
Anlagen / 100 m²

Wohngebäude / öffentliche Gebäude 10

Industrie- / Gewerbegebäude 6

Übrige Gebäude 4

Bahnlinien 3

Strassen / Plätze 0.2

Übrige Bauzone 0.2

Landwirtschaft 0.05

Weitere -

Annahme: Gesamthaft bestehen 1'000 Anlagen.

Der Beitrag pro Anlage entspricht somit CHF 100.–.

Anlagen Beitrag Anteil

Individueller 
Beitrag:

(beispielhaft)

Mähwiese / Weideland
(Fläche: 1 ha) 5 CHF 500.- 0.5%

Einfamilienhaus
(Wohnfläche: 125 m² , Gartenfläche: 350 m²) 13 CHF 1’300.- 1.3%

Gewerbegebäude klein
(Grundfläche: 400 m², Umgebung: 500 m²) 25 CHF 2'500.- 2.5%

Gewerbegebäude gross
(Grundfläche: 1’500 m², Umgebung: 1’000 m²)

92 CHF 9’200.- 9.2%

Schulhaus
(Grundfläche 700 m², Umgebung: 2’500 m²)

85 CHF 8’500.- 8.5%

Das zuständige Departement stellt den beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen und -eigentümern die Veranla-
gung entsprechend dem obigen Kostenverteiler als individuelle Verfügung zu (Art. 29). Gegen die Veranlagungs-
verfügung steht den Betroffenen zunächst die Einsprache an das zuständige Departement und danach der Be-
schwerdeweg offen (Art. 36). In Rechnung gestellt werden die Beiträge erst nach Abschluss der Abrechnung für 
die Hochwasserschutzmassnahme. Bei längerer Realisierungszeit wird im Sinne von Akontozahlungen proviso-
risch Rechnung gestellt (Art. 33).
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Kapitel 6 "Verfahren zur Veranlagung der Beitragspflicht" (Artikel 27 bis 32) 

Dieses Kapitel regelt, wie die Veranlagung der Beitragspflicht abläuft. Das zuständige Departement 
stellt den frühzeitig zu orientierenden (Artikel 27) beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen und -ei-
gentümern eine individuell ausgestaltete Veranlagungsverfügung zu (Artikel 29). Im Hinblick auf die 
Veranlagung trifft die Beitragspflichtigen eine Mitwirkungspflicht (Auskunftserteilung, Einreichen von 
Unterlagen). Bei deren Missachtung erfolgt eine Ermessensveranlagung (Artikel 28). 

Das Veranlagungsverfahren kann zwecks Vereinfachung in mehreren Stufen durchgeführt werden (Ar-
tikel 30). Ferner ist es möglich, die Beitragspflicht einvernehmlich festzulegen (Artikel 31), was sich 
andernorts vor allem in einfacheren Fällen mit überschaubarem Kreis von Beitragspflichtigen als taug-
lich erwiesen hat. 

Artikel 32 ermöglicht nachträgliche Veranlagungen und Beitragserhebungen, wenn Veranlagungen ge-
genüber Grundeigentümerinnen und -eigentümern zu Unrecht unterblieben sind oder wenn sich Ver-
anlagungen als unvollständig erweisen. 

Kapitel 7 "Beitragsbezug" (Artikel 33 bis 35) 

In diesem Kapitel werden die Rechnungsstellung und die Zahlungsmodalitäten geregelt. Weiter ist 
festgehalten, dass Ausfälle von Grundeigentümerbeiträgen durch die Gemeinde übernommen werden 
und keine aufwendige und unverhältnismässige Neuveranlagung durchgeführt werden muss. 

Kapitel 8 "Rechtsschutz und Vollzug" (Artikel 36 bis 37) 

Gegen Verfügungen, die von dem Gemeinderat unterstellten Stellen stammen (z.B. Veranlagungsver-
fügungen und Beitragsrechnungen des zuständigen Departements), steht zunächst die Einsprache an 
die verfügende Stelle offen. Im Übrigen richtet sich der Rechtsschutz nach dem kantonalen Verwal-
tungsrechtspflegegesetz (ordentlicher Instanzenzug: Gemeinderat, kantonales Departement, Verwal-
tungsgericht, Bundesgericht). 

Für die Veranlagung der Beitragspflicht sowie für die Planung und Ausführung von Hochwasser-
schutzmassnahmen muss sich die Gemeinde auf verschiedene Datengrundlagen abstützen können. 
Artikel 37 bildet die erforderliche Rechtsgrundlage für die entsprechenden Datenerhebungen. 

7.3 Finanzielle Auswirkungen 

Die Hochwasserschutzverordnung soll erwirken, dass die Gemeinde Glarus Hochwasserschutzmass-
nahmen, an denen ein öffentliches Interesse besteht, vornehmen sowie mitfinanzieren (Gemeindebei-
trag) und für diese Massnahmen auch Kantons- und Bundesbeiträge beziehen kann. 

7.4 Erwägungen des Gemeinderats 

Die Verordnung über den Hochwasserschutz macht die Gemeinde beim Hochwasserschutz hand-
lungsfähig. Sie schafft die vom Kanton geforderte Umsetzungsregelung zu Art. 200 Abs. 3 EG ZGB, 
wonach die Grundeigentümerinnen und -eigentümer, die aus Hochwasserschutzmassnahmen einen 
Nutzen ziehen, angemessen an deren Finanzierung zu beteiligen sind.  

Dadurch wird auch die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Gemeinde für die anstehenden 
Hochwasserschutzmassnahmen Subventionsbeiträge von Bund und Kanton erhält. Diese Investitio-
nen sind erforderlich, um Bevölkerung und Infrastruktur angemessen gegen Hochwasser zu schützen 
(siehe auch Legislaturplanung 2023–2026). Zuzuwarten, bis allenfalls dereinst auf kantonaler Ebene 
eine neue gesetzliche Regelung des Hochwasserschutzes ergeht, ist für den Gemeinderat angesichts 
der bestehenden Schutzdefizite keine Option. Der Gemeinderat erachtet es als zentral, diesbezüglich 
möglichst bald die notwendigen Massnahmen treffen zu können. 

Die Verordnung ist schliesslich auch in Bezug auf die Pflichterfüllung der Gewässeranstösserinnen 
und -anstösser und die Aufgabenerfüllung durch die Bach-, Runsen- und Wuhrkorporationen wichtig. 
Insbesondere schafft sie die Grundlage für eine Gleichbehandlung aller Betroffenen. 
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7.5 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie auf das Bundesgesetz über den Wasserbau, 
Art. 200 Abs. 3 des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch, Art. 39 Abs. 1 Bst. b des Gemeindege-
setzes und Art. 12 Abs. 1 der Gemeindeordnung beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversamm-
lung, folgenden Beschluss zu fassen:  

1. Die Gemeindeversammlung erlässt die nachfolgend abgedruckte Verordnung über den Hochwas-
serschutz in der Gemeinde Glarus. 

2. Der Erlass gemäss vorstehender Ziffer 1 tritt per sofort in Kraft.  

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 
Die GPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, die vom Gemeinderat vorgelegte Verordnung über 
den Hochwasserschutz anzunehmen.  

Es ist wünschenswert, dass nach dem Erlass der Verordnung ein Reglement ausgearbeitet wird. 
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Gemeinde Glarus  

Neuerlass der Verordnung über den Hochwasserschutz
in der Gemeinde Glarus

Die Gemeindeversammlung,

gestützt auf das Bundesgesetz über den Wasserbau und auf Art. 200 Abs. 3 des Einführungsgesetzes des Kantons Glarus 
zum Zivilgesetzbuch,

beschliesst:

I.
Der Erlass SRS 7.5-4 (Verordnung über den Hochwasserschutz in der Gemeinde Glarus (VO HWS)) wird als neuer Erlass 
publiziert.

1 Allgemeine Bestimmungen

Art.  1 Gegenstand
1 Diese Verordnung ordnet die Umsetzung der eidgenössischen Wasserbaugesetzgebung sowie der kantonalen Gesetzge-
bung über die Wuhrpflicht und die Offenhaltung der Gewässer (Artikel 189 ff. des Gesetzes über die Einführung des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches im Kantons Glarus, EG ZGB).
2 Sie bestimmt insbesondere die Trägerinnen und Träger von Hochwasserschutzaufgaben, die Finanzierung von Massnah-
men durch die Gemeinde sowie die finanzielle Beteiligungspflicht der entlasteten Grundeigentümerinnen und -eigentümer.
3 Sie bestimmt, wie Korporationen von der Gemeinde unterstützt werden können und wie Aufgaben von Gewässerkorpora-
tionen an die Gemeinde übertragen werden können.

Art.  2 Geltungsbereich
1 Die Verordnung gilt für den Hochwasserschutz an den oberirdischen Gewässern (Art. 4 Bst. a des Bundesgesetzes über 
den Schutz der Gewässer) im Gemeindegebiet.
2 Bei Gewässern an der Gemeindegrenze und bei gemeindeübergreifenden Gewässern koordiniert die Gemeinde Glarus 
den Hochwasserschutz mit der Nachbarsgemeinde.

Art.  3 Zielsetzung des Hochwasserschutzes
1 Ziel des Hochwasserschutzes ist es, Menschen, Tiere und erhebliche Sachwerte vor schädlichen Auswirkungen des Was-
sers, insbesondere vor Überschwemmungen, Erosionen und Feststoffablagerungen zu schützen.

Art.  4 Trägerinnen und Träger von Hochwasserschutzaufgaben
1 Hochwasserschutzaufgaben werden auf Ebene der Gemeinde Glarus nach Massgabe des übergeordneten Rechts und 
dieser Verordnung wahrgenommen durch:
a) die Eigentümerinnen und Eigentümer von uferanstossenden Grundstücken;
b) die Bach-, Runsen- und Wuhrkorporationen;
c) die Gemeinde.

Art.  5 Anforderungen an Hochwasserschutzmassnahmen
1 Die Hochwasserschutzmassnahmen unterstehen nebst der Wasserbaugesetzgebung
a) der Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte,
b) der Raumplanungs- und Baugesetzgebung sowie
c) den weiteren für raumwirksame Vorhaben massgebenden Gesetzgebungen wie insbesondere jenen über den Ge-

wässerschutz, den Umweltschutz, den Wald sowie den Natur- und Heimatschutz;

dies je mit den entsprechenden Planungs-, Genehmigungs-, Bewilligungs- und Meldepflichten.

83



Neuerlass Verordnung über den Hochwasserschutz 
    

  

2 Arten von Hochwasserschutzmassnahmen 

Art.  6 Allgemeines 

1 Es bestehen folgende Arten von Hochwasserschutzmassnahmen: 
a) kleiner Gewässerunterhalt; 
b) grosser Gewässerunterhalt; 
c) wasserbauliche Massnahmen; 
d) Sofortmassnahmen. 

Art.  7 Gewässerunterhalt: Grundsätze 

1 Jegliche Massnahmen des Gewässerunterhalts dürfen sich nicht nachteilig auf den Hochwasserschutz auswirken. Ge-
wässer und Werke des Hochwasserschutzes müssen so unterhalten werden, dass ihre Hochwasserschutzfunktion, insbe-
sondere die erforderliche Abflusskapazität, erhalten bleibt. 

2 Bei den Massnahmen des Gewässerunterhalts sind die Erholungsfunktion und die ökologische Qualität des Gewässers 
beizubehalten oder möglichst zu verbessern. Bei Vorkommen von invasiven gebietsfremden Pflanzen sind die Bestimmun-
gen der kantonalen Gesetzgebung massgebend und umzusetzen. 

3 Maschinelle und bauliche Unterhaltsarbeiten an den Ufern und im Wasser erfordern eine fischereirechtliche Bewilligung. 

4 Je nach Umfang und Lage der Unterhaltsmassnahmen sind auch weitere Bewilligungen erforderlich (Artikel 5). 

Art.  8 Kleiner Gewässerunterhalt 

1 Der kleine Gewässerunterhalt umfasst die erforderlichen Massnahmen zur Offenhaltung von Gewässern, die mit verhält-
nismässigem Aufwand grundstückweise vorgenommen werden können. 

2 Massnahmen des kleinen Gewässerunterhalts sind insbesondere: 
a) Mähen von Gewässerböschungen; 
b) Rückschnitt von Gehölzen; 
c) Entfernen von Abfällen; 
d) Entfernen von Schwemmholz, Einwüchsen, geringfügigen Geschiebeablagerungen und anderen Hindernissen aus 

dem Gewässer, wenn sie sich nachteilig auf die Hochwasserschutzfunktion der Gewässer oder Bauwerke auswir-
ken; 

e) kleinere Instandstellungsarbeiten an bestehenden Uferverbauungen und Wuhren. 

Art.  9 Grosser Gewässerunterhalt 

1 Der grosse Gewässerunterhalt umfasst die erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung von Gerinne und Ufer eines Gewäs-
sers, welche über den kleinen Gewässerunterhalt hinausgehen, sowie die erforderlichen Massnahmen zur Sicherstellung 
der notwendigen Abfluss- und Ablagerungskapazitäten der Gewässer und Rückhaltebauwerke. 

2 Massnahmen des grossen Gewässerunterhalts sind insbesondere: 
a) baulicher Unterhalt von Ufern, Uferverbauungen und Wuhren; 
b) grundstückübergreifende Ausbaggerungen der Gewässer zur Wiederherstellung des Abflusses; 
c) Räumungen von Geschiebe- und Schlammsammlern. 

Art.  10 Wasserbauliche Massnahmen 

1 Wasserbauliche Massnahmen werden getroffen, wenn die Anforderungen an den Hochwasserschutz (Artikel 5) nicht allein 
durch den Gewässerunterhalt (Artikel 7 bis 9), raumplanerische Massnahmen oder anderweitige Massnahmen sichergestellt 
werden können. 

2 Wasserbauliche Massnahmen sind insbesondere: 
a) Erstellung, Erneuerung und Erweiterung von Uferverbauungen und Wuhren; 
b) Revitalisierung von Gewässern und Gewässerräumen, sofern sie Bestandteil eines Hochwasserschutzprojekts 

sind; 
c) Erstellung von Anlagen zur Rückhaltung von Geschiebe und zur Retention von Hochwasser; 
d) Vorkehrungen gegen Erosionen und Uferrutschungen, sofern es der Schutz vor erheblichem Schaden erfordert; 
e) Ausleitung von Hochwasserspitzen mit Abgrenzung von Notentlastungsräumen; 
f) Offenlegung von eingedolten Gewässern und Umleitung von Gewässern; 
g) Ausweitung von Gewässern zur Verbesserung der Abflusskapazität. 

3 Keine wasserbaulichen Massnahmen im Sinne dieser Verordnung sind Revitalisierungen von Gewässern, die aufgrund 
der gewässerschutzrechtlichen Vorschriften als Revitalisierungsprojekte an die Hand genommen werden. 
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Art.  11 Sofortmassnahmen 

1 Sofortmassnahmen werden vor, während oder unmittelbar nach einem Hochwasserereignis zur vorsorglichen Abwehr von 
Schäden infolge einer unmittelbar drohenden Gefahr getroffen. 

2 Sofortmassnahmen sind insbesondere: 
a) Wiederherstellung der Gerinnekapazität durch Gerinneöffnungen und Entfernung von Ablagerungen; 
b) Leerung der Geschiebe- und Schlammsammler und Wiederherstellung der Rückhaltekapazität; 
c) Behebung von Schäden an Wasserbauwerken, sofern von diesen eine unmittelbare Folgegefährdung ausgeht. 

3 Durchführung von Hochwasserschutzmassnahmen durch Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer sowie Korporationen 

Art.  12 Pflicht der Grundeigentümerinnen und -eigentümer; Durchsetzung 

1 Den Eigentümerinnen und Eigentümern von Grundstücken, die unmittelbar an ein Gewässer anstossen, obliegt im Bereich 
ihres Grundeigentums die Pflicht zur Ausführung folgender Massnahmen: 
a) kleiner Gewässerunterhalt gemäss Artikel 8 und 
b) baulicher Unterhalt von Uferverbauungen und Wuhren als Massnahme des grossen Gewässerunterhalts gemäss 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a. 

2 Die Gemeinde ist berechtigt, Grundeigentümerinnen und -eigentümer zur Wahrnehmung ihrer Pflicht anzuhalten und nach 
erfolgloser Mahnung beim zuständigen Departement des Kantons die Feststellung der Pflicht gemäss Artikel 205 EG ZGB 
zu beantragen. Bei Wahrnehmung dieser Befugnis dürfen die Organe oder Beauftragten der Gemeinde uferanstossende 
Grundstücke nach vorgängiger Information nötigenfalls betreten. 

3 Vorbehalten bleibt die Wahrnehmung der Pflicht durch Bach-, Runsen- und Wuhrkorporationen.  

Art.  13 Aufgabe der Bach-, Runsen- und Wuhrkorporationen 

1 Die Bach-, Runsen- und Wuhrkorporationen gewährleisten im Korporationsgebiet den Hochwasserschutz nach Massgabe 
des übergeordneten Rechts, dieser Verordnung sowie der Korporationsstatuten. 

Art.  14 Unterstützung von Bach-, Runsen und Wuhrkorporationen durch die Gemeinde 

1 Die Gemeinde kann Bach-, Runsen- und Wuhrkorporationen in besonderen Fällen bei der Ausübung ihrer Aufgaben fach-
liche und administrative Unterstützungen gewähren, wenn für solche ein öffentliches Interesse besteht. 

2 Die Unterstützungen müssen der Gleichbehandlung der Korporationen Rechnung tragen. 

3 Sie sind mit den damit verbundenen Bedingungen und Auflagen in einer Vereinbarung zu regeln. 

Art.  15 Massnahmen bei Nichterfüllung der Korporationsaufgaben 

1 Erfüllt eine Korporation ihre Aufgaben zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes nicht mehr ordnungsgemäss, so kann 
die Gemeinde die im öffentlichen Interesse erforderlichen Hochwasserschutzmassnahmen vornehmen, bis die Korporati-
onsaufsichtsbehörde Anordnungen trifft. 

2 Die Gemeinde stellt der Korporation den damit verbundenen Aufwand in Rechnung. 

4 Vornahme von Hochwasserschutzmassnahmen durch die Gemeinde 

Art.  16 Grundsatz 

1 Die Gemeinde kann Hochwasserschutzmassnahmen nach Massgabe der Prioritäten, der verfügbaren Mittel und der Ent-
scheidungen der zuständigen Instanzen vornehmen, wenn: 
a) die Massnahme im öffentlichen Interesse liegt und 
b) die Massnahme nicht in den Zuständigkeitsbereich einer Bach-, Runsen- oder Wuhrkorporation oder einer privaten 

Grundeigentümerschaft fällt. 

Art.  17 Duldungspflicht der Grundeigentümerinnen und -eigentümer 

1 Werden Hochwasserschutzmassnahmen durch die Gemeinde vorgenommen, haben die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer von betroffenen Grundstücken das Betreten, Befahren oder sonstige Benutzen ihres Bodens in örtlich und zeitlich 
angemessener Weise durch Organe oder Beauftragte der Gemeinde zu dulden. 
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2 Die Organe oder Beauftragten der Gemeinde haben über voraussehbare Inanspruchnahmen der Duldungspflicht recht-
zeitig zu informieren und so schonend wie möglich vorzugehen. Für das Betreten von Grundstücken muss bei Kontrollen 
der Hochwassersituation und Vorabklärungen für Hochwasserschutzmassnahmen keine vorgängige Information erfolgen. 

3 Bedarf es zur Durchführung einer Hochwasserschutzmassnahme der zeitweiligen oder dauerhaften Nutzung von privatem 
Boden, so schliesst die Gemeinde mit den Betroffenen wenn möglich eine entsprechende Vereinbarung ab. 

4 Im Übrigen gelten die einschlägigen kantonalen Bestimmungen. 

5 Finanzierung von durch die Gemeinde ausgeführten Hochwasserschutzmassnahmen 

Art.  18 Grundsatz 

1 Die nachfolgenden Bestimmungen betreffend Finanzierung von durch die Gemeinde ausgeführten Hochwasserschutz-
massnahmen beziehen sich ausschliesslich auf die Massnahmen gemäss Artikel 16. 

Art.  19 Kosten von Hochwasserschutzmassnahmen 

1 Zu den Kosten von durch die Gemeinde ausgeführten Hochwasserschutzmassnahmen zählen nebst den direkten Bau-
kosten insbesondere auch die Aufwendungen für: 
a) die Planung (inklusive Bewilligungsgebühren) und Bauleitung; 
b) den Land- und Rechteerwerb; 
c) die Bauzinsen; 
d) die Ertragsausfallentschädigungen; 
e) die Deponiegebühren; 
f) von der Gemeindeverwaltung selber ausgeführte Arbeiten; 
g) die Erstellung des Kostenverteilers und die Durchführung des Veranlagungsverfahrens; 
h) bei wasserbaulichen Massnahmen die voraussichtlichen Unterhaltskosten für die ersten fünf Betriebsjahre; 
i) aufgrund von behördlichen Auflagen oder Bewilligungen notwendige Massnahmen. 

Art.  20 Finanzierungsquellen 

1 Die Hochwasserschutzmassnahmen der Gemeinde werden finanziert durch: 
a) Beiträge des Bundes und des Kantons (soweit erhältlich); 
b) allfällige Leistungen Dritter; 
c) den Anteil der Gemeinde und den Anteil der beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen bzw. -eigentümer an den 

verbleibenden Kosten (Artikel 23). 

Art.  21 Kreis der beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen und -eigentümer 

1 Beitragspflichtig sind alle Grundeigentümerinnen und -eigentümer, die durch eine von der Gemeinde wahrgenommene 
Hochwasserschutzmassnahme von einer Pflicht gemäss den Artikeln 189 ff. EG ZGB entlastet werden (Artikel 200 Absatz 3 
Satz 1 EG ZGB). 

2 Grundeigentümerinnen bzw. -eigentümer sind nebst den Eigentümerinnen bzw. Eigentümern von Liegenschaften mit ihren 
Bestandteilen namentlich auch die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer von Anlagen aller Art wie Geleisen, Seilbahnen, Kraft-
werken, Werkleitungen usw., sofern deren Bestand auf ein in das Grundbuch aufgenommenes selbstständiges und dau-
erndes Recht abgestützt ist, sowie die Miteigentümerinnen bzw. Miteigentümer von Grundstücken und die Eigentümerinnen 
bzw. Eigentümer von Bergwerken. 

3 Beitragspflichtig ist auch die Gemeinde in ihrer Eigenschaft als Grundeigentümerin. 

Art.  22 Perimeterplan 

1 Das zuständige Departement erfasst die in die Beitragspflicht einzubeziehenden Grundstücke in einem Perimeterplan. 

2 Die behörden- und eigentümerverbindliche Gefahrenkarte ist, wo vorhanden und die aktuelle Gefahrensituation abbildend, 
für die Festlegung des Perimeterplans zu berücksichtigen. Abweichungen des festgelegten Perimeters zur Gefahrenkarte 
sind zu begründen. 

3 Der Perimeterplan wird je nach Bedarf auf Massnahmen des grossen Gewässerunterhalts, wasserbauliche Massnahmen 
oder Sofortmassnahmen ausgerichtet. 

4 Ein Perimeterplan kann auch auf spätere Hochwasserschutzmassnahmen am betreffenden Gewässer oder Gewässerab-
schnitt angewendet werden, wenn dies die Umstände erlauben und wenn in der Veranlagungsverfügung ausdrücklich darauf 
hingewiesen worden ist. 
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5 Grundstücke können ganz oder teilweise in mehrere Perimeterpläne einbezogen werden, wenn sie im Wirkungsbereich 
verschiedener Gewässer liegen. 

Art.  23 Kostenaufteilung zwischen der Gemeinde und der Gesamtheit der beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen 
und -eigentümer 

1 Die nach Abzug von allfälligen Beiträgen von Bund und Kanton sowie Drittleistungen verbleibenden Kosten von Hochwas-
serschutzmassnahmen werden zwischen der Gemeinde als Trägerin der öffentlichen Interessen und der Gesamtheit der 
beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen und -eigentümer (Artikel 21) aufgeteilt. 

2 Der Gemeinderat entscheidet über die Aufteilung aufgrund folgender Kriterien: 
a) öffentliches Interesse an der Hochwasserschutzmassnahme; 
b) Interesse der Gesamtheit der beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen und -eigentümer an der Hochwasser-

schutzmassnahme; 
c) Zumutbarkeit der Belastungen für die privaten Grundeigentümerinnen und -eigentümer. 

3 Der Gemeinderat kann: 
a) den beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen und -eigentümern die gesamten verbleibenden Kosten auferlegen, 

namentlich, wenn deren Interesse an einer Hochwasserschutzmassnahme das Interesse der Allgemeinheit stark 
überwiegt; 

b) auf die Heranziehung der Grundeigentümerinnen und -eigentümer zur Kostentragung verzichten, namentlich, wenn 
der Aufwand für die Veranlagung in keinem vernünftigen Verhältnis zum damit erhältlich zu machenden Ertrag 
steht. 

Art.  24 Bemessung der individuellen Beitragspflicht 

1 Die Bemessung der Beitragspflicht der einzelnen Grundeigentümerinnen und -eigentümer richtet sich nach der Grösse 
und dem Wert ihrer Grundstücke einschliesslich der diesen zugehörigen Bauten und Anlagen sowie nach der den Grund-
stücken voraussichtlich drohenden Gefahr. 

2 Das zuständige Departement kann den Grundstückswert anhand der Nutzbarkeit der Grundstücke sowie der Grösse der 
darauf vorhandenen Objekte pauschalisiert festlegen. 

3 Wo es die Umstände verlangen, berücksichtigt es für die Bemessung der Beitragspflicht weitere Kriterien wie: 
a) wesentliche Mitverursachung der Gefährdung durch Bauten oder Anlagen eines bestimmten Grundstücks; 
b) spezielle Vorteile, die Grundstücken aus einer Hochwasserschutzmassnahme entstehen; 
c) allfällige Nachteile, die Grundstücken aus einer Hochwasserschutzmassnahme entstehen; 
d) ähnliche bereits auf Grundstücken haftende Lasten und Dienstbarkeiten; 
e) Ausübung oder Verleihung des mit dem Uferanstoss verbundenen Rechts zur Nutzung der Wasserkraft gemäss 

Artikel 170 EG ZGB. 

Art.  25 Kostenverteiler 

1 Das zuständige Departement erstellt den Kostenverteiler anhand: 
a) des Perimeters der beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen und -eigentümer; 
b) der Kostenaufteilung zwischen der Gemeinde und der Gesamtheit der beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen 

und -eigentümer; 
c) der Bewertung der einbezogenen Grundstücke zur Bemessung der individuellen Beitragspflicht. 

Art.  26 Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse 

1 Bei wesentlicher Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse, z.B. bezüglich Nutzungsmöglichkeiten oder neuer baulicher 
Nutzungen von Grundstücken, werden Anpassungen beim Perimeterplan oder bei der individuellen Beitragspflicht vorge-
nommen. 

2 Die Anpassungen gelten nur für künftige Beiträge oder Beitragsraten. 

3 Die Beitragspflichtigen haben wesentliche Veränderungen der tatsächlichen Verhältnisse dem zuständigen Departement, 
vor Ablauf der Einsprachefrist bei der Rechnungsstellung durch die Gemeinde, zu melden. 

4 Allfällige aus derartigen Anpassungen entstandene Überschüsse in der Schlussrechnung werden für den Hochwasser-
schutz und den Unterhalt am selben Gewässerabschnitt oder Gewässer verwendet. 

5 Allfällige aus derartigen Anpassungen entstandene Verminderungen des Gesamtbeitrags der beitragspflichtigen Grundei-
gentümerinnen und -eigentümer gehen zu Lasten der Gemeinde. 
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6 Sind Veränderungen der tatsächlichen Verhältnisse von grundlegender Natur, wird eine gesamthafte Neuveranlagung 
vorgenommen. Verändert sich das Interesse der Gesamtheit der beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen und -eigentü-
mer an der Hochwasserschutzmassnahme grundlegend, kann auch die Kostenaufteilung zwischen der Gemeinde und der 
Gesamtheit der beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen und -eigentümer angepasst werden. 

6 Verfahren zur Veranlagung der Beitragspflicht 

Art.  27 Vororientierung 

1 Alle Grundeigentümerinnen und -eigentümer, die voraussichtlich in die Beitragspflicht für eine Hochwasserschutzmass-
nahme der Gemeinde einzubeziehen sind, werden durch das zuständige Departement frühzeitig (vor der allfälligen Unter-
breitung des Projektkredits an das zuständige Organ, vor Auflage des Bauvorhabens und vor Beginn des formellen Veran-
lagungsverfahrens), in geeigneter Weise orientiert. 

2 Ist bei Sofortmassnahmen eine vorgelagerte Information nicht möglich, so erfolgt die erste Orientierung während oder 
nach deren Ausführung. 

Art.  28 Mitwirkungspflicht 

1 Die beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen und -eigentümer sind verpflichtet, dem zuständigen Departement auf Ver-
langen die für eine korrekte Veranlagung erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die zugehörigen nötigen Unterlagen einzu-
reichen und Zutritt zu den Grundstücken zu gewähren. 

2 Bei Missachtung der Mitwirkungspflicht nimmt das zuständige Departement nach vorgängiger Androhung eine Veranla-
gung nach pflichtgemässem Ermessen vor. 

Art.  29 Veranlagungsverfügung 

1 Das zuständige Departement stellt den beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen und -eigentümern die Veranlagung nach 
Massgabe des Kostenverteilers als individuelle Verfügung zu. 

2 Die Verfügung beinhaltet insbesondere: 
a) eine kurze Beschreibung der Hochwasserschutzmassnahme samt Kostenschätzung; 
b) die voraussichtlichen Beiträge von Bund und Kanton und allfällige Drittleistungen; 
c) den Perimeter der beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen und -eigentümer (Artikel 22); 
d) die Kostenaufteilung zwischen der Gemeinde und der Gesamtheit der beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen 

und -eigentümer (Artikel 23); 
e) Erwägungen zur Bestimmung der individuellen Beitragspflicht (Artikel 24); 
f) die von der betreffenden Grundeigentümerin bzw. vom betreffenden Grundeigentümer voraussichtlich geschulde-

ten Kostenanteile, Akontozahlungen oder Beitragsraten; 
g) den allfälligen Hinweis auf die Anwendung des Perimeterplans auch auf spätere Hochwasserschutzmassnahmen 

(Artikel 22 Absatz 4); 
h) eine Rechtsmittelbelehrung. 

Art.  30 Mehrstufiges Verfahren 

1 Das zuständige Departement kann das Veranlagungsverfahren in gestaffelten Verfahrensschritten durchführen, wenn dies 
der Vereinfachung der Rechtsfindung dient. 

Art.  31 Vereinbarungsweg 

1 Die Beitragspflicht kann anstatt durch Verfügung auf dem Weg der Vereinbarung festgelegt werden, wenn alle beitrags-
pflichtigen Grundeigentümerinnen und -eigentümer der ihnen unterbreiteten Veranlagung schriftlich zustimmen. 

Art.  32 Nachträgliche Veranlagung 

1 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die bei der Veranlagung der Beitragspflicht nicht bekannt waren, 
dass gegenüber einer Grundeigentümerin bzw. einem Grundeigentümer oder mehreren solchen eine Veranlagung zu Un-
recht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, so werden die von diesen nicht bzw. zu wenig 
veranlagten Beiträge nachträglich erhoben. 

2 Diese nachträgliche Veranlagung erfolgt mittels separater Verfügung; die ursprüngliche Veranlagungsverfügung bleibt un-
verändert bestehen. 
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7 Beitragsbezug 

Art.  33 Rechnungsstellung; Sicherung 

1 Nach Abschluss der Abrechnung für die Hochwasserschutzmassnahmen stellt das zuständige Departement den Grund-
eigentümerinnen bzw. -eigentümern den Beitrag gemäss der rechtskräftigen Veranlagungsverfügung in Form von Verfü-
gungen in Rechnung. 

2 Bei Eigentümerwechseln zwischen der Veranlagung und der Rechnungstellung wird die neue Grundeigentümerschaft 
zahlungspflichtig. 

3 Wesentliche Abweichungen bei den zu verteilenden Kosten gegenüber der in der Veranlagungsverfügung enthaltenen 
Kostenprognose sind zu begründen. 

4 Bei längerer Realisierungszeit stellt das zuständige Departement im Sinne einer Akontozahlung provisorisch Rechnung. 

5 Das zuständige Departement kann den Bezug in Raten beschliessen. 

6 Es kann nötigenfalls vom Recht Gebrauch machen, für Beiträge ein gesetzliches Grundpfandrecht zu errichten (Arti-
kel 227a EG ZGB). 

Art.  34 Zahlungsmodalitäten 

1 Steht ein Grundstück im Eigentum mehrerer Personen, erfolgt die gesamte Rechnungsstellung an die beim zuständigen 
Departement gemeldete Ansprechperson. Diese haftet gegenüber der Gemeinde für die geschuldeten Beiträge, Raten und 
Akontobeträge. Die übrigen Gesamt- oder Miteigentümerinnen und -eigentümer sind Solidarschuldnerinnen bzw. Solidar-
schuldner. 

2 Die geschuldeten Beiträge, Raten und Akontobeträge sind der Gemeinde innert 30 Tagen seit Rechtskraft der Rechnungs-
verfügung zu bezahlen. 

3 Werden Zahlungen gemäss Absatz 1 trotz schriftlicher Mahnung nicht geleistet, leitet das zuständige Departement das 
rechtliche Inkasso ein und verrechnet hierfür zusätzlich zu den Betreibungskosten eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.00 
bis CHF 500.00. 

4 Ab Fälligkeit gemäss Absatz 2 wird ein Verzugszins erhoben, der in seiner Höhe dem vom Regierungsrat des Kantons 
Glarus gestützt auf Artikel 187 Absatz 2 des Steuergesetzes festgelegten Verzugszins entspricht. 

Art.  35 Tragung von Ausfällen 

1 Ausfälle bei den Grundeigentümerbeiträgen wegen Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse, Änderungen von Ent-
scheiden in Rechtsmittelverfahren, Uneinbringlichkeit von Beiträgen und dergleichen gehen zu Lasten der Gemeinde. 

8 Rechtsschutz und Vollzug 

Art.  36 Rechtsschutz 

1 Gegen gestützt auf diese Verordnung ergangene Entscheide von dem Gemeinderat unterstellten Behörden kann innert 
30 Tagen bei der entscheidenden Instanz schriftlich und begründet Einsprache erhoben werden. 

2 Mit Rechtsmitteln gegen Rechnungsstellungs-Verfügungen im Sinn von Artikel 33 kann die rechtskräftige Veranlagungs-
verfügung nicht mehr angefochten werden. 

3 Im Übrigen richtet sich der Rechtsschutz nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Glarus. 

Art.  37 Datenerhebung und Datenaustausch 

1 Zur Erhebung der für die Veranlagung der Beitragspflicht und für die Planung sowie Ausführung von Hochwasserschutz-
massnahmen relevanten Personen- und Objektdaten, kann das zuständige Departement zusätzlich zu öffentlich zugängli-
chen Informationsquellen die Daten folgender Behörden und Register abfragen und verwenden: 
a) Einwohnerregister: Daten zu Wohnsitz und Aufenthalt (inklusive Zuzug und Wegzug); 
b) Grundbuch: Objektdaten (Eigentum, Grundstücksbeschrieb); 
c) eidgenössisches Gebäude- und Wohnungsregister (GWR): Objektdaten; 
d) amtliche Vermessung: Geodaten; 
e) Gebäudeversicherungen: Versicherungswerte von Gebäuden. 

II.       III. 
Keine Fremdänderungen.     Keine Fremdaufhebungen. 
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Traktandum 8 
Verordnung über die Abfallbeseitigung in der Gemeinde Glarus: 
Totalrevision 

8.1 Die Vorlage im Überblick 

Ein Gemeindeversammlungsantrag fordert, für die Grüngutabfuhr kostendeckende Gebühren zu erhe-
ben, dies insbesondere aufgrund der steigenden Kosten für die Entsorgung des Grünguts. 

In den letzten Jahren hat die Gemeinde diverse Massnahmen getroffen, um die Kostensituation bei 
der Grüngutentsorgung zu verbessern. Inzwischen wird die Kostendeckung wieder erreicht und der 
Antrag kann insofern als erfüllt angesehen werden. Der Antrag fordert aber explizit, dass die Grüngut-
abfuhr nicht über Steuern oder die Abfall-Grundgebühr, sondern über Mengengebühren finanziert 
wird. Eine verursachergerechte Verrechnung der Kosten der Grüngutentsorgung via Mengengebühren 
ist durchführbar und entspricht dem übergeordneten Recht sowie dem Gemeindeversammlungsantrag 
besser als die heutige Verrechnung der Grüngut-Entsorgungskosten via Abfall-Grundgebühr. Um 
diese umzusetzen, muss die Verordnung über die Abfallbeseitigung der Gemeinde Glarus (Abfallver-
ordnung) geändert werden. 

Die seit der Gemeindefusion im Jahr 2011 in Kraft stehende und seither nie inhaltlich geänderte Ab-
fallverordnung ist noch aus weiteren Gründen revisionsbedürftig. Insbesondere traten in den vergan-
genen Jahren neue Abfallgesetzgebungen von Bund und Kanton in Kraft, welche der Vermeidung, 
Verminderung und gezielten Verwertung von Abfällen einen höheren Stellenwert als bis anhin einräu-
men und Zuständigkeiten bezüglich Sammlung und Entsorgung von Sonderabfällen aus Haushalten 
vom Kanton zu den Gemeinden verschoben haben. All diese Änderungen erfordern ebenfalls erhebli-
che Anpassungen der Abfallverordnung der Gemeinde Glarus. 

Die totalrevidierte Abfallverordnung schafft die Grundlage für eine rechtskonforme, umwelt- und verur-
sachergerechte, effiziente sowie finanziell tragbare Abfallentsorgung in der Gemeinde. Sie soll nach 
deren Erlass durch die Gemeindeversammlung zeitgleich mit dem vom Gemeinderat zu erlassenden, 
dazugehörigen Gebühren- und Vollzugsreglement voraussichtlich am 1. Januar 2025 in Kraft treten. 

8.2 Ausgangslage 

Gemeindeversammlungsantrag eines Stimmberechtigten  

Im November 2021 reichte Dr. Jakob Hösli, Glarus, folgenden Gemeindeversammlungsantrag ein: 

"Der Unterzeichnende beantragt, dass der Gemeinderat die Verordnung über die Abfallbeseitigung 
der Gemeinde Glarus und die Gebührenordnung zur Abfallbeseitigung der Gemeinde Glarus derart 
ändert und der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorlegt, dass für die Grüngutabfuhr in der Ge-
meinde Glarus kostendeckende Gebühren erhoben werden können. 

Begründung: 

Dem Memorial zur nächsten Gemeindeversammlung ist zu entnehmen, dass die Gebühren für die Ab-
wasser- Entsorgung um 20% (Grundgebühr) bzw. 40% (Mengengebühr) erhöht werden sollen. Be-
gründet wird dies damit, dass die Kostenschere nur eine Richtung kennt: nach oben. 

Dem gleichen Memorial entnehme ich (S. 26/ Budgetvergleich 2022), dass die Grüngutabfuhr im letz-
ten Rechnungsjahr 2020 CHF 528'533.10 gekostet hat. Budgetiert sind für 2021 und 2022 jeweils 
CHF 400'000.--. 

Dieser Sachverhalt wird offenbar als sakrosankt angesehen. Ist aber im Grundsatz falsch. Für solche 
Fälle werden normalerweise entsprechende Gebühren erhoben, nicht Steuern. Auch eine höhere 
Grundgebühr ist keine faire Lösung. 

Deshalb bitte ich Sie dafür zu sorgen, dass die oben erwähnten Rechtsgrundlagen der Gemeinde Gla-
rus sinngemäss angepasst werden. Die Grüngutabfuhr soll ökologisch und ökonomisch sinnvoll ange-
gangen werden." 
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Kostenanalyse und umgesetzte Massnahmen im Bereich Grüngutentsorgung 

Kostenanalyse 

Bislang wird die Entsorgung aller Abfallarten ganz oder teilweise (Hauskehricht und Sperrgut: Ge-
bührensäcke und -marken) über die Abfall-Grundgebühr abgerechnet. Im erwähnten Gemeindever-
sammlungsantrag wurde zutreffend festgestellt, dass die Spezialfinanzierung Abfall der Gemeinde 
Glarus im Jahr 2020, besonders im Bereich der Grüngutentsorgung, ein Defizit aufwies. 

Die Grüngut-Abfallmengen werden in der Gemeinde Glarus seit dem Jahr 2016 gewogen. Mit Ein-
führung der grünen Grüngut-Kübel anfangs des Jahres 2017 nahm die Sammelmenge bei der 
Siedlungs-Sammlung zu und bei der Deponieanlieferung zunächst ab. Die im Siedlungsgebiet ge-
sammelten Grüngut-Abfallmengen haben bis zum Jahr 2021 tendenziell zugenommen. Vor allem 
aber ist beim auf der Deponie Allmeind angelieferten Grüngut seit den Jahren 2017/2018 eine er-
hebliche Zunahme zu verzeichnen, die wohl auch auf "Abfalltourismus" (Anlieferung von Grüngut 
aus der gesamten Region) zurückzuführen ist, weil die Grüngutabgabe auf der Deponie Allmeind 
bis und mit dem Jahr 2021 kostenlos war. 

Entsorgte Mengen (t) pro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- Grüngutsammlung Siedlung 641.42 834.91 803.08 846.90 900.63 918.94 824.89
- Anlieferung Deponie 838.07 381.14 90.04 546.24 774.27 423.66 678.67
Total (t) 1'479.49 1'216.05 893.12 1'393.14 1'674.90 1'342.60 1'503.56

 

Umgesetzte Massnahmen zwecks ausgeglichener Grüngut-Entsorgungsrechnung 

Aufgrund dessen hat die Gemeinde in den Jahren 2021/2022 folgende Massnahmen umgesetzt, 
um eine ausgeglichene Grüngut-Entsorgungsrechnung zu erreichen: 

�ƒ temporäre Schliessung der Deponie Allmeind für die Abgabe von Grüngut (Jahr 2021) 
�ƒ neuer Transportauftrag für den Abtransport des in der Deponie Allmeind anfallenden Grünguts 

���-�D�K�U���������������:���.�R�V�W�H�Q�U�H�G�X�N�W�L�R�Q 
�ƒ Wiederinbetriebnahme der Wägung und Verrechnung der Grüngutabgabe bei der Deponie All-

�P�H�L�Q�G�����-�D�K�U���������������:���(�U�W�U�D�J�V�V�W�H�L�J�H�U�X�Q�J���X�Q�G���H�U�K�H�E�O�L�F�K�H���5�H�G�X�N�W�L�R�Q���G�H�V�����$�E�I�D�O�O�W�R�X�U�L�V�P�X�V�� 

Bereits vor dem Jahr 2020 wurden in Bezug auf andere Abfallarten weitere Massnahmen ergriffen 
wie beispielsweise: 

�ƒ Glas- und Weissblechentsorgung über den Zweckverband Abfallentsorgung Glarnerland 
�:���E�H�V�V�Hre Preise durch grössere Mengen 

�ƒ �$�Q�V�F�K�D�I�I�X�Q�J���Y�R�Q���.�D�U�W�R�Q�S�U�H�V�V�H�Q���:���J�H�U�L�Q�J�H�U�H��Kosten durch weniger Transporte 
�ƒ Einkauf von Robidogsäcken in grösseren Mengen zu günstigeren Konditionen 
�ƒ Ersatz alter kleiner öffentlicher Abfalleimer durch grössere Eimer 

�:���5�H�G�X�N�W�L�R�Q���(�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J�V�D�X�I�Z�D�Q�G 

Diese Massnahmen haben dazu geführt, dass die Spezialfinanzierung Abfall im Jahr 2022 wieder 
ausgeglichen werden konnte.  

 
Grafik / Erläuterungen zur Entwicklung des Kontostands 
der Spezialfinanzierung Abfall 
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2009: Grundgebühr 
CHF 80/J., vom Gemeinderat 
bereits im Vorfeld der GV 
vom 26.11.2010 als (zu) tief 
bezeichnet. Kontostand 
nimmt rasch ab. 

2015: Erhöhung Grundge-
bühr auf CHF 100.-/Jahr, 
Gratisabgabe von Grüngut 
auf Deponie Allmeind führt 
zu "Abfalltourismus" 

2021: Temporäre Schlies-
sung Deponie Allmeind für 
Grüngut, Erneuerung Infra-
struktur für Wägung, Barriere 
und Verrechnung, günstige-
rer Transportauftrag 
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Einführung verursachergerechter Gebühren für die Grüngutentsorgung

Wie die obigen Ausführungen zeigen, bestehen über alle Abfallarten gesehen aktuell kostende-
ckende Gebühren. Indes fordert der Gemeindeversammlungsantrag, dass die Grüngutabfuhr nicht 
über Steuern oder die Abfall-Grundgebühr, sondern über Mengengebühren finanziert wird. 

Es liegt auf der Hand und wurde aus den obigen Darlegungen deutlich, dass sich bei ändernden 
Abfallmengen auch die Entsorgungskosten entsprechend ändern. Die Grüngut-Entsorgungskosten 
sind kostentreibend für die Gemeinde. Eine mengenabhängige Gebührenverrechnung für das 
Grüngut vermeidet "Abfall-Tourismus" und setzt für die Bevölkerung Anreize zur Abfallmengenre-
duktion. Zudem schreiben auch das Bundesrecht und das kantonale Recht eine möglichst verursa-
chergerechte Verrechnung der Abfallkosten vor. Eine verursachergerechte Verrechnung der Kos-
ten der Grüngutentsorgung mittels Mengengebühr ist durchführbar, entspricht dem übergeordneten 
Recht besser als die heutige Verrechnung der Grüngut-Entsorgungskosten über die Abfall-Grund-
gebühr und wird auch von Bund und Kanton empfohlen. 

Im Einzelnen zeigen Berechnungen anhand der Abfalldaten des Jahrs 2022, dass mit Einführung 
einer Mengengebühr bei der Grüngut-Entsorgung in der Gemeinde Glarus die erhobenen Mengen-
gebühren insgesamt rund 69% aller Abfallkosten abdecken würden. Dieser Wert erfüllt die Empfeh-
lung des Bundes, wonach 50% bis 70% der Gesamtkosten der Abfallentsorgung durch Mengenge-
bühren gedeckt werden sollten (Vollzugshilfe des Bundesamts für Umwelt [BAFU] "Finanzierung 
der Siedlungsabfallentsorgung", Kap. 5.3, Seite 45 f.).

Wie die nachfolgende Grafik zeigt, entfielen im Jahr 2022 46% der gesamten Abfallkosten auf 
Hauskehricht und Sperrgut. Die Entsorgung dieser Abfallarten wird bereits mittels Mengengebüh-
ren (Sackgebühren und Marken) finanziert. Weiter entfielen 23% der gesamten Abfallkosten im 
Jahr 2022 auf die Grüngut-Entsorgung, 22% auf die Sammelstellen und 9% auf Littering.

Abfallrechnung, Kostenanteile 2022

Aus all den genannten Gründen befürwortet der Gemeinderat einen Systemwechsel von der bishe-
rigen Finanzierung der Grüngutentsorgung über die Abfall-Grundgebühr hin zu einer Verrechnung 
der Grüngutentsorgungskosten mittels einer Mengengebühr. Zu deren Umsetzung ist es notwen-
dig, die Verordnung über die Abfallbeseitigung der Gemeinde Glarus (Abfallverordnung) zu ändern.

Anpassung der Abfallverordnung aufgrund des übergeordneten Rechts

Die seit der Gemeindefusion im Jahr 2011 in Kraft stehende und seither nie inhaltlich geänderte Ab-
fallverordnung ist noch aus weiteren Gründen revisionsbedürftig.

Im Jahr 2016 trat auf Bundesebene mit der Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Ab-
fällen (VVEA) eine neue Abfallgesetzgebung in Kraft, welche die bisherige, aus den 90er-Jahren 
stammende Technische Verordnung über Abfälle (TVA) ablöste und der Vermeidung, Verminderung 
und gezielten Verwertung von Abfällen einen höheren Stellenwert als bis anhin einräumt. Ferner ent-
hält die VVEA neue Begriffe und neue Abgrenzungen zu den Entsorgungsaufgaben der Gemeinden 
und der Privatwirtschaft.

Sodann hat die Landsgemeinde 2018 das kantonale Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den 
Umweltschutz an das neue Bundesrecht angepasst. Dabei wurden u.a. Zuständigkeiten bezüglich 
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Sammlung und Entsorgung von Sonderabfällen aus Haushalten (Altfarben, Säure, Lösungsmittel, Alt-
medikamente, Entsorgung via kommunaler Sammelstellen) vom Kanton zu den Gemeinden verscho-
ben. Auch wurde die Entsorgung von Sonderabfällen aus Haushalten und die Entwicklung hin zu zent-
ralen ober- und unterirdischen Sammelbehältern neu geregelt. 

Hinzu kommt, dass das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die Rechtsprechung in den letzten Jahren 
die Anforderungen an die verursachergerechte Finanzierung der Entsorgung der Siedlungsabfälle 
konkretisiert haben (siehe z.B. die oben zitierte wichtige Vollzugshilfe des BAFU betreffend die Finan-
zierung der Siedlungsabfallentsorgung und diverse neue vom Bundesgericht beurteilte Fälle im Be-
reich der Abfallentsorgung). 

Aufgrund all dieser Änderungen des übergeordneten Rechts und um weiterhin ein rechtskonformes, 
zeitgemässes und nachhaltiges Entsorgungswesen betreiben zu können, ist eine Totalrevision der Ab-
fallverordnung der Gemeinde Glarus notwendig. In der Gemeinde Glarus Nord beschloss die Gemein-
deversammlung im Jahr 2020 eine entsprechende Totalrevision der Abfallverordnung, in der Ge-
meinde Glarus Süd ist sie wie in der Gemeinde Glarus noch ausstehend. 

Die totalrevidierte Abfallverordnung im Einzelnen  

Die totalrevidierte Abfallverordnung besteht aus 25 Artikeln und ist in fünf Abschnitte gegliedert. Die 
umweltrechtlichen Bestimmungen von Bund und Kanton schränken den Regelungsspielraum für die 
Gemeinde ein. Die Vorlage ist in vielen Punkten eine Umsetzung von bereits geltenden Bestimmun-
gen im übergeordneten Recht. Z.B. werden die Gemeinden im kantonalen Einführungsgesetz zum 
Bundesgesetz über den Umweltschutz (EG USG) mit der Entsorgung von Siedlungsabfällen beauf-
tragt (Art. 30 Abs. 1 EG USG). Sie müssen somit u.a. die Organisation, die Grundsätze der Abfallent-
sorgung, die Zuständigkeiten und Pflichten sowie den Gebührenrahmen bezüglich Entsorgung des 
Siedlungsabfalls in einem Erlass der Gemeindeversammlung festlegen (Art. 30 Abs. 2 und Abs. 3 EG 
USG). Die Details der Abfallentsorgung können in Ausführungsbestimmungen des Gemeinderats bzw. 
zuständigen Departements geregelt werden (Art. 39 Abs. 2, Art. 86 Abs. 1 Bst. b Gemeindegesetz). 

Als Hilfestellung hat das Departement Bau und Umwelt des Kantons Glarus ein Muster-Abfallregle-
ment für die Gemeinden erstellt. Der vorliegenden Verordnungsrevision liegen dieses kantonale Mus-
terreglement und die gestützt darauf im Jahr 2020 erlassene Abfallverordnung der Gemeinde Glarus 
Nord wie auch punktuell die Muster-Abfallreglemente der Kantone St. Gallen und Bern zugrunde. 

Nachfolgend werden die einzelnen Kapitel der totalrevidierten Abfallverordnung erläutert, wobei auch 
auf einige anlässlich der Vernehmlassung vorgebrachte Anliegen eingegangen wird. Eine ausführli-
chere Kommentierung der einzelnen Verordnungsbestimmungen ist als ergänzende Unterlage auf der 
Website der Gemeinde unter den Informationen zu dieser Gemeindeversammlung abrufbar. Ebenso 
ist dort zum Vergleich die heute geltende Abfallverordnung verlinkt. 

Die komplette Fassung der totalrevidierten Abfallverordnung, wie sie der Gemeindeversammlung zur 
Beschlussfassung unterbreitet wird, ist am Ende dieses Traktandums abgedruckt. 

Kapitel 1 "Allgemeine Bestimmungen" (Art. 1 bis 3) 

Die Abfallverordnung zielt – wie bereits die übergeordnete Abfallgesetzgebung – darauf ab, die 
durch Abfälle entstehende Umweltbelastung zu minimieren und Ressourcen zu schonen (Artikel 1). 
Sie regelt im Wesentlichen den Umgang mit Siedlungsabfällen, weil gemäss Art. 30 EG USG in 
Verbindung mit Art. 31b Abs. 1 des Umweltschutzgesetzes des Bundes (USG) die Gemeinden für 
deren Entsorgung zuständig sind. Man spricht dabei vom Entsorgungsmonopol und der Entsor-
gungspflicht der Gemeinden für Siedlungsabfälle. Die damit zusammenhängende Ablieferungs-
pflicht der Inhaberinnen und Inhaber der Abfälle ist in Artikel 31b Absatz 3 USG geregelt. 

Dieses Entsorgungsmonopol bedeutet, dass das Gemeinwesen verpflichtet ist, zweckmässige und 
den gerechtfertigten Bedürfnissen der Abfalllieferanten entsprechende Entsorgungslösungen anzu-
bieten. So muss das Gemeinwesen den Einwohnerinnen und Einwohnern Sammelstellen in genü-
gender Anzahl, Dichte und Frequenz anbieten, die angemessen situiert sind, d.h. sich in zumutba-
rer Entfernung befinden; hingegen können die Abfallinhaberinnen und -inhaber nicht verlangen, 
dass die ihnen bequemste Lösung angeboten wird (Bundesgerichtsentscheid 143 I 336, E. 4.4.). 

Gemäss Art. 3 Bst. a VVEA sind Siedlungsabfälle 

�ƒ aus Haushalten stammende Abfälle; 
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�ƒ aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen stammende Abfälle, deren Zusammenset-
zung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar 
ist; 

�ƒ aus öffentlichen Verwaltungen stammende Abfälle, deren Zusammensetzung betreffend Inhalts-
stoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar ist. 

Als Siedlungsabfälle gelten insbesondere Kehricht, Sperrgut sowie separat gesammelte Abfälle 
(Separatabfälle). Diese Abfallarten werden in Artikel 3 definiert.  

Abfälle mit vergleichbarer Zusammensetzung von Unternehmen ab 250 Vollzeitstellen gelten nicht 
als Siedlungsabfälle, sondern müssen von diesen gesondert bzw. auf eigene Rechnung entsorgt 
werden (Art. 31c und Art. 32 USG).  

Die Gemeinden sind neben der Entsorgung der Siedlungsabfälle insbesondere zuständig für die 
Sammlung von Sonderabfällen aus Haushaltungen (Art. 33 Abs. 4 EG USG; Altfarben, Säure, Lö-
sungsmittel, Altmedikamente - Entsorgung via kommunale Sammelstellen).  

Die Grundsätze, dass Abfälle soweit möglich vermieden, vermindert und verwertet werden müssen, 
finden sich bereits in Art. 30 USG, werden aber wegen ihrer zentralen Tragweite in der totalrevidierten 
Abfallverordnung der Gemeinde ebenfalls festgehalten (Artikel 2). Weitere Grundsätze der Abfallbe-
wirtschaftung sind, dass wiederverwertbare Abfälle nach Massgabe dieser Verordnung separat ge-
sammelt und entsorgt werden (siehe auch Art. 13 Abs. 1 VVEA) und kompostierbare Abfälle wenn 
möglich durch die Abfallverursachenden selber zu kompostieren sind. 

Kapitel 2 "Aufgaben der Gemeinde" (Art. 4 bis 7) 

Artikel 4 bildet die Rechtsgrundlage für das Abfuhr- und Sammelwesen der Gemeinde. Das Bun-
desrecht (Art. 13 Abs. 1 und 2 VVEA) schreibt vor, dass alle verwertbaren Anteile von Siedlungsab-
fällen wie auch Sonderabfälle aus Haushalten getrennt zu sammeln und stofflich zu verwerten sind, 
soweit dies möglich und sinnvoll ist. 

Immer mehr Personen möchten ihre Kunststoffabfälle separat sammeln. Eine solche separate 
Sammlung ist aber nur dann sinnvoll, wenn Kosten und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis 
stehen. Gemäss dem Dachverband der Schweizer Recycling-Organisationen gibt es in der 
Schweiz im Bereich der Kunststoffe momentan nur für PET-Flaschen aus Haushalten ein umfas-
sendes Sammelsystem. Die politische Diskussion (parlamentarische Vorstösse auf Bundesebene 
u.ä.) über Recyclingsysteme für weitere Kunststoffe ist aber im Gang, und die Branche ist am Erar-
beiten von Lösungen. Bereits heute können in der Gemeinde Glarus nebst PET auch gewisse an-
dere Kunststoffe separat entsorgt werden, was zu begrüssen ist. So können an einigen Verkaufs-
stellen (z.B. Lebensmittelläden) nebst PET- auch weitere Kunststoffflaschen recycelt werden und 
bei der Martin Bowald AG, Glarus, können Sammelsäcke für Kunststoffe bezogen und abgegeben 
werden. Für eine von der Gemeinde betriebene separate Sammlung von gemischten Kunststoffab-
fällen ist jedoch heute der stofflich hochwertig verwertbare Anteil des Sammelguts noch zu tief. Die 
Gemeinde sieht aus diesem Grund gegenwärtig von einer entsprechenden Sammlung ab, verfolgt 
die Entwicklung in diesem Bereich aber weiter und schliesst nicht aus, dereinst zusätzlich zur PET-
Sammlung weitere separate Kunststoff-Sammlungen einzuführen. 

Zu den Aufgaben der Gemeinde im Abfallbereich gehört auch die regelmässige Information (Arti-
kel 5) der Bevölkerung über die angebotenen Entsorgungsdienstleistungen (z. B. Sammeltouren, 
Sammelstellen) und anderen Entsorgungsmöglichkeiten (z.B. Rücknahmepflicht im Handel), zu 
den anfallenden Abfallmengen und Entsorgungskosten, aber auch zu den ökologischen Vor- und 
Nachteilen der Separatsammlungen und zur illegalen Entsorgung. Die Sensibilisierung von Wohn-
bevölkerung, Betrieben und Schulen ist Voraussetzung dafür, dass sich die Qualität der Abfallent-
sorgung beibehalten oder erhöhen lässt und Abfallmengen längerfristig gesenkt werden können. 
Um diese Aufgaben zu erfüllen, setzt die Gemeinde weiterhin auf die erprobten Mittel wie den – 
dereinst womöglich auch digitalen – Recyclingkalender und die Information via Gemeinde-Website.  

Gestützt auf Artikel 6 kann die Gemeinde bei der Nutzung von öffentlichem Grund Beschränkungen 
und weitere Massnahmen zur Abfallbewirtschaftung (z.B. Pfandsysteme, Einsammeln liegen gelasse-
ner Abfälle, Einfordern eines Abfallkonzepts, Kostentragungsregelungen usw.) anordnen. 

Gemäss dem von der Landsgemeinde 2018 erlassenen Art. 30 Abs. 5 EG USG können die Ge-
meinden bei Bauvorhaben vorschreiben, dass zentrale ober- oder unterirdische Sammelbehälter 
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(wie z.B. Unterflurcontainer, aber auch Blechcontainer) für Siedlungsabfall und einzelne verwert-
bare Abfälle errichtet werden müssen, und sie sind berechtigt, Vorgaben für deren Lage, den Bau, 
den Benutzerkreis, den Betrieb und die erforderlichen technischen Einrichtungen zu machen. Zent-
rale ober- und unterirdische Sammelbehältersysteme werden ökologischen Ansprüchen besser ge-
recht als das bestehende Kehricht-Bereitstellungs- und -Abfuhr-System. Sodann können die Keh-
richtsäcke dank den zentralen Sammelbehältern zu jeder Tages- und Nachtzeit entsorgt werden. In 
den Strassen stehen keine Abfallsäcke mehr, weshalb es auch nicht mehr zu zerrissenen Abfallsä-
cken durch Tiere kommt. Das Strassenbild wird somit erheblich verbessert und es treten weniger 
Geruchsemissionen auf. Da die Entsorgungsfahrzeuge längerfristig nicht mehr durch gewisse 
Quartierstrassen fahren müssen, können zudem dereinst CO2-Emissionen eingespart werden. 

Artikel 7 der totalrevidierten Abfallverordnung setzt die genannte kantonalrechtliche Bestimmung 
um und handelt daher von den im Rahmen von Überbauungen und Bauvorhaben privater Bauherr-
schaften erstellten zentralen Sammelbehältern sowie den diesen Privaten diesbezüglich durch die 
Gemeinde auferlegbaren Vorgaben, finanziellen Beteiligungspflichten und Beitragsleistungen. Die-
ser Artikel bedeutet hingegen nicht (wie vereinzelt im Vernehmlassungsverfahren vorgebracht 
wurde), dass die Gemeinde dadurch nun berechtigt wäre, grossflächig öffentliche zentrale Sam-
melbehälter (wie z.B. Unterflurcontainer) zu errichten. Dies bedarf eines durch die Gemeindever-
sammlung zu verabschiedenden Verpflichtungskredits. Eine Vorlage hierzu ist gegenwärtig in Erar-
beitung und wird einer kommenden Gemeindeversammlung zum Entscheid vorgelegt.  

Der Zweckverband Abfallentsorgung Glarnerland verfügt bereits über Richtlinien für zentrale Sammel-
behälter, die gestützt auf Artikel 7 Absatz 1 weiterhin angewendet werden. Damit wird verhindert, dass 
Bauherren teure zentrale Sammelbehältersysteme planen, die nicht mit dem Entsorger kompatibel 
sind. Wichtig abzuklären sind vorgängig Standorte, Zufahrtsmöglichkeiten, Rangierflächen, Spezifikati-
onen, Containergrössen, Normen, Systemanforderungen etc.  

Kapitel 3 "Pflichten der Inhaberinnen und Inhaber von Abfällen" (Art. 8 bis 10) 

Artikel 8 Absatz 1 verpflichtet die Abfallinhaberinnen und -inhaber, ihre Abfälle nach den Weisun-
gen der Gemeinde den von der Gemeinde angebotenen Sammelstellen oder Abfuhren zu überge-
ben (Art. 31b Abs. 3 USG). In den Vollzugsbestimmungen und in den Publikationsorganen (Entsor-
gungskalender, Internet etc.) regelt das zuständige Departement die Einzelheiten wie bei Abfuhren 
z.B. die zulässigen Gebinde, die Bereitstellungszeiten, die Bereitstellungsorte, die Art und Weise 
der Bereitstellung usw. 

Im Sinne eines optimierten Sammeldienstes und aus ökologischen sowie optischen/ästhetischen 
Gründen beabsichtigt die Gemeinde in den kommenden Jahren einen Wechsel auf zentrale ober- 
oder unterirdische Sammelbehälter für Kehricht und Separatabfälle (siehe auch bereits die Kom-
mentierung zu Art. 7). Das Deponieren von losen Gebührensäcken auf der Strasse würde nach 
und nach durch die Bereitstellung in solchen zentralen ober- oder unterirdischen Sammelbehältern 
ersetzt. Artikel 8 Absatz 1 bildet auch diesbezüglich die Grundlage, um die Bevölkerung zu ver-
pflichten, diese zentralen Sammelbehälter zu benutzen, dies zusammen mit dem in Abs. 7 Bst. e 
statuierten Verbot, Abfälle ausserhalb der zentralen Sammelbehälter zurückzulassen, wo sich sol-
che Sammelbehälter in zumutbarer Bring-Distanz befinden. Artikel 8 Absatz 1 ermöglicht der Ge-
meinde sodann z.B. auch, bei besonderen Verhältnissen (z.B. enge Gassen, Baustellen, andere 
Unzugänglichkeiten) Sammelpunkte zu definieren. 

Artikel 9 betreffend Hundekot ist inhaltlich identisch bereits in der heutigen Abfallverordnung 
(Art. 10) enthalten. Hundekot wird heute nicht mehr ausschliesslich in spezifischen Behältern ge-
sammelt, er kann ebenfalls als „Kleinabfall“ in die öffentlichen Abfallbehälter geworfen werden.  

Kapitel 4 "Finanzierung" (Art. 11 bis 17) 

Gemäss Art. 32a USG und Art. 30 Abs. 3 EG USG ist die Entsorgung der Siedlungsabfälle über verur-
sachergerechte und kostendeckende Gebühren zu finanzieren. "Verursachergerecht" bedeutet, dass 
die Kosten der Siedlungsabfallentsorgung den Verursachenden überbunden werden. Grundsätzlich 
gilt die- oder derjenige, die/der die Abfälle erzeugt bzw. sich derer entledigt, als Verursacher/in. "Kos-
tendeckend" bedeutet, der Ertrag der Gebühren soll die gesamten Kosten der Siedlungsabfallentsor-
gung mittelfristig nicht übersteigen. Dies bezweckt, die Höhe der Gebühren insgesamt zu beschrän-
ken.  
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Bereits das Bundesrecht (Art. 32a Art. 1 Bst. a USG) verlangt ausdrücklich Gebühren, welche Art 
und Menge des übergebenen Abfalls berücksichtigen. Mengengebühren (z. B. volumen- oder ge-
wichtsabhängige Kehrichtgebühren) erfüllen diese Anforderungen und werden zweckmässig mit 
Grundgebühren kombiniert. Dies hat sich in der Praxis bewährt. 

Grundgebühr 

Bei der Grundgebühr (Artikel 12) entfällt die direkte Proportionalität zur übergebenen Abfallmenge. 
Ihre Bemessung nach bestimmten Kriterien kann jedoch einen gewissen indirekten Bezug zur ver-
ursachten Abfallmenge herstellen. Die Grundgebühr wird bei allen im Gebiet der Gemeinde ansäs-
sigen Haushalten und Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen erhoben. Für Haushalte 
wird die Grundgebühr pro Wohneinheit bemessen, wobei Gebührenschuldnerin die Liegenschafts-
eigentümerschaft ist, die diese Gebühren bei Vermietungen in der Regel ihrer Mieterschaft über-
wälzt. Bei den Unternehmen wird die Grundgebühr pro Betriebseinheit erhoben. 

Die Grundgebühr ist auch dann geschuldet, wenn die/der Abfallinhaber/in die Entsorgungsdienst-
leistungen nicht oder nur in reduzierter Form in Anspruch nimmt. Dies, weil die notwendige Sam-
mel- und Verwertungsinfrastruktur trotzdem aufrechterhalten und die Entsorgungsdienstleistungen 
des Gemeinwesens für sämtliche Siedlungsabfallinhaber/innen seines Gebietes jederzeit gewähr-
leistet werden müssen (Vorhalteleistung). 

Mengenabhängige Gebühren 

Mengengebühren (Artikel 13) berücksichtigen die effektiv übergebene Abfallmenge. Sie lassen sich 
nach Volumen (z. B. Sack, Container) oder nach Gewicht des übergebenen Abfalls bemessen. Die 
Bemessung nach Volumen ist heute aus Praktikabilitätsgründen insbesondere für den Kehricht weit 
verbreitet (sog. Sackgebühr). Bei Abfällen aus Unternehmen findet die Bemessung nach Volumen 
und nach Gewicht Anwendung. Mit fortschreitender Entwicklung der technischen Möglichkeiten 
können künftig allenfalls vermehrt Systeme zur Gebührenbemessung anhand des Gewichts auch 
bei Haushaltsabfällen zum Einsatz kommen (z.B. Gewichtserfassung mit Identifikation).  

Neu wird – wie oben ausgeführt – neben Mengengebühren für die Hauskehricht-Entsorgung (inklu-
sive Sperrgut) auch für die Grüngut-Entsorgung eine Mengengebühr eingeführt. 

Gebührenfestlegung 

Gemäss der heutigen Abfallverordnung liegt die Kompetenz zum erstmaligen Erlass der Gebühren-
ordnung bei der Gemeindeversammlung (Art. 3 Abs. 2 der heutigen AbfallVO), was denn auch so 
gehandhabt wurde (Ersterlass durch die Gemeindeversammlung am 26. November 2010), und im 
Übrigen beim Gemeinderat (Art. 3 Abs. 1 und Art. 16 der heutigen AbfallVO), wobei das zuständige 
Departement die Kompetenz hat, die Gebühren im Rahmen der Kostenentwicklung und unter Be-
achtung der Kostendeckung anzupassen (Art. 12 Abs. 4 der heutigen AbfallVO).  

Gemäss der vorliegenden Totalrevision liegt die Kompetenz, den Gebührentarif zu erlassen, beim 
Gemeinderat, dies im Rahmen der Bestimmungen der Abfallverordnung, welche die Grundsätze 
der Gebührenerhebung, nämlich die gebührenpflichtigen Personen, den Gegenstand der Gebühren 
und deren Bemessungsgrundlagen, festlegt (Artikel 16). So sind die Kompetenzen sachgerecht ab-
gestuft.  

Der Gemeinderat hat ein die bisherige Gebührenordnung zur Abfallverordnung ersetzendes, neues 
Gebühren- und Vollzugsreglement zur vorliegenden totalrevidierten Abfallverordnung entworfen 
und in erster Lesung behandelt. Dieses Reglement ist ähnlich wie die Gebührenordnung der Ge-
meinde Glarus Nord aufgebaut. Es enthält insbesondere alle notwendigen Detailregelungen bezüg-
lich Finanzierung der Entsorgung in der Gemeinde Glarus. Nach Zustimmung der Gemeindever-
sammlung zur revidierten Abfallverordnung wird der Gemeinderat dieses Reglement erlassen und 
per dasselbe Datum wie die totalrevidierte Abfallverordnung in Kraft setzen. 

Zur ergänzenden Information sind auf der Website der Gemeinde bei den Unterlagen zu dieser Ge-
meindeversammlung der Entwurf dieses gemeinderätlichen Gebühren- und Vollzugsreglements zur 
Abfallverordnung samt dazugehöriger Erläuterungen abrufbar. Nachfolgend werden die einzelnen Arti-
kel dieses Entwurfs des Gebühren- und Vollzugsreglements erläutert. 

Höhe der Grundgebühr 

Aufgrund der Einführung einer Mengengebühr für die Entsorgung des Grünguts kann die Grundge-
bühr im Vergleich zu heute reduziert werden. Abgesehen von den Abfallarten Hauskehricht, Sperr-
gut und (künftig) Grüngut wird die Entsorgung aller anderen Sammelarten über die Grundgebühr 
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abgerechnet. Die neue Grundgebühr beträgt CHF 75 pro Jahr und Wohn- bzw. Betriebseinheit an-
statt heute CHF 100 pro Jahr und Wohn- bzw. Betriebseinheit. 

Höhe der Hauskehrichtgebühr 

Weiterhin werden die Höhe der Gebühren für die ordentliche Kehrichtabfuhr wie auch die Verkaufs-
stellen und -kanäle der Kehrichtsäcke und Gebührenmarken vom Zweckverband Abfallentsorgung 
Glarnerland, dem die Gemeinde Glarus angehört, festgelegt. 

Höhe der Grüngutgebühr 

Es sind folgende Grüngut-Vignetten-Tarife vorgesehen: 

Einzelentleerungsvignetten 
(CHF 5.– pro Vignette) 

Jahresvignetten 
(pro Kalenderjahr) 

Grüngutbündel bis 25 kg 
und Container mit 140 Liter Inhalt 
1 Einzelleerungsvignetten 

Container mit 240 Liter Inhalt 
2 Einzelleerungsvignetten 

Container mit 800 Liter Inhalt 
7 Einzelleerungsvignetten 

für Container mit 140 Liter Inhalt CHF 96.00 

für Container mit 240 Liter Inhalt CHF 144.00 

für Container mit 800 Liter Inhalt CHF 396.00 

Diese Tarife decken die Kosten für die Strassensammlungen (Grüngutcontainer und Bündel) ab. Die 
Gebühren sind gleich hoch wie die entsprechenden Gebühren in der Gemeinde Glarus Nord. Beim 
Vignetten-System handelt es sich um ein einfaches und bewährtes System, mit dem in Glarus Nord 
bereits gute Erfahrungen gemacht wurden. Es ist mit weniger Verrechnungs- sowie weniger Sammel-
aufwand verbunden und somit kostengünstiger als Chip-Systeme. Mittel- bis langfristig wird für die Ge-
bührenerhebung für die Grüngutentsorgung in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden aber eine 
digitale Lösung angestrebt, durchaus in Verbindung mit einem Chip-System. 

Die Gebühr für die Entsorgung von Grüngut auf der Deponie Allmeind beträgt unverändert 
CHF 160.00 pro Tonne. Noch in Prüfung ist, ob in der Deponie Allmeind eine Kompostierung erfol-
gen und damit eine Abgabe von Kompost angeboten werden könnte. Dies würde (kleinerer) Inves-
titionen (Wände/Boxen) bedürfen und zu Erträgen führen. Bei Einführung einer solchen Kompostie-
rung würden die Preise für Kompost nachträglich in die Gebührenordnung aufgenommen. 

Christbäume können weiterhin via Strassensammlung abgeben werden (Grundgebühr), ebenso 
Kleinmengen aus Küchenabfällen weiterhin bei den Sammelstellen.  

Deponiegebühren 

Die heutige Preisliste zu den Deponiegebühren wird abgelöst durch entsprechende Bestimmungen im 
Gebühren- und Vollzugsreglement. In der Vernehmlassung wurde verlangt, die zulässige Anlieferung 
auf Material aus dem Gemeindegebiet zu beschränken. Solcherlei auf Gemeindeebene zu regeln ist 
jedoch unzulässig, weil der Kanton und nicht die Gemeinde zur Festlegung des Deponie-Einzugsge-
biet zuständig ist (Art. 40 VVEA). Die Gemeinde wird dieses Anliegen im Rahmen des nächsten Depo-
nie-Betriebsbewilligungsgesuchs beim Kanton einbringen.  

Kapitel 5 "Vollzug" (Art. 18 bis 25) 

Dieses Kapitel beinhaltet die Rechtsgrundlagen für den Vollzug der Abfallverordnung. Soweit in der 
totalrevidierten Abfallverordnung nicht der Gemeinderat für die Regelung gewisser Materien als zu-
ständig erklärt wird (Erlass Gebührenordnung, Auslagerungen und Zusammenschlüsse im Abfall-
wesen), ist das zuständige Departement, d.h. das Departement Bau und Versorgung (Art. 29 und 
Anhang I Organisationsreglement der Gemeinde Glarus), für den Vollzug zuständig (Artikel 18). 

Artikel 20 ist die Rechtsgrundlage, um unsachgemässe oder widerrechtliche Ablagerungen oder Ent-
sorgungen von Abfall ahnden zu können. Aufgrund des Datenschutzrechts darf die Gemeinde Säcke 
oder Behälter nur öffnen, wenn es für die Aufgabenerfüllung zwingend nötig und verhältnismässig ist. 

Die eidgenössische und kantonale Umweltschutz-, Gewässerschutz- und Strafgesetzgebung kennt 
bereits zahlreiche Strafbestimmungen für den Abfallbereich (u.a. Art. 60 f. USG, Art. 40 EG USG, 
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Art. 70 Abs. 1 Bst. a des Gewässerschutzgesetzes des Bundes, Art. 24 Abs. 1 des kantonalen Einfüh-
rungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz, Art. 15 Abs. 3 EG StGB, Art. 16 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 
Bst. c EG USG). In Artikel 23 wird ergänzend die Widerhandlung gegen bestimmte in dieser Verord-
nung festgelegte Vorschriften bzw. Verhaltenspflichten unter Strafe gestellt. Im Gebühren- und Aus-
führungsreglement soll ferner gestützt auf Art. 89 Abs. 2 Gemeindegesetz geregelt werden, dass für 
gewisse dieser Straftatbestände das Ordnungsbussenverfahren zur Anwendung gelangt, was den 
Vollzug bzw. die Sanktionierung von Fehlverhalten erleichtert. Demzufolge sollen im Gebühren- und 
Vollzugsreglement folgende vier Ordnungsbussen-Tatbestände festgelegt werden: 

�ƒ Verbotenes Beseitigen von Abfällen in Abfallbehältern im öffentlichen Raum: CHF 100.– 

�ƒ Wegwerfen, Ablagern oder Zurücklassen von Abfällen ausserhalb von Abfallanlagen oder Sam-
melstellen: CHF 200.– 

�ƒ Unzeitiges Bereitstellen von Abfall auf uneingefriedeten privaten Vorplätzen, auf Trottoirs oder 
am Strassenrand: CHF 50.– 

�ƒ Nichtaufstellen von Abfall-Sammelbehältern während der Öffnungs-/Betriebszeiten vor dem Be-
trieb bzw. auf dem Veranstaltungsgelände (Einkaufsläden, Unterhaltungsbetriebe, Betriebe der 
Unterwegsverpflegung und Veranstalter von Anlässen): CHF 50.– 

Diese Strafbestimmungen gewähren, dass Widerhandlungen im Einzelfall situationsgerecht geahndet 
werden können. 

In Bezug auf Entscheide des zuständigen Departements über Gebühren gelangt ein Einsprachever-
fahren vor der verfügenden Instanz zur Anwendung, da es sich um Massenverfügungen handelt. Hin-
sichtlich aller anderen Entscheide richtet sich der Rechtsschutz (Artikel 24) nach dem kantonalen 
Recht, so insbesondere nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz (u.a. Gemeinderat als erste Be-
schwerdeinstanz gegen Entscheide des zuständigen Departements). 

Vernehmlassung 

Der Gemeinderat hat die vom Departement Bau und Versorgung erarbeitete Totalrevision nach einer 
ersten Lesung zunächst bei kantonalen Stellen (Departement Bau und Umwelt, Staatsanwaltschaft) 
und beim Preisüberwacher in Konsultation gegeben. So hat u.a. der Preisüberwacher empfohlen, si-
cherzustellen, dass die Aufwendungen für das Littering und die Robidogs nicht über die Grundgebüh-
ren oder die mengenabhängigen Abfallgebühren finanziert werden. Diese Empfehlung ist erfüllt; die 
Aufwand-Rapportierung und Verrechnung erfolgt so, dass die Kosten für Littering und Robidog nicht 
der Abfallrechnung belastet werden. 

Zur aufgrund der Rückmeldungen der konsultierten Stellen bzw. Behörden angepassten Vorlage 
wurde im Januar und Februar 2024 eine öffentliche Vernehmlassung durchgeführt. In den sechs ein-
gegangenen Stellungnahmen wurden zusätzlich zu den oben im Kapitel "Die totalrevidierte Abfallver-
ordnung im Einzelnen" bereits erwähnten Punkten (Art. 7 betreffend zentrale Sammelbehälter; Depo-
nie-Einzugsgebiet) verschiedene weitere Anliegen geäussert. 

Etwa wurden der Einsatz von Häcksel in gemeindeeigenen Feuerungen sowie eine Kompostierung 
von Grüngut angeregt. Diese Anregungen haben keinen direkten Einfluss auf die Verordnung, wes-
halb das Departement Bau und Versorgung diese losgelöst davon prüfen wird.  

Weiter wurde verlangt, gewisse Bestimmungen zu Kontrollen und Bussen strenger zu formulieren 
("muss" anstatt "kann"-Formulierungen). Dem wurde nicht entsprochen, da die in der Vorlage vorge-
schlagenen Regelungen gewähren, dass im Einzelfall situationsgerecht gehandelt werden kann (ver-
fassungsrechtliches Verhältnismässigkeitsprinzip).  

Schliesslich hat eine Privatperson beantragt, dass für die Grüngutentsorgung eine Lösung mit Chip mit 
Wägung anstatt einer Vignetten-Lösung eingerichtet wird, um auch teilweise gefüllte Container leeren 
und möglichst verursachergerecht abrechnen zu können. Wie bereits oben ausgeführt, favorisiert der 
Gemeinderat jedoch die weniger aufwändige, kostengünstigere Vignetten-Lösung. 

Auf der Website der Gemeinde sind unter den Informationen zu dieser Gemeindeversammlung der 
detaillierte Auswertungsbericht zur Vernehmlassung wie auch die Stellungnahme des Preisüberwa-
ches als ergänzende Unterlagen abrufbar. 
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Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 
Die Totalrevision der Abfallverordnung erachtet die Geschäftsprüfungskommission als notwendig, die 
neue Abfallverordnung ist ein wichtiger Schritt, um die Abfallbewirtschaftung in der Gemeinde effizien-
ter und nachhaltiger zu gestalten. 

Die GPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Verordnung über die Abfallbeseitigung gemäss 
dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen. 

Weiteres Vorgehen / Inkrafttreten

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die totalrevidierte Abfallverordnung per 1. Januar 2025 in 
Kraft zu setzen. Nach Zustimmung der Versammlung zur revidierten Abfallverordnung würde der Ge-
meinderat wie oben dargelegt das dazugehörige Gebühren- und Ausführungsreglement erlassen und 
per dasselbe Datum wie die totalrevidierte Abfallverordnung in Kraft setzen. In der Zwischenzeit und 
als Voraussetzung für das Inkrafttreten werden beide Erlasse durch das kantonale Departement Bau 
und Umwelt, das sie bereits einer Vorprüfung unterzogen hat, zu genehmigen sein (Art. 30 EG USG).

8.3 Finanzielle Auswirkungen

Mit der Einführung von Mengengebühren für die Grüngut-Entsorgung dürften voraussichtlich die Ent-
sorgungsmengen zurückgehen (u.a. wegen vermehrter Kompostierung und Vermeidung von "Abfall-
Tourismus"). Da die Entsorgung neu aber eben mengenbezogen, d.h. nach Gewicht, verrechnet und 
bezahlt wird, wirkt sich dies nicht auf die Kostendeckung aus.

8.4 Erwägungen des Gemeinderats

Der Gemeinderat anerkennt die Anliegen des Antragsstellers des eingangs erwähnten Gemeindever-
sammlungsantrags und ist ebenfalls der Meinung, dass im Bereich der Grüngutentsorgung kostende-
ckende und verursachergerechte, mengenabhängige Gebühren einzuführen sind.

Der Moment für die hierfür erforderliche Anpassung der Abfallverordnung der Gemeinde ist günstig,
da dieser seit der Gemeindefusion unverändert gebliebene Erlass aufgrund von in den letzten Jahren 
eingetretenen Änderungen des eidgenössischen und kantonalen Umweltrechts ohnehin einer Totalre-
vision zu unterziehen ist.

Die totalrevidierte Abfallverordnung schafft die Grundlage für eine rechtskonforme, umwelt- und mög-
lichst verursachergerechte, effiziente und finanziell tragbare Abfallentsorgung in der Gemeinde Glarus.
Sie steht im Einklang mit dem heute geltenden übergeordneten Recht, welches der Vermeidung, Ver-
minderung und gezielten Verwertung von Abfällen einen höheren Stellenwert als früher einräumt. Die 
Gemeinde leistet mit ihr einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung.

8.5 Antrag an die Gemeindeversammlung

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie auf Art. 29 ff. des Einführungsgesetzes zum Bun-
desgesetz über den Umweltschutz, Art. 39 Abs. 1 Bst. b des Gemeindegesetzes, Art. 79 Abs. 1 des 
Gesetzes über die politischen Rechte und Art. 12 Abs. 1 der Gemeindeordnung beantragt der Ge-
meinderat der Gemeindeversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Gemeindeversammlung erlässt die nachfolgend abgedruckte Totalrevision der Abfallverord-
nung.

2. Die Totalrevision gemäss Beschlusses-Ziffer 1 tritt vorbehältlich deren Genehmigung durch das 
zuständige kantonale Departement per 1. Januar 2025 in Kraft.

3. Mit dem Inkrafttreten der Totalrevision gemäss Beschlusses-Ziffer 1 wird die Verordnung über die 
Abfallbeseitigung der Gemeinde Glarus vom 15. Mai 2009 aufgehoben.

4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.
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Gemeinde Glarus  

Totalrevision der Verordnung über die Abfallbeseitigung
der Gemeinde Glarus

Die Gemeindeversammlung,

gestützt auf die Art. 29 ff. des Einführungsgesetzes des Kantons Glarus zum Bundesgesetz über den Umweltschutz,

beschliesst:

I.
Der Erlass SRS 7.4-1 (Verordnung über die Abfallbeseitigung in der Gemeinde Glarus (AbfallVO)) wird als neuer Erlass 
publiziert.

1 Allgemeine Bestimmungen

Art.  1 Gegenstand, Ziel und Geltungsbereich
1 Diese Verordnung regelt die Abfallwirtschaft in der Gemeinde Glarus im Bereich der Siedlungsabfälle nach der Abfallver-
ordnung des Bundes und der gemäss der kantonalen Gesetzgebung den Gemeinden zur Entsorgung zugewiesenen Son-
derabfälle.
2 Sie hat zum Ziel, die durch Abfälle entstehende Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten und Ressourcen zu 
schonen.
3 Sie gilt im ganzen Gemeindegebiet.
4 Der Gemeinderat kann in begründeten Fällen für bestimmte Gebiete oder Veranstaltungen abweichende Regelungen er-
lassen.

Art.  2 Grundsätze der Abfallbewirtschaftung
1 Alle sind gehalten, Abfälle soweit möglich zu vermeiden, zu vermindern und zu verwerten.
2 Abfälle, die wiederverwertet werden können, werden nach Massgabe dieser Verordnung separat gesammelt und entsorgt. 
Kompostierbare Abfälle sind wenn möglich durch die Abfallverursachenden selber zu kompostieren.

Art.  3 Begriffe
1 Siedlungsabfälle bestehen aus:
a) Kehricht (d.h. für die Verbrennung bestimmte, nicht stofflich verwertbare, gemischte Abfälle);
b) Sperrgut (d.h. Kehricht, der wegen seiner Grösse, Form oder seines Gewichts nicht über die zugelassenen Ge-

binde entsorgt werden kann);
c) Grünabfällen (d.h. Abfälle, die vergärt oder kompostiert werden können);
d) Separatabfällen (d.h. Abfälle, die zwecks stofflicher Verwertung oder besonderer Behandlung separat gesammelt 

werden).
2 Sonderabfälle sind Abfälle, deren umweltverträgliche Entsorgung besondere Massnahmen erfordert.

2 Aufgaben der Gemeinde

Art.  4 Sammlungen und Dienste
1 Die Gemeinde sorgt dafür, dass Siedlungsabfälle fach- und umweltgerecht gesammelt, abgeführt, behandelt und verwertet 
werden.
2 Sie bietet für Kehricht (inkl. Sperrgut) regelmässige Abfuhren an.
3 Sie sorgt dafür, dass verwertbare Anteile von Siedlungsabfällen wie Glas, Papier, Karton, Metalle, Grünabfälle, Textilien 
sowie Batterien und Altöl aus Haushalten so weit wie möglich getrennt gesammelt und stofflich verwertet werden. Der Ge-
meinderat legt fest, welche verwertbaren Anteile von Siedlungsabfällen getrennt zu sammeln sind.
4 Sie kann Abfuhren oder Sammelstellen für weitere verwertbare Abfälle anbieten.
5 Sie stellt an geeigneten Orten im öffentlichen Raum Abfallbehälter zur Aufnahme von Kleinabfällen auf und leert diese 
regelmässig.
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6 Sie betreibt eine Sammelstelle für Kleinmengen an Sonderabfällen oder kann sich an entsprechenden Sammelstellen 
anderer Gemeinden beteiligen. 

7 Sie kann auf vertraglicher Basis als privatwirtschaftliche Anbieterin auch Siedlungsabfälle von Unternehmen mit mehr als 
250 Vollzeitstellen entsorgen. 

Art.  5 Information 

1 Die Gemeinde informiert die Öffentlichkeit, insbesondere Bevölkerung und Unternehmen: 
a) wie sie Abfälle vermeiden, vermindern oder umweltgerecht entsorgen können; 
b) wie sie invasive gebietsfremde Organismen oder Teile davon entsorgen müssen. 

2 Sie koordiniert ihre Informationstätigkeit mit dem Kanton. 

3 Sie erhebt Sachdaten über die Abfallwirtschaft wie Angaben über Abfallmengen, Abfallarten, Entsorgungswege, Kosten 
und Gebühren und stellt diese dem Kanton jährlich zur Verfügung. 

Art.  6 Spezialfälle 

1 Für eine umweltverträgliche Entsorgung kann die Gemeinde mit Unternehmen, die grosse Mengen von Siedlungsabfällen 
erzeugen, Vereinbarungen zur Abfallvermeidung oder Abfallbehandlung abschliessen. 

2 Bei der Nutzung von öffentlichem Grund kann die Gemeinde gegenüber jeder Nutzerin und jedem Nutzer, insbesondere 
gegenüber Veranstalterinnen und Veranstaltern, Beschränkungen sowie weitere Massnahmen zur Abfallbewirtschaftung, 
insbesondere solche zur Kostentragung, anordnen. 

Art.  7 Zentrale ober- oder unterirdische Sammelbehälter 

1 Neue ober- oder unterirdische Sammelbehälter für Siedlungsabfall oder Separatsammlungen müssen gemäss den Vor-
gaben der Gemeinde errichtet und betrieben werden. Für bestehende Systeme kann die Gemeinde Anpassungen an die 
geltenden Vorgaben anordnen. 

2 Die Gemeinde kann bei Bauvorhaben oder Überbauungsplänen im Rahmen der Bewilligungs- bzw. Planerlassverfahren 
vorschreiben, dass auf dem zu bebauenden Gebiet zentrale ober- oder unterirdische Sammelbehälter für Siedlungsabfall 
und Separatsammlungen errichtet werden müssen, wenn dies zur Sammlung des Siedlungsabfalls aus den zu errichtenden 
Bauten und deren Umgebung sinnvoll ist. Sie kann den Benutzerkreis und die Verantwortlichkeit für den Unterhalt sowie 
Regelungen für die Reinigung der Sammelbehälter festlegen und entsprechende Verträge abschliessen. 

3 Die Gemeinde kann bei Bauvorhaben oder Überbauungsplänen die Bauherrschaft verpflichten, sich finanziell am Bau und 
Unterhalt von ausserhalb des zu bebauenden Gebiets gelegenen zentralen ober- oder unterirdischen Sammelbehältern zu 
beteiligen, wenn damit eine effiziente Entsorgung erreicht werden kann. 

4 Die Gemeinde kann für neue zentrale ober- oder unterirdische Sammelbehälter, welche die Vorgaben der Gemeinde er-
füllen und einem weiteren Benutzerkreis als der Eigentümerschaft zur Verfügung stehen, finanzielle Beiträge leisten. Die 
Beitragshöhe bemisst sich insbesondere nach der relativen Grösse des externen Benutzerkreises. Die Gemeinde entschei-
det im Einzelfall und im Rahmen der bei ihr zur Verfügung stehenden Finanzmittel über die Beitragshöhe und -berechtigung. 

3 Pflichten der Inhaberinnen und Inhaber von Abfällen 

Art.  8 Umgang mit Abfällen 

1 Siedlungsabfälle müssen nach den Vorschriften und Weisungen der Gemeinde den von der Gemeinde bezeichneten 
Sammlungen, Sammelpunkten, Bereitstellungsorten oder Sammelstellen in zugelassenen Gebinden und zu den zulässigen 
Zeiten übergeben werden. Die getrennt zu sammelnden Siedlungsabfälle (Separatabfälle) sind vom Kehricht soweit möglich 
und ohne Fremdstoffe auszuscheiden und der entsprechenden Sammlung zuzuführen. 

2 Die Sammelstellen für Separatabfälle dürfen nur zu den angegebenen Zeiten und ausschliesslich zur Entsorgung der 
bezeichneten Separatabfälle in den dafür vorgesehenen Behältnissen in Mengen und Zusammensetzung, die haushaltsüb-
lich sind, benutzt werden. 

3 Sonderabfälle aus Haushalten und weitere Abfälle, die nach den Vorschriften des übergeordneten Rechts von der Abfall-
inhaberin oder dem Abfallinhaber verwertet oder von Dritten zurückgenommen werden müssen, sind den Verkaufsstellen, 
der Sonderabfall-Sammelstelle oder einem Betrieb zuzuführen, der über eine Bewilligung zur Entgegennahme von Sonder-
abfällen verfügt. 

4 Invasive gebietsfremde Organismen oder Teile davon müssen so entsorgt werden, dass keine Weiterverbreitung erfolgt. 

5 Natürliche Wald-, Feld- und Gartenabfälle müssen primär kompostiert oder verrottet werden. Das Verbrennen solcher 
Abfälle ist nur nach Massgabe der Luftreinhalteverordnung des Bundes erlaubt. 
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6 Einkaufsläden, Unterhaltungsbetriebe, Betriebe der Unterwegsverpflegung und Veranstaltende von Anlässen auf privatem 
Grund haben genügend Sammelbehälter für Kehricht und Separatabfälle aufzustellen. Die Gemeinde kann sie verpflichten, 
liegen gelassene Abfälle auf eigene Kosten einzusammeln und zu entsorgen. 

7 Kleinere Mengen an Bauschutt oder Grubengut sind an den entsprechenden Sammelstellen abzugeben. 

8 Es ist verboten: 
a) Abfälle im Freien oder in Feuerungsanlagen zu verbrennen; vorbehalten ist das Verbrennen von Abfällen nach 

Massgabe der Luftreinhalteverordnung des Bundes; 
b) Abfälle im Freien auf öffentlichem oder privatem Grund wegzuwerfen, abzulagern oder zurückzulassen; 
c) Abfälle der Kanalisation zuzuführen; 
d) öffentliche Abfallbehälter zur Entsorgung von Haushaltsabfällen, grösseren Mengen anderer Abfälle (z.B. solchen 

aus Betrieben) oder sperrigen Gegenständen zu benützen; 
e) bei Vorhandensein zentraler ober- oder unterirdischer Sammelbehälter entsprechende Abfälle in zumutbarer Bring-

Distanz zu diesen Sammelbehältern ausserhalb derselben abzustellen oder zurückzulassen. 

Art.  9 Hundekot 

1 Hundehalterinnen und -halter sind verpflichtet, auf dem gesamten Gemeindegebiet, insbesondere auf Strassen, Wegen, 
Plätzen, öffentlichen Grünanlagen, Wiesen und Äckern, den Kot ihrer Hunde aufzunehmen und ordnungsgemäss, zum 
Beispiel in den dafür vorgesehenen Behältern, zu entsorgen. 

Art.  10 Tierkörper und tierische Nebenprodukte 

1 Tote Tierkörper und tierische Nebenprodukte sind der Tierkörpersammelstelle der Gemeinde abzuliefern, soweit sie nicht 
einer zulässigen besonderen Beseitigung zugeführt werden. 

2 Im Übrigen richtet sich die Entsorgung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten nach dem übergeordneten Recht. 

4 Finanzierung 

Art.  11 Grundsätze 

1 Die Kosten für die Entsorgung der Siedlungsabfälle werden den Verursachenden oder den Inhaberinnen oder Inhabern 
des Abfalls mittels verursachergerechter und kostendeckender Gebühren überbunden. 

2 Die Gebühren sind so zu bemessen, dass sie gesamthaft die Kosten der Entsorgung der Siedlungsabfälle und die weiteren 
Aufwendungen der kommunalen Abfallbewirtschaftung decken, einschliesslich einer angemessenen Abschreibung und Ver-
zinsung sowie der kantonalen und eidgenössischen Abgaben. 

3 Die Gebühren setzen sich zusammen aus: 
a) einer Abfall-Grundgebühr (Infrastrukturgebühr) und 
b) mengenabhängigen Abfall-Gebühren. 

Art.  12 Grundgebühr 

1 Die Grundgebühr (Infrastrukturgebühr) deckt die Kosten für die Separatsammlung, Information und Bereitstellung der Se-
paratsammlungs-Infrastruktur. 

2 Sie wird pro Wohneinheit und pro Betriebseinheit jährlich erhoben; ausgenommen sind Betriebe, die nicht unter die Sied-
lungsabfälle-Definition gemäss der Abfallverordnung des Bundes fallen. 

3 Als Wohneinheit gilt eine Gebäudeeinheit, die überwiegend zu Wohnzwecken nutzbar ist (Einfamilien-, Reihen- und Ter-
rassenhaus, Miet- und Eigentumswohnung usw.). Ferienwohnungen und Ferienhäuser sowie Lokale, welche Vereinen bzw. 
Vereinigungen im Eigentum gehören, werden wie Wohneinheiten veranlagt. 

4 Als Betriebseinheit gilt eine Gebäudeeinheit, die überwiegend zu Erwerbszwecken nutzbar ist (Standorte von Industrie-, 
Gewerbe-, Landwirtschafts- und Dienstleistungsbetrieben usw.). Für in Wohneinheiten betriebene Kleinbetriebe, bei denen 
nicht deutlich mehr Abfall anfällt, als wenn kein Kleinbetrieb geführt würde, wird keine zusätzliche Grundgebühr für die 
Betriebseinheit erhoben. 

5 Die Grundgebühr ist auch zu entrichten, wenn keine Leistungen der Gemeinde im Abfallbereich beansprucht werden. Für 
leerstehende bzw. unbenutzte Liegenschaften oder Teile davon und während Umbauten wird kein Gebührenerlass gewährt. 

6 Zur Entrichtung der vollen Jahres-Grundgebühr ist verpflichtet, wer am 1. Januar im Grundbuch eingetragene Liegen-
schaftseigentümerin bzw. -eigentümer ist. 

7 Bei Miteigentum oder Gesamteigentum haften die Eigentümerinnen und Eigentümer solidarisch. Rückerstattungen von 
definitiv geschuldeten und bezahlten Grundgebühren sind ausgeschlossen. 
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Art.  13 Mengenabhängige Gebühren 

1 Die Gemeinde erhebt mengenabhängige Gebühren für 
a) die Sammlung, den Transport und die Entsorgung des Hauskehrichts sowie des Sperrguts; 
b) die Sammlung, den Transport und die Verwertung der Grünabfälle. 

2 Die mengenabhängigen Gebühren bemessen sich nach Gewicht oder Volumen des Abfalls. 

3 Gebu�Ghrenpflichtig fu�Gr mengenabhängige Gebühren sind die Inhaberinnen oder Inhaber der Abfälle. 

Art.  14 Weitere Gebühren 

1 Für Dienstleistungen, zu denen die Gemeinde nicht verpflichtet ist, für Kontrollen, die zu Beanstandungen führen, und für 
Verfügungen (mit Ausnahme der Gebührenverfügungen) wird eine Gebühr erhoben. 

2 Die Bemessung der Gebühren nach Absatz 1 richtet sich nach dem vom Gemeinderat erlassenen Gebührentarif. 

Art.  15 Fälligkeit, Verzugszins, Verjährung 

1 Die Gebühren sind 30 Tage nach dem Datum der Rechnung zur Zahlung fällig. 

2 Ab Fälligkeit wird ein Verzugszins erhoben. 

3 Für Mahnungen kann eine Gebühr erhoben werden. 

4 Die Gebühren verjähren fünf Jahre nach Entstehung der Zahlungspflicht. Vorbehalten bleiben verjährungsunterbrechende 
Handlungen gemäss dem Schweizerischen Obligationenrecht. 

Art.  16 Gebührenfestlegung 

1 Der Gemeinderat erlässt einen Gebührentarif und legt darin im Rahmen dieser Verordnung insbesondere Ausgestaltung, 
Höhe und Fälligkeit der Abfallgebühren sowie die Art der Gebührenerhebung und die Einzelheiten bezüglich Inkasso, ins-
besondere die Höhe des Verzugszinses und der Mahngebühren, fest. 

2 Er legt sämtliche Gebühren aufgrund des budgetierten Aufwandes periodisch neu fest. Überschüsse oder Defizite der 
Vorjahre werden berücksichtigt. 

3 Er legt die massgebenden Grundlagen und Zahlen für die Gebührenhöhe und -ausgestaltung offen. 

Art.  17 Andere Kosten 

1 Die Kosten für die Anschaffung und Ausrüstung von Containern und weitere Kosten für die Bereitstellung der Abfälle sind 
von den Inhaberinnen und Inhabern der Abfälle zu tragen. 

2 Die Kosten für besondere Arten der Abfallentsorgung wie eigene Kompostierung, Direktlieferungen in Abfallentsorgungs-
anlagen oder Sonderabfallentsorgung (ausser über Sammelstellen der Gemeinde), tragen ebenfalls die Inhaberinnen und 
Inhaber der Abfälle. 

5 Vollzug 

Art.  18 Zuständigkeiten 

1 Das zuständige Departement der Gemeinde vollzieht diese Verordnung und erlässt die darauf oder auf die übergeordnete 
Abfallgesetzgebung gestützten Ausführungsbestimmungen (z.B. Weisungen bezüglich Abfallentsorgung, Benützungsvor-
schriften zu Sammelstellen usw.) und Anordnungen (Verfügungen, Sanktionen, Vergabe von Aufträgen im Rahmen des 
Budgets usw.), soweit in dieser Verordnung nichts Anderes geregelt ist. 

Art.  19 Auskunfts-, Melde- und Mitwirkungspflichten 

1 Die Verursacherinnen und Verursacher von Abfällen, die Inhaberinnen und Inhaber von Abfällen sowie die Eigentümerin-
nen und Eigentümer von Grundstücken, Unternehmen und Betrieben sind verpflichtet, der Gemeinde und den von ihr bei-
gezogenen Dritten wahrheitsgemäss alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäss dieser Verordnung und der gestützt darauf 
erlassenen Ausführungsbestimmungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

2 Die Verursacherinnen und Verursacher sowie die Eigentümerinnen und Eigentümer sind verpflichtet, der Gemeinde und 
den von ihr beigezogenen Dritten zum Vollzug der Aufgaben und Vorschriften gemäss dieser Verordnung und der gestützt 
darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen zu angemessener Zeit und nach Vorankündigung Zutritt zu den entsprechen-
den Bauten und Anlagen zu gewähren. Sie haben bei Bedarf bei den Kontrollen mitzuwirken. 
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Art.  20 Kontrollen und Kostenüberbindung 

1 Die Gemeinde ist befugt, die Inhaberin oder den Inhaber von unsachgemäss oder widerrechtlich abgelagerten oder ent-
sorgten Abfällen zu ermitteln. Falls nötig und verhältnismässig können hierfür Abfallgebinde durch die Gemeinde oder von 
ihr Beauftragte geöffnet, durchsucht, kontrolliert und fachgerecht entsorgt werden. 

2 Die Kosten und Umtriebe für die vorschriftsgemässe Entsorgung von unsachgemäss beseitigten oder illegal abgelagerten 
Abfällen und die damit verbundenen Umtriebe werden der Verursacherin oder dem Verursacher in Rechnung gestellt, dies 
unabhängig von einem Strafverfahren und zusätzlich zu allfälligen strafrechtlichen Sanktionen. 

Art.  21 Erfüllung von Aufgaben der Gemeinde durch Dritte 

1 Der Gemeinderat kann Aufgaben im Abfallwesen wie Sammeldienste, Entsorgung oder Verwertung von gesammelten 
Abfällen ganz oder teilweise von Privaten oder öffentlich-rechtlichen Organisationen erfüllen lassen. Für Aufgaben im Be-
reich des Entsorgungsmonopols der Gemeinde werden hierfür Konzessionen nach dem Bundesrecht erteilt. 

Art.  22 Datenerhebung 

1 Zur Erhebung der für den Vollzug dieser Verordnung, des übergeordneten Rechts und der gestützt auf diese Verordnung 
erlassenen Ausführungsbestimmungen relevanten Personen- und Objektdaten, namentlich für die Veranlagung der Grund-
gebühren und bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte auf Widerhandlungen und Missbrauch, kann das zuständige Departe-
ment zusätzlich zu öffentlich zugänglichen Informationsquellen die Daten folgender Behörden und Register abfragen und 
verwenden: 
a) Einwohnerregister: Daten zu Wohnsitz und Aufenthalt (inklusive Zuzug und Wegzug); 
b) Grundbuch: Objektdaten (Eigentum, Grundstücksbeschrieb); 
c) eidgenössisches Gebäude- und Wohnungsregister (GWR): Objektdaten (Merkmale der Einheiten Grundstück, Ge-

bäude und Wohnung). 

Art.  23 Strafbestimmungen 

1 Widerhandlungen gegen die Vorschriften in Artikel 8 - 10 und Artikel 19 dieser Verordnung sowie die gestützt darauf 
erlassenen Ausführungsvorschriften und Verfügungen werden mit Busse bestraft. 

2 Die Strafbestimmungen der eidgenössischen und kantonalen Umweltschutz-, Gewässerschutz- und Strafgesetzgebung 
sowie Schadenersatzansprüche der Gemeinde bleiben vorbehalten. 

Art.  24 Rechtsmittel 

1 Gegen erstinstanzliche Entscheide des zuständigen Departements über Gebühren gemäss dieser Verordnung kann innert 
30 Tagen beim zuständigen Departement Einsprache erhoben werden. 

2 Im Übrigen richten sich der Rechtsschutz gegen Entscheide, die gestützt auf diese Verordnung ergangen sind, wie auch 
die Vollstreckung nach dem kantonalen Recht. 

Art.  25 Übergangsbestimmung 

1 Vor Inkrafttreten dieser Verordnung bereits fällige Gebühren werden nach bisherigem Recht (Bemessungsgrundlage und 
Gebührenansätze) erhoben. Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieser Verordnung. 

II. 
Keine Fremdänderungen. 

III. 
Der Erlass SRS 7.4-1 (Verordnung über die Abfallbeseitigung der Gemeinde Glarus vom 15. Mai 2009) wird aufgehoben. 
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Traktandum 9 
Zweckverband für die Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet (ZKL): 
Statutenrevision 

9.1 Die Vorlage im Überblick 

Die Statuten des Zweckverbands für die Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet (ZKL) wurden letztmals in 
den Jahren 1994 und 2007 revidiert. Nun besteht erneuter Anpassungsbedarf aufgrund von neuen 
Marktbedingungen. Ebenfalls haben sich die gesetzlichen Anforderungen verändert, was Auswirkun-
gen auf die Organisation des Betriebs und des Finanzwesens hat.  

Deshalb hat eine Projektgruppe einen Entwurf für eine Statutenrevision ausgearbeitet und bei den 
Verbandsgemeinden in Vernehmlassung gegeben. Daraufhin haben die Abgeordneten des Zweckver-
bands am 27. November 2023 die totalrevidierten Statuten beschlossen. Der Gemeinderat beantragt 
der Gemeindeversammlung die Genehmigung der Statutenrevision. 

9.2 Ausgangslage 

Der Zweckverband für die Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet (ZKL) besteht heute aus 28 Gemeinden 
der Kantone Glarus, Schwyz und St. Gallen mit insgesamt über 180‘000 Einwohnern. Er ist insbeson-
dere Eigentümer und Betreiber der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Linth in Niederurnen. Den 
rechtlichen Rahmen für die Verbandsgeschäfte bilden die Verbandsstatuten. Die Statuen des ZKL 
stammen aus dem Jahr 1974 und wurden in den Jahren 1994 und 2007 revidiert.  

Notwendigkeit der Statutenrevision 

Nach rund 16 Jahren besteht erneut Bedarf für gewisse Statutenanpassungen. Insbesondere erfor-
dern die Anforderungen des heutigen Markts zeitgemässe Verbandsstrukturen. Zudem haben sich 
auch die rechtlichen Grundlagen weiterentwickelt, was sich auf die Organisation des Betriebs und des 
Finanzwesens auswirkt. Zweckverbände sind demokratisch zu organisieren, weshalb ein Initiativ- und 
Referendumsrecht vorzusehen ist.  

In Anbetracht dieses Revisionsbedarfs hat eine Projektgruppe einen Entwurf für eine Statuten-Totalre-
vision ausgearbeitet. Zu diesem wurde in allen Verbandsgemeinden ein Vernehmlassungsverfahren 
durchgeführt. Ebenfalls wurde der Statutenentwurf durch die zuständigen Stellen der Verbandskan-
tone vorgeprüft. Die komplette neue Statutenfassung, wie sie von der Gemeindeversammlung zu ge-
nehmigen ist, finden Sie am Ende dieses Traktandums. Die heute geltenden Statuten sind als ergän-
zende Unterlagen unter glarus.ch/gemeindeversammlung abrufbar. 

Einzelne Punkte der Revision 

Verbandszweck und Umbenennungen 

Anlässlich der letzten Statutenrevision im Jahr 2007 hat man sich bei der Formulierung des Zweckarti-
kels von der Fokussierung auf eine zentrale Abfallverbrennungsanlage sowie eine Klärschlamm-Ent-
sorgungsanlage gelöst und den Zweckartikel nicht auf die bestehenden Anlagen fixiert. Die bewährte 
Formulierung wird grundsätzlich beibehalten werden, es ergeht aber neu ein Hinweis auf die im Rah-
men der umweltgerechten und nachhaltigen Abfallbehandlung und -entsorgung zu verfolgende effizi-
ente Energieverwertung. So wurde unlängst etwa auch bei den Projektinformationen zum Erneue-
rungsprojekt KVA Linth 2025 auf die Notwendigkeit der effizienten Energieverwertung hingewiesen. 

Verschiedene Bezeichnungen in den Statuten werden zeitgemäss angepasst («Delegierte» anstatt 
«Abgeordnete», «Verwaltungsrat» anstatt «Betriebskommission», «Geschäftsführer» anstatt «Be-
triebsleiter»). Auch beim Namen des Zweckverbands erfolgt eine Anpassung (neu «Kehrichtverwer-
tung» anstatt «Kehrichtbeseitigung»). Zwecks entsprechender Einheitlichkeit, aber auch noch aus wei-
teren Gründen wird die interkantonale Vereinbarung über den ZKL vom 6. September 1994 anpas-
sungsbedürftig, was im Anschluss an die Statutenrevision angegangen wird. 
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Verbandsgemeinden und Gemeindestimmen 

Das oberste Organ des ZKL sind und bleiben die Verbandsgemeinden. Die bedeutendsten Kompeten-
zen stehen diesem Organ zu. Sie werden in Art. 7 Abs. 1 Bst. a bis e aufgezählt. Es geht dabei na-
mentlich um die Entscheidfindung in Volksabstimmungen, so um die Ausgabenbeschlüsse gemäss 
Art. 7 Abs. 2 und 3 (mit Anhang Finanzbefugnisse), um Statutenänderungen gemäss Art. 31, um die 
Auflösung des Verbandes gemäss Art. 30 und (neu) um die Zustimmung zu Initiativen gemäss Art. 9. 
Die geforderten Quoren sind jeweils unterschiedlich (einfache Mehrheit, drei Viertel oder zwei Drittel 
der Verbandsgemeinden).  

Bereits die bisherigen Statuten sehen vor, dass bei Gemeindefusionen die Stimmkraft von neuen fusi-
onierten Gemeinden keine Einbusse erleidet. Der entsprechende Art. 28 soll aber verdeutlicht werden. 
Nicht nur bleiben den neuen Gemeinwesen nach Fusionen die Gemeindestimmen der fusionierenden 
Gemeinden erhalten, sondern es wird neu zusätzlich klargestellt, auf welche Fälle von Abstimmungen 
in den Verbandsgemeinden sich diese Bestimmung bezieht. An anderen Stellen in den Statuten sind 
aber durchaus die heute real existierenden politischen Gemeinden gemeint, wenn von einer Ver-
bandsgemeinde die Rede ist. Dies gilt etwa für die Möglichkeit von Verbandsgemeinden, eine Dele-
giertenversammlung einberufen zu lassen (Art. 13 Abs. 1 Bst. c) oder für die Regelung zur Beschluss-
fähigkeit der Delegiertenversammlung (Art. 14 Abs. 1). 

Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2) 

Gemäss der interkantonalen Vereinbarung vom 6. September 1994 sind für die Besorgung der Ver-
bandsangelegenheiten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften des Kantons Glarus massgebend, 
soweit nichts anderes vereinbart wird (Art. 3 Abs. 2). Das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kan-
tons Glarus und seiner Gemeinden (FHG) gilt seit dessen Revision per 1. Januar 2023 für Zweckver-
bände nicht mehr zwingend, sondern nur insoweit, als im entsprechenden Organisationserlass keine 
abweichenden Bestimmungen existieren (Memorial zur Landsgemeinde 2022, Seite 83). Von dieser 
Möglichkeit, den ZKL vom Geltungsbereich des FHG ganz oder teilweise auszunehmen, soll mit der 
Statutenrevision Gebrauch gemacht werden, da solche Ausnahmen bzw. Abweichungen durchaus 
zweckmässig sein können, namentlich, um geeignetere Vorgaben für Abschreibungen zu verwirkli-
chen.  

Neu sehen deshalb die Statuten in Art. 22 die Möglichkeit vor, dass der Verband bei der Darstellung 
des Kontenrahmens, des Budgets und der Jahresrechnung von den Vorschriften des Gesetzes über 
den Finanzhaushalt des Kantons Glarus und seiner Gemeinden sowie dessen Ausführungsbestim-
mungen und den Vorschriften des harmonisierten Rechnungsmodells (HRM) abweichen kann, wobei 
die Delegiertenversammlung die näheren Bestimmungen zur Darstellung zu erlassen hat. Diese nähe-
ren Bestimmungen bezeichnen das anzuwendende Regelwerk und allfällige Abweichungen davon so-
wie die wesentlichen Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung. Zudem sind das anzuwendende 
Regelwerk und die Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung in der Jahresrechnung offenzulegen. 

Die gewählte Lösung lehnt sich an eine Empfehlung an, welche das Finanzdepartement des Kantons 
Schwyz im Zuge der Einführung von HRM2 für zulässige Abweichungen herausgegeben hat. Die be-
antragte Formulierung wurde sodann mit dem Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons 
Glarus vorbesprochen und darf als genehmigungsfähig betrachtet werden, zumal die drei involvierten 
Kantone diesbezüglich im Vorprüfungsverfahren keine Vorbehalte geäussert haben. 

Finanzbefugnisse 

Die Finanzbefugnisse der Organe werden wie bisher in einem Anhang betragsmässig (ohne MwSt.) 
definiert. Bei den Kompetenzen wird wie üblich zwischen gebundenen und neuen Ausgaben unter-
schieden. Art. 24 Abs. 4 und 5 befassen sich mit der diesbezüglichen Abgrenzung, indem die gebun-
denen Ausgaben definiert werden, um sogleich alle übrigen Ausgaben als neue Ausgaben betrachten 
zu können. Im konkreten Einzelfall dürfte die Unterscheidung auf Anhieb nicht immer eindeutig sein. 
Ganz allgemein ist eine neue Ausgabe immer dann anzunehmen, wenn bei der Entscheidung über die 
Ausgabe ein substanzieller Entscheidungsspielraum besteht, der die Befragung der Stimmberechtig-
ten bzw. des zuständigen Organs sachlich rechtfertigt. Zu bewerten ist also das Ausmass des Spiel-
raumes beim «Ob» und «Wie». Gemäss der Gerichtspraxis dürfen etwa Ausgaben, die nur der Erhal-
tung und dem Unterhalt im Sinne der technischen Erneuerung auf einen zeitgemässen Stand dienen, 
als gebunden betrachtet werden. Überschreiten Modernisierungen den üblichen Standard, spricht dies 
für das Vorliegen eines erheblichen Entscheidungsspielraums und damit für eine neue Ausgabe. Ge-
rade im Bereich der Kehrichtverwertung kann es oftmals um Sanierungsmassnahmen gehen, welche 
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zwingend umgesetzt werden müssen, um dem übergeordneten Recht zu genügen. Dennoch ist davon 
auszugehen, dass auch künftig bei grösseren Erneuerungen und Erweiterungen (z.B. Verbrennungs-
kapazität) von neuen Ausgaben auszugehen ist und die Verbandsgemeinden deshalb zu befragen 
sind.  

In diesem Zusammenhang ist die betragsmässige Anhebung der Finanzkompetenzen der verschiede-
nen Organe (Verwaltungsrat, Delegiertenversammlung, Verbandsgemeinden) angezeigt: Der Versi-
cherungswert der Anlagen des Verbands dürfte sich nach den geplanten Investitionen bis im Jahr 
2030 auf über CHF 400 Mio. erhöhen. Die aktuelle Finanzkompetenz der Abgeordnetenversammlung 
für Neuanschaffungen und Investitionen, die nicht gebundene Ausgaben darstellen, liegt bei 
CHF 7 Mio. Dies entspricht 1.75% des Versicherungswerts. Die Betriebskommission hat eine Ausga-
bekompetenz für Beträge bis CHF 500'000 bzw. 0.125% des Versicherungswerts. Die Betriebskom-
mission ist zur Auffassung gelangt, dass die Erhöhung der Finanzkompetenzen der Organe zweck-
mässig ist. Neu wird die Kompetenz der Abgeordnetenversammlung (neu Delegiertenversammlung) 
für neue Ausgaben auf CHF 25 Mio. angehoben. Dies entspricht 6.25% der Versicherungssumme, 
wobei ab CHF 7 Mio. ein obligatorisches Referendum vorgesehen ist, sofern die Zustimmung zum Be-
schluss mit weniger als drei Viertel der anwesenden Delegiertenstimmen erfolgte. Die Kompetenz der 
Betriebskommission (neu Verwaltungsrat) soll auf CHF 1.5 Mio. erhöht werden, was 0.375% der Ver-
sicherungssumme entspricht. Mit diesen Anpassungen lassen sich kleinere oder mittlere Ausbauten, 
Erweiterungen oder Betriebsoptimierungen in der Regel über die Delegiertenversammlung abwickeln. 
Damit können die Verbandsgemeinden entlastet werden. Die weiteren Anpassungen der Finanzkom-
petenzen folgen dieser Logik. Unter kleineren und mittleren Ausbauten/Erweiterungen können z.B. die 
Anpassung der Lagerkapazität, das Ausbauen der Flugaschenwäsche für andere KVAs, der Bau von 
Aufbereitungsanlagen, die Erweiterungen im Rahmen der CO2-Abscheidung, Dampflieferungen, Fern-
wärme etc. gemeint sein. Diese Projekte können den Investitionsbedarf von CHF 7 Mio. schnell über-
schreiten. Sie werden aber keinen wesentlichen Einfluss auf die wichtigen Auslegungsparameter der 
Gesamtanlage wie z.B. Verbrennungskapazität haben. Entscheidungen mit solchen Auswirkungen 
sollen weiterhin den Stimmberechtigten zur Genehmigung vorgelegt werden.  

Im neuen Art. 7 werden nicht nur die Ausgabekompetenzen der Organe betragsmässig angehoben, 
sondern es wird gleichzeitig auch für gewisse Ausgaben das obligatorische Finanzreferendum einge-
führt, sofern ein von den Statuten verlangtes qualifiziertes Mehr bei der Abstimmung in der Delegier-
tenversammlung nicht erreicht wird. Mit diesem differenzierten System erscheint die betragsmässige 
Anhebung der Ausgabenkompetenzen gesamthaft als angemessen. 

Demokratische Mitwirkungsrechte 

Die vorliegende Statutenrevision berücksichtigt die verfassungsmässigen Anforderungen an 
Zweckverbände. Namentlich werden die demokratischen Mitwirkungsrechte gestärkt. In diesem Zu-
sammenhang ist das bereits erwähnte obligatorische Finanzreferendum für gewisse neue Ausga-
ben gemäss Art. 7 zu nennen. Eingeführt wird mit einem neuen Art. 9 überdies ein Initiativrecht. 
Demnach steht jeder Verbandsgemeinde das Recht zu, mittels ausgearbeiteten Entwurfes eine Ini-
tiative auf Änderung der Statuten einzureichen. Erachtet die Delegiertenversammlung die Initiative 
als zulässig, lädt sie die Verbandsgemeinden ein, in einem koordinierten Vorgehen die Initiative mit 
ihrem Antrag innert Jahresfrist nach Feststellung des Zustandekommens der Initiative zur Abstim-
mung zu bringen. Für die Annahme der Initiative wird eine qualifizierte Zustimmung von zwei Drit-
teln der Verbandsgemeinden verlangt. Gemäss Art. 28 wird auch bei dieser neuen Kompetenz der 
Verbandsgemeinden auf die historischen Gemeindestimmen abgestellt. Nach Fusionen bleiben 
den neuen Gemeinwesen bei den Abstimmungen die Gemeindestimmen der fusionierenden Ge-
meinden also erhalten. 

Beschlussverfahren 

Die Änderung der Statuten des ZKL bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Abgeordnetenstim-
men sowie von zwei Dritteln der Verbandsgemeinden (Art. 31 der heutigen Verbandsstatuten). Am 
27. November 2023 haben die Abgeordneten des Zweckverbands den revidierten Statuten mit einer 
Dreiviertel-Mehrheit zugestimmt, sodass die Vorlage nun den Gemeinden unterbreitet wird. Wird das 
erwähnte Gemeinden-Zustimmungsquorum erreicht, so ist die Statutenänderung auch für nicht zu-
stimmende Verbandsgemeinden verbindlich und sollen die neuen Statuten per 1. Januar 2026 in Kraft 
treten (Art. 32 der neuen Statuten). 
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Die Gemeindeversammlung entscheidet gesamthaft über Zustimmung oder Ablehnung aller Statuten-
änderungen. Änderungsanträge können keine entgegengenommen und diskutiert werden. Eine Detail-
beratung der Statutenrevision durch die Gemeindeversammlung ist nicht möglich, da alle Verbandsge-
meinden über den gleichen, unveränderten Text befinden müssen. 

9.3 Erwägungen des Gemeinderats 

Der Gemeinderat erachtet die Statutenrevision als angemessen und zweckmässig, insbesondere be-
grüsst er die Stärkung der demokratischen Mitwirkungsrechte. Er unterstützt die Statutenrevision voll-
umfänglich. 

9.4 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie auf Art. 40 Abs. 1 Bst. b des Gemeindegesetzes 
in Verbindung mit Art. 13 der Gemeindeordnung beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversamm-
lung, folgenden Beschluss zu fassen:  

1. Der Totalrevision der Statuten des Zweckverbands für die Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet 
(ZKL) gemäss den nachfolgend abgedruckten Bestimmungen wird zugestimmt. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 
Gestützt auf Art. 31 der Statuten des ZKL bedarf die Statutenänderung der Zustimmung von zwei Drit-
teln der Abgeordnetenstimmen sowie von zwei Dritteln der Verbandsgemeinden. Die Abgeordneten 
des Zweckverbands haben den revidierten Statuten zugestimmt, weshalb die Vorlage nun den Ver-
bandsgemeinden zur Abstimmung unterbreitet wird. In allen Verbandsgemeinden wurden Vernehm-
lassungsverfahren zu den revidierten Statuten durchgeführt.  

Die GPK erachtet das Vorgehen als statutenkonform und somit rechtmässig und empfiehlt der Ge-
meindeversammlung, dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen. 
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Traktandum 10 
Nutzungsplanung für das Gebiet Leimen, Glarus: 
Änderung des Zonenplans Siedlung 

10.1 Die Vorlage im Überblick 

Damit die im Leimen in Glarus ansässige Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG auf dem dortigen Be-
triebsareal ihre Entwicklungsvorhaben umsetzen kann (Neubau von Gewerbehallen), ist eine Ände-
rung des Zonenplans Siedlung der Gemeinde Glarus notwendig. 

Die Zonenplan-Anpassungen betreffen die im Eigentum der Gemeinde Glarus stehenden Parzellen 
Nr. 1224 und Nr. 1225 (beide Grundbuch Glarus). Sie schaffen mit einer Neueinzonung die nutzungs-
planerischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft eines bedeutenden einheimischen Unter-
nehmens. Sodann werden betrieblich nicht notwendige Arbeitszonenflächen der Landwirtschaftszone 
zugewiesen und der Leimenbach wird verlegt sowie revitalisiert. Damit werden neue ökologische 
Werte geschaffen, und der südliche Ortseingang von Glarus wird aufgewertet. 

Die Stimmberechtigten können diese Zonenplan-Änderung an der Gemeindeversammlung gesamthaft 
oder teilweise annehmen, gesamthaft ablehnen oder mit einem Antrag auf Änderung an den Gemein-
derat zurückweisen. Allfällige Rückweisungsanträge müssen zwingend schriftlich und begründet 
bis spätestens am Freitag, 17. Mai 2024, bei der Gemeindekanzlei Glarus eingereicht werden 
(bei Postzustellung gilt das Datum des Poststempels, A-Post). Sie würden dann mit Stellungnah-
men von Gemeinderat und Geschäftsprüfungskommission unter www.glarus.ch publiziert werden. 

10.2 Ausgangslage 

Das Gebiet Leimen befindet sich am südlichen Ortseingang von Glarus. Es ist im Wesentlichen zum 
einen der Landwirtschaftszone und zum anderen der Arbeitszone A2 zugewiesen. In letzterer Zone 
sind verschiedene Gewerbebetriebe ansässig, so insbesondere die schwergewichtig im Stahlwasser-
bau tätige Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG mit rund 30 Beschäftigten. 

Entwicklungsvorhaben der Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG 

Im Rahmen einer Analyse ihrer betrieblichen und infrastrukturellen Situation sowie Zukunft ist die Fäh 
Maschinen- und Anlagenbau AG zum Entschluss gelangt, die beiden südlichen Werkhallen (Vormon-
tage und Schlosserei), die sich auf dem in ihrem Eigentum stehenden Betriebsareal im Leimen, Gla-
rus, befinden, abzubrechen. Sie weisen altersbedingt inzwischen verschiedene strukturelle und funkti-
onelle Mängel auf und sollen deshalb durch einen zeitgemässen Ersatzneubau ersetzt werden. Ge-
genüber der Kantonsstrasse wird dieser Neubau, der höhere Produktionskapazitäten bietet, so weit 
zurückgesetzt, dass vor der Halle eine Verkehrsfläche für die Parkierung und die Anlieferung entsteht. 
Dies verbessert insbesondere die heute ungenügende Ein- und Ausfahrt für Lastwagen. Später soll 
zudem auf der Arealfläche, die an der Kantonsstrasse liegt, eine Galvanik-Halle entstehen. 

 
Visualisierung des Neubaus der Vormontage- und Schlosserei-Halle (Ansicht Süd-West) 
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Zonenplan-Teilrevision

Damit die Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG die soeben beschriebene beabsichtigte Entwicklung 
realisieren und somit ihren langfristigen Bestand sichern kann, ist es erforderlich, den Zonenplan Sied-
lung der Gemeinde Glarus wie folgt anzupassen:

1. Einzonung von total 615 m2 Boden von der Landwirtschaftszone in die Arbeitszone A2

2. Auszonung von insgesamt 2'084 m2 Boden von der Arbeitszone A2 in die Landwirtschaftszone

3. Festlegung einer Gewässerraumzone für den neu offen geführten Abschnitt des Leimenbachs

Diese Zonenplan-Anpassungen betreffen die im Eigentum der Gemeinde Glarus stehenden Parzel-
len Nr. 1224 und Nr. 1225 (beide Grundbuch Glarus) und sind mit der entsprechenden Ziffer (1-3) 
auf dem untenstehenden Plan "Beantragte Änderungen des Zonenplans Siedlung" verortet.

Beantragte Änderungen des Zonenplans Siedlung

1. Einzonung von der Landwirtschaftszone in die Arbeitszone A2

Die Einzonung von total 615 m2 Boden von der Landwirtschaftszone in die Arbeitszone A2 (in der 
obigen Abbildung violett) ist aufgrund des Neubaus der Vormontage- und Schlosserei-Halle, mit 
der eine deutlich höhere Produktionskapazität geschaffen wird, erforderlich. Der Standort dieser 
neuen Halle (in der obigen Abbildung die beiden nördlichen, orange gestrichelten Rechtecke) be-
gründet sich durch die betrieblich zwingende Nähe zur mechanischen Fertigung (bestehende Halle 
[grau] nördlich der jetzigen Schlosserei-Halle), weil im Produktionsprozess schwere Elemente zwi-
schen den beiden Hallen hin- und hertransportiert werden müssen. Um die Produktion aufrecht-
erhalten zu können, wird der Neubau in zwei Bauetappen realisiert (gestrichelte orange Trennlinie). 
Nach Realisierung der ersten Bauetappe wird die Produktion in den Neubau verlegt, der Altbau ab-
gebrochen und die zweite Bauetappe realisiert.

Nach dieser Zonenplanänderung werden in der Arbeitszone Leimen ausser der Reservefläche für die 
geplante Galvanik-Halle keine weiteren Flächenreserven mehr bestehen. Damit wird nach Realisie-
rung der soeben erwähnten Bauvorhaben die bauliche Entwicklung in diesem Arbeitszonen-Gebiet 
voraussichtlich auf lange Zeit hinaus abgeschlossen sein.

2

2

1

3
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2. Auszonung von der Arbeitszone A2 in die Landwirtschaftszone 

Die beschriebene Einzonung wird kompensiert durch gleichzeitige Auszonungen von insgesamt 
2'084 m2 Boden von der Arbeitszone A2 in die Landwirtschaftszone. Somit wird die Bauzone um 
insgesamt 1'469 m2 verkleinert und die Landwirtschaftszone vergrössert. Dem raumplanungsrecht-
lichen Gebot der haushälterischen Bodennutzung wird somit entsprochen. 

3. Gewässerraumzone für den neu offen geführten Abschnitt des Leimenbachs 

Durch das Betriebsareal der Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG sowie unterhalb der bestehenden 
Schlosserei-Halle verläuft eingedolt der Leimenbach. Mit dem geplanten Neubau der Vormontage- 
und Schlosserei-Halle sollen der eingedolte Abschnitt des Leimenbachs ausgedolt und der Gewässer-
lauf in Richtung Süden verlegt werden. Hierfür ist ein Gewässerraum auszuscheiden. Geschützte Na-
turobjekte (Trockenmauer und Feldgehölze) müssen teilweise entfernt und dem neuen Bachverlauf 
entlang innerhalb des Gewässerraums wiederum erstellt bzw. gepflanzt werden. Der neue Bachlauf 
südlich der neuen Werkhalle schafft einen ökologisch hochwertigen Gewässerraum und wertet den 
Siedlungsrand mit einem wertvollen Übergangsbereich zwischen der Landwirtschaftszone und der Ar-
beitszone auf. Der Gewässerabschnitt ab der Kantonsstrasse im Bereich der künftigen Verkehrsflä-
chen bis zum ausgedolten, revitalisierten Abschnitt des Leimenbachs wird in einer neuen Eindolung 
geführt, um die notwendigen Manövrier- und Parkierungsflächen, die Erschliessung der geplanten 
Galvanik-Halle sowie die Erschliessung des Landwirtschaftslands sicherzustellen. 

Nicht tangiert von den beantragten Zonenplan-Änderungen wird die Realisierung der Verbindungs-
strasse Leimen-Holenstein, welche die Landsgemeinde im Jahr 2010 im Rahmen des kantonalen 
Mehrjahres-Strassenbauprogramms 2010-2019 beschlossen und der Landrat Ende des vergange-
nen Jahres ins Strassenbauprogramm 2024 aufgenommen hat. Deren Verlauf ist weiter südlich 
vorgesehen (siehe die im auf der Website der Gemeinde abrufbaren kommunalen "Teilrichtplan 
motorisierter Individualverkehr" eingezeichnete schematische Linienführung). 

Ergänzende Informationen zur Vorlage können dem Planungs- und Mitwirkungsbericht nach Art. 47 
der Raumplanungsverordnung (RPV) entnommen werden, der zusammen mit einem technischen 
Bericht zur Gewässerraumausscheidung und diversen Plänen auf der Website der Gemeinde, 
www.glarus.ch, unter den Informationen zu dieser Gemeindeversammlung abrufbar ist. 

Rechtliches; Mitwirkungs- und Auflageverfahren 

Zonenplan-Änderungen sind nach einem Einspracheverfahren der Gemeindeversammlung zum 
Erlass zu unterbreiten (Art. 27 des kantonalen Raumentwicklungs- und Baugesetzes [RBG]). 

Die oben beschriebene Zonenplan-Änderung wurde in einem längeren Prozess unter Einbezug der 
interessierten Bevölkerung, der kantonalen Fachstellen und der weiteren Anspruchsgruppen erar-
beitet (u.a. diverse Besprechungen, Mitwirkungsverfahren). Mehrere Umweltverbände haben sich 
gemeinsam positiv zur Vorlage geäussert und auch die kantonalen Fachstellen erkannten keine 
Hindernisse für die beabsichtigte Zonenplan-Änderung. Im Einzelnen gingen Anliegen und Anre-
gungen betreffend die Linienführung der Gewässerraumzone ein, die berücksichtigt werden konn-
ten, wie auch solche, welche Folgeverfahren betreffen werden, namentlich das eigentliche Baupro-
jekt der Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG und das konkrete Projekt zur Bach-Revitalisierung. 

In der Folge wurde die Zonenplan-Änderung vom 29. Februar 2024 bis am 2. April 2024 öffentlich 
aufgelegt. Innert dieser Frist gingen keine Einsprachen ein. 

Vorgehen bei Anträgen zuhanden der Gemeindeversammlung 

Im vorliegenden Memorial sind die Inhalte der Zonenplan-Teilrevision beschrieben. Seit dem 
18. April 2024 liegt das vollständige Dossier (Planungsbericht, technischer Bericht zur Gewässer-
ausscheidung und Pläne) im Gemeindehaus Ennenda zur Einsichtnahme auf und alle Unterlagen 
sind auch unter www.glarus.ch/gemeindeversammlung aufgeschaltet (siehe Amtsblattpublikation 
vom 17. April 2024). 

Die Stimmberechtigten können die beantragte Zonenplanänderung gesamthaft oder teilweise an-
nehmen, gesamthaft ablehnen oder mit einem Antrag auf Änderung an den Gemeinderat zurück-
weisen. Rückweisungsanträge sind dabei zwingend vor der Durchführung der Gemeindeversamm-
lung einzureichen, wohingegen Anträge auf ganze oder teilweise Ablehnung noch an der Ver-
sammlung gestellt werden können (Art. 27 Abs. 2 RBG). 
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Allfällige Rückweisungsanträge müssen somit schriftlich und begründet bis spätestens am 
Freitag, 17. Mai 2024, bei der Gemeindekanzlei Glarus, Gemeindehausplatz 5, 8750 Glarus, ein-
gereicht werden (es gilt das Datum des Poststempels, A-Post). Allfällige eingegangene Rückwei-
sungsanträge würden daraufhin zusammen mit den Stellungnahmen von Gemeinderat und Ge-
schäftsprüfungskommission auf der Website der Gemeinde publiziert sowie per Medienmitteilung 
und im Amtsblatt bekanntgemacht (Art. 52 Abs. 2 Gemeindegesetz). 

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung würde die Zonenplanänderung öffentlich publiziert 
und gleichzeitig mit allfälligen Rechtsmittelverfahren dem kantonalen Departement Bau und Um-
welt zur Genehmigung eingereicht.  

10.3 Finanzielle Auswirkungen 

Das Raumentwicklungs- und Baugesetz des Kantons Glarus (RBG) verpflichtet die Gemeinde, auf-
grund von raumplanerischen Massnahmen erzielte erhebliche Vorteile mit einer Mehrwertabgabe 
von mindestens 20% zu belasten (Art. 33b ff. RBG). Bei der vorliegenden Zonenplan-Teilrevision 
beschränkt sich die eigentliche Wertvermehrung auf die Umzonung einer Bodenfläche von 615 m2 
von der Landwirtschaftszone in die Arbeitszone A2. Dem steht eine Auszonung von 2'088 m2 von 
der Arbeitszone A2 in die Landwirtschaftszone gegenüber. Damit entsteht durch diese Zonen-
planänderung kein Mehrwertabgabetatbestand gemäss Art. 33b ff. RBG. 

Die Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG muss zur Realisierung des Ersatzneubaus ihrer Vormon-
tage- und Schlosserei-Halle zirka 2'800 m2 Boden der Parzellen Nr. 1224 und Nr. 1225, beide Grund-
buch Glarus, von der Gemeinde Glarus erwerben. Es handelt sich dabei um gegenwärtig nicht baurei-
fen Boden, da zur Herstellung von dessen Baureife zuvor der eingedolte Leimenbach offen- und um-
gelegt werden muss. Die Realisierung dieses Bachprojekts ist baulich wie auch terminlich mit dem 
Bauvorhaben der Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG verknüpft. Somit ist es zweckmässig, wenn 
beide Bauvorhaben durch dieses Unternehmen realisiert werden. Zur Sicherstellung der angestrebten 
hohen Qualität des Bachprojekts wird die Gemeinde die Erarbeitung des Baugesuchs wie auch die 
Realisierung des Bachprojekts aktiv begleiten. Für das Bachprojekt liegt eine Kostenschätzung in der 
Höhe von CHF 400'000 vor. Beiträge von Bund, Kanton oder Dritten für Hochwasserschutz oder für 
Revitalisierung sind nicht zu erwarten. 

Eine Landwertschätzung vom März 2024 ermittelte einen Wert von CHF 273 pro m2 für baureifes Bau-
land an dieser Lage. Aufgrund der Bedeutung des Unternehmens und der Tatsache, dass die für den 
Neubau benötigte Landfläche aufgrund ihrer Lage und Grösse kaum anders genutzt werden könnte, 
hat der Gemeinderat mit dem Unternehmen einen Landwert im baureifen Zustand von CHF 230 pro 
m2, d.h. bei voraussichtlich zirka 2'800 m2 insgesamt CHF 644'000, vereinbart. Angesichts dessen, 
dass die Ausführung des Bachprojekts in erheblichem Masse auch im öffentlichen Interesse liegt (u.a. 
deutliche ökologische Aufwertung), wurde weiter vereinbart, der Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG 
vom theoretischen Wert des baureifen Bodens einen Abschlag von 50 Prozent der Kosten für das 
Bachprojekt, maximal aber CHF 200'000, zu gewähren. Somit ergibt sich gemäss den vorliegenden 
Verkehrswert- bzw. Projektkostenschätzungen für den nicht baureifen Boden ein Verkaufspreis von 
(mindestens) rund CHF 444'000. Bei dieser Sachlage ist der Gemeinderat für die Bodenveräusserung 
zuständig (Art. 14 Abs. 2 Bst. c i.V.m. Art. 34 Abs. 1 Gemeindeordnung). 

10.4 Erwägungen des Gemeinderats 

Die Änderung des Zonenplans Siedlung im Gebiet Leimen, Glarus, schafft die nutzungsplanerischen 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft des bedeutenden einheimischen Unternehmens Fäh 
Maschinen- und Anlagenbau AG. Zugleich entstehen durch die Auszonung betrieblich nicht notwendi-
ger Arbeitszonenflächen in die Landwirtschaftszone und die Verlegung sowie Revitalisierung des Lei-
menbachs neue ökologische Werte. Insgesamt erfährt der südliche Ortseingang von Glarus eine er-
hebliche Aufwertung, weshalb der Gemeinderat der Gemeindeversammlung beantragt, die hier unter-
breitete Zonenplan-Teilrevision zu erlassen. 

  

120



 

 

10.5 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen und auf Art. 27 Abs. 1 des Raumentwicklungs- und Bau-
gesetzes, Art. 15 Abs. 4 der Gemeindeordnung sowie Art. 8 der Bauordnung beantragt der Gemeinde-
rat der Gemeindeversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:  

1.  Der im vorstehenden Kapitel 10.2 und im auf der Gemeinde-Website abrufbaren Planungs- und 
Mitwirkungsbericht nach Art. 47 RPV beschriebenen und abgebildeten Änderung des Zonenplans 
Siedlung der Gemeinde Glarus (Parzellen Nr. 1224 und Nr. 1225, beide Grundbuch Glarus) wird 
zugestimmt. 

2. Dem Departement Bau und Umwelt des Kantons Glarus wird beantragt, die Änderung des Zo-
nenplans Siedlung gemäss Beschlusses-Ziffer 1 zu genehmigen. 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 
Die Zonenplan-Anpassungen sind ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Fäh Maschinen- und Anla-
genbau AG. Die betrieblich nicht notwendigen Arbeitszonenflächen werden der Landwirtschaftszone 
zugewiesen und der Leimenbach wird gesetzeskonform verlegt sowie revitalisiert. 

Die GPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Antrag des Gemeinderates zur vorliegenden 
Nutzungsplanung für das Gebiet Leimen zuzustimmen. 
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Traktandum 11 

Sanierung der Alp Saggberg: 
Verpflichtungskredit von CHF 420'000 

11.1 Die Vorlage im Überblick 

Verschiedene rechtliche Vorgaben zur Verkehrsmilchproduktion werden auf der Alp Saggberg nicht 
mehr erfüllt, was entsprechende Sanierungsmassnahmen erfordert. Weiter sollen bauliche Massnah-
men zur Anpassung der Alp an die heutigen Bewirtschaftungsstandards erfolgen. 

Der Gemeinderat beantragt deshalb für die Sanierung der Alp Saggberg einen Verpflichtungskredit 
von CHF 420'000. Der Antrag ist ein Schritt auf dem Weg zur Sanierung der gemeindeeigenen Alpen 
im Sinne der Alpstrategie 2020–2030 und der Alpkonzepte für die Gemeindealpen. Zudem werden die 
Stimmberechtigten über den angestrebten Wechsel der Kreditierungsweise im Bereich der Sanierung 
der gemeindeeigenen Alpen (vom bisherigen [ersten] Rahmenkredit zu einzelnen Objektkrediten pro 
Alp) in Kenntnis gesetzt. 

11.2 Ausgangslage 

Alpstrategie 2020–2030 und Alpkonzepte 

Die Sömmerungs- und Alpbetriebe mit ihrer mehrheitlichen Ausrichtung auf die Milchverarbeitung ha-
ben in der Gemeinde Glarus eine lange Tradition. Diese Bewirtschaftungsform entspricht auch der 
kantonalen Alpstrategie. Die Verkehrsmilchproduktion unterliegt jedoch strengeren rechtlichen Vorga-
ben als bei Rinder-, Kleinvieh- und Heualpen. 

Bereits im Jahr 2018 hat daher die Gemeinde Glarus im Auftrag des auch für den Kanton Glarus täti-
gen Amts für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit des Kantons Graubünden (ALT) einen ver-
bindlichen Massnahmenkatalog zur Sanierung der gemeindeeigenen Alpen erstellt, um die Einhaltung 
der rechtlichen Vorgaben zu gewährleisten. In der Folge hat der Gemeinderat im Juni 2019 eine Alp-
strategie 2020–2030 verabschiedet. Auf deren Basis wurde in Zusammenarbeit mit der Schweizeri-
schen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete und dem Plantahof Landquart für jede Alp ein Alpkon-
zept erarbeitet, das pro Alp die Nutzungsweise und die notwendigen baulichen Sanierungsmassnah-
men beinhaltet. Es wurden erforderliche Massnahmen in den Bereichen Wasserversorgung, Hygiene 
sowie Tier- und Gewässerschutz eruiert. Die Massnahmen umfassen rechtliche wie auch funktionelle 
Aspekte der Alpwirtschaft. 

Die Alp Saggberg ist gemäss Alpstrategie der Gemeinde und gemäss laufendem Pachtvertrag eine 
Alp mit Verkehrsmilchproduktion ohne Milchverarbeitung, d.h. die Milch wird täglich abtransportiert. 
Auf der Alp mit drei Stäfeln werden 97 Normalstösse gesömmert. Unterstafel (880 M. ü. M.), Mittelsta-
fel (907 M. ü. M.) und Oberstafel (1052 M. ü. M.) sind über die Saggbergstrasse sehr gut erschlossen. 

Heutiger baulicher Zustand der Alp Saggberg 

Bei der Alp Saggberg besteht Sanierungsbedarf an verschiedenen Gebäuden, da die rechtlichen Vor-
gaben im Bereich Hygiene und Trinkwasser nicht erfüllt werden. Ebenfalls sollen die betroffenen Ge-
bäude an das heute geltende Tier- und Gewässerschutzrecht angepasst werden. Zudem sind bauli-
che Massnahmen zur Anpassung an die heutigen Bewirtschaftungsstandards geplant.  

Unterstafel Saggberg 

Die Nutzung des Gebäudes im Unterstafel ist nicht eingeschränkt, es genügt den gesetzlichen Vorga-
ben. Es sind keine baulichen Massnahmen erforderlich.  
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Mittelstafel (Vorderer Saggberg) 

Das ALT hat auf dem Mittelstafel das fehlende, erforderliche Milchzimmer sowie allgemein die Hygie-
nezustände bemängelt. Eine Verfügung des ALT verpflichtet die Gemeinde, diese Mängel zu behe-
ben, indem sie geeignete Räumlichkeiten zur Milchgewinnung und -lagerung erstellt.  

Oberstafel (Stall Hinter Saggberg) 

Die Vorgaben für die Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit werden im Oberstafel erfüllt. Im Stall 
Hinter Saggberg ist aber die bestehende Situation betriebstechnisch nicht optimal: Das Kleinvieh wird 
inzwei Gruppenboxen mit täglicher Einstreuung gehalten. Der anfallende Mist wird durch das Kleinvieh 
stark verdichtet, was eine Entnahme von Hand unzumutbar macht. Er sollte deshalb künftig maschi-
nell entfernt werden können 

Oberstafel (Hinter Saggberg Schwammstall) 

Im so genannten Schwammstall, der früher (vor Neubau des Stalls Hinter Saggberg) zur Tierhaltung 
genutzt wurde, sind bauliche Anpassungen nötig, um ihn künftig als Lagerraum nutzen zu können. 

Das Sanierungsprojekt im Einzelnen 

Mittelstafel (Vorderer Saggberg) 

Um den gesetzlichen und verfügten Vorgaben gerecht zu werden, wird im bestehenden und nicht 
mehr genutzten Schweinestall ein Milchzimmer eingebaut (siehe die roten und gelben Markierungen in 
den unten abgedruckten Planansichten). Das Milchzimmer muss mit einem Milchtankraum und mit ei-
ner Wasch- und Lagermöglichkeit versehen werden. Überwiegend eingelagert wird Geschirr zur Milch-
gewinnung. Entsprechend wird dazu auch die erforderliche technische Einrichtung eingebaut. Für den 
Betrieb muss das Quellwasser mittels einer neuen UV-Anlage zu Trinkwasser aufbereitet werden. Die-
ser Stafel verfügt über keinen eigenen Stromanschluss, weshalb zur Grundstromversorgung eine 
neue Photovoltaik-Anlage notwendig ist (neue Energiegesetzgebung). Die Stromspitzen werden wei-
terhin mit einem Stromaggregat abgedeckt. Ein Anschluss des Stalls an das öffentliche Stromnetz 
wäre unverhältnismässig, da sich keine Versorgungsleitung in der Nähe befindet.  
  

Mittelstafel (Vorderer Saggberg): Sanierungsprojekt 

Oberstafel (Hinter Saggberg) 

Um – wie oben erwähnt – den in der Kleinviehstallung anfallenden Mist künftig maschinell entfernen 
zu können, werden beim Stall Hinter Saggberg eine Betonmauer sowie die darüber liegende Holzfas-
sade zurückgebaut und durch zwei Kipp- oder Sektionaltore ersetzt (im nachfolgend abgedruckten 
Plan rot und gelb eingezeichnet).  
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Stall Hinter Saggberg: Foto und Sanierungsprojekt 

Schwammstall Hinter Saggberg  

Um – wie oben erwähnt – den Schwammstall Hinter Saggberg neu als Lagerraum nutzen zu können, 
soll die bestehende Einfahrt vergrössert und mit einem grösseren Holztor versehen werden (im unten 
abgedruckten Plan rot und gelb eingezeichnet). So kann das Gebäude zeitgemäss mit Fahrzeugen 
befahren werden. Auch die Fassade sowie der Sockel müssen entsprechend statisch angepasst 
und/oder saniert werden. Im Innenausbau werden die alten Barren und die alten Lager demontiert, um 
eine ebene nutzbare Fläche zu schaffen. 

 

Schwammstall Hinter Saggberg: Sanierungsprojekt 

Zeitplan 

Bei Zustimmung zum beantragten Verpflichtungskredit ist vorgesehen, zeitnah mit den Sanierungsar-
beiten zu beginnen. Bei Redaktionsschluss dieses Memorials war das Baubewilligungsverfahren noch 
pendent; nach Vorliegen der Baubewilligung erfolgen die Ausschreibungen und Auftragsvergaben. 

11.3 Finanzielle Auswirkungen 

Wechsel von Rahmen- zu Objektkrediten 

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Glarus haben am 2. Oktober 2020 einen Rahmenkredit von 
CHF 5 Mio. zur Sanierung der Trinkwasserversorgungen und Herstellung der Gesetzeskonformität bei 
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der Milchverarbeitung auf den gemeindeeigenen Alpen genehmigt. Dabei war vorgesehen, der Ge-
meindeversammlung nach erfolgter Sanierung der Trinkwasserversorgung und Milchhygiene bei allen 
Alpbetrieben einen zweiten Rahmenkredit für Massnahmen zur Erfüllung der rechtlichen Anforderun-
gen des Gewässer- und Tierschutzes (ca. CHF 4.5 Mio. brutto vor Subventionen) und dann einen drit-
ten Rahmenkredit für funktionale Verbesserungen im Bereich Infrastruktur und Erschliessung (ca. 
CHF 7.5 Mio. brutto vor Subventionen) zu beantragen. Total wurden damit für die Sanierung der Alpen 
rund CHF 17 Mio. (brutto vor Subventionen) veranschlagt (siehe Memorial und Protokoll zur Gemein-
deversammlung vom 2. Oktober 2020). 

Die sich durch diese Finanzierung via drei Rahmenkredite ergebende Separierung zwischen den ein-
zelnen Sanierungsetappen hat sich als wenig praktikabel herausgestellt. Denn erstens verlangen die 
kantonalen Baubewilligungs- und Subventionsbehörden pro Alp ein integrales, sämtliche rechtlichen 
Massnahmen umfassendes Baugesuch. Zweitens ist eine trennscharfe Abgrenzung zwischen den ein-
zelnen Arten von Sanierungsmassnahmen – wie es bei der Aufteilung in drei Rahmenkredite vorgese-
hen gewesen wäre – kaum möglich respektive nicht zweckmässig. 

Aufgrund dieser Erfahrungen schlägt der Gemeinderat vor, von der weiteren Finanzierung mittels Rah-
menkrediten abzusehen und stattdessen ein Vorgehen mittels Objektkrediten zu wählen. Bei einer Fi-
nanzierung via Objektkredit wird der Stimmbevölkerung – anders als bei einer Finanzierung via Rah-
menkredit, bei welcher der Gemeindeversammlung eine Obergrenze für die Gesamtkosten mehrerer 
Einzelprojekte beantragt wird – jeweils das integrale Sanierungsprojekt pro Alp (über alle Stäfel hin-
weg) vorgelegt. Die Gemeindeversammlung verfügt so über einen ganzheitlichen und vertieften Ein-
blick in die einzelnen Projekte, die Alp für Alp als Objektkredit separat beantragt werden. 

Der Gemeinderat wird daher der Gemeindeversammlung anlässlich der Genehmigung der Jahres-
rechnung 2024 beantragen, die Abrechnung des noch offenstehenden ersten Rahmenkredits per 
31. Dezember 2024 im Sinne von Art. 46 Abs. 1 des Finanzhaushaltgesetzes (FHG) zur Kenntnis zu 
nehmen, d.h. diesen vollumfänglich abzuschliessen, sodass er nicht weiter beansprucht werden darf 
und stattdessen künftig – wie hier – Objektkredite zu beantragen sind. Im laufenden Jahr 2024 sollen 
die sich noch in Umsetzung befindenden Projekte resp. Massnahmen im Bereich Trinkwasserversor-
gung und Hygiene auf der Alp Dejen (Oberstafel) sowie Hinterschlatt (Unterstafel) zu Ende geführt 
werden. Von den insgesamt CHF 5 Mio. des ersten Rahmenkredits werden per 31. Dezember 2024 
voraussichtlich zirka CHF 850'000 exkl. Subventionen investiert worden sein. Die genaue Investitions-
summe wird im Jahresabschluss 2024 ausgewiesen. 

Kostenvoranschlag Sanierung Alp Saggberg 

Arbeit KV in CHF 

Vorbereitungsarbeiten (Abbrüche, Entsorgung u.ä.) 6'000 

Gebäude inkl. Betriebseinrichtungen/Innenausbau 
Baugrubenaushub und Umgebung, Baumeisterarbeiten (inkl. Transporte), 
Montagebau in Holz, Spengler-/Blitzschutzarbeiten, Bedachungsarbeiten, 
Bedachungsarbeiten, Fassaden, Elektroinstallationen, Sanitärarbeiten,  
Boden- und Wandbeläge, Photovoltaik-Anlage 

298'000 

Honorar Architekt 
Projektplanung, Ausführungsplanung/Baueingabe/Bauführung 

 
47'000 

Honorare Spezialisten 
Bauingenieur, Geometer/Vermessungskosten, Elektroingenieur, 
Sanitärplaner, Brandschutzberatung 

16'000 

Baunebenkosten (Bewilligungen, Anschlussgebühren u.ä.) 10'500 

Unvorhergesehenes/Reserven 42'500 

Gesamtkosten inklusive Mehrwertsteuer (Kostenvoranschlag +/- 10%) 420'000 
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Finanzierung 

In die Investitionsrechnung 2024 wurden für dieses Projekt insgesamt CHF 590'000 eingestellt, dies 
mit einem Sperrvermerk gemäss Art. 50 FHG bis zur Genehmigung eines entsprechenden Verpflich-
tungskredits durch die Gemeindeversammlung. 

Für dieses Sanierungsprojekt (Hochbaumassnahmen und Photovoltaik-Anlage) hat die kantonale 
Kommission für Strukturverbesserungen und Betriebshilfen kantonale Beiträge von pauschal insge-
samt CHF 22'826 zugesichert, vorausgesetzt, der Bund sichert seinerseits einen Beitrag von pauschal 
insgesamt CHF 24'493 zu. Für die Photovoltaik-Anlage kann zudem mit einem Beitrag aus dem Ge-
meinde-Energiefonds gerechnet werden. 

11.4 Erwägungen des Gemeinderats 

Der Gemeinderat bekennt sich zu den gemeindeeigenen Alpen und erachtet die Alpstrategie 2020–
2030 und die Alpkonzepte nach wie vor als fundiert und durchdacht. Die mehrheitliche Ausrichtung 
der im Eigentum der Gemeinde Glarus stehenden Alpen auf die Milchverarbeitung hat eine lange Tra-
dition. Dabei sind einerseits die für diese Bewirtschaftungsform notwendigen rechtlichen Anforderun-
gen einzuhalten, andererseits aber auch die weiteren notwendigen Massnahmen in geeigneter Weise 
anzugehen. Der Gemeinderat befürwortet denn auch die vorliegende, integral geplante Sanierung der 
Alp Saggberg, die rechtliche Konformität gewährleistet und auch anderweitig erforderliche Baumass-
nahmen zur Anpassung der Alp an die heutigen Bewirtschaftungsstandards beinhaltet. 

Schliesslich ist der Gemeinderat überzeugt, dass der oben beschriebene Paradigmenwechsel bei der 
Kreditierung (Wechsel von Rahmenkrediten zu einzelnen Objektkrediten pro Alp) verstärkte Kosten-
transparenz und -kontrolle bringt, was ein wichtiger Vorteil in der gegenwärtig angespannten Finanz-
lage der Gemeinde ist. 

11.5 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie auf der Grundlage von Art. 41 Abs. 1 Bst. c des 
Gemeindegesetzes und Art. 37 ff. des Finanzhaushaltgesetzes in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 Bst. a 
der Gemeindeordnung beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, folgenden Beschluss 
zu fassen: 

1.  Von der per 31. Dezember 2024 angestrebten Abrechnung des Rahmenkredits «Gemeindeei-
gene Alpen – Sanierung der Trinkwasserversorgungen und Herstellung der Gesetzeskonformität 
bei der Milchverarbeitung: Verpflichtungskredit von CHF 5'000'000» per Ende 2024 wird Kenntnis 
genommen. 

2.  Für die Sanierung der Alp Saggberg wird ein Verpflichtungskredit von CHF 420'000 genehmigt. 
Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um die zwischen der Aufstellung des Kostenvoran-
schlags und der Bauausführung eingetretene Baukostenentwicklung (Preisbasis: Baukostenindex 
Stand Dezember 2023). 

3.  Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Anlässlich der Besprechung des Memorials wurde die GPK zum Projekt ausführlich informiert. Durch 
diese Investition werden die gesetzlichen Vorgaben für die Produktion auf der Alp erfüllt. Zudem wer-
den die betrieblichen Abläufe und die Effizienz der Alp gesteigert. 

Die GPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, den vom Gemeinderat beantragen Verpflichtungskre-
dit von CHF 420'000 zu genehmigen. 
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Traktandum 12 
Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Glarus – Ennetbühls: 
Revitalisierung des Dorfbachs Ennenda und 
Bau eines Linthstegs vom Bahnhof Glarus nach Ennetbühls; 
Verpflichtungskredite und Nachtragskredit 

12.1 Die Vorlage im Überblick 

Die Arealentwicklung Kartoni / Untere Allmeind ist unter vielseitiger und tatkräftiger Mitwirkung der Be-
völkerung, von Anwohnerinnen und Anwohnern sowie weiterer Interessierter weit fortgeschritten. Zur 
von der Gemeindeversammlung im vergangenen Sommer beschlossenen diesbezüglichen Zonen-
planänderung und zum Überbauungsplan Kartoni läuft das kantonale Genehmigungsverfahren.  

Die Grundeigentümerin und Bauherrin Kartoni Quartier AG hat angekündigt, das Baugesuch für das 
Kartoni-Areal noch im ersten Halbjahr 2024 einzureichen. Zur Ermöglichung der geplanten Überbau-
ung und zur Schaffung von Planungssicherheit für den weiteren Entwicklungsprozess für die Ge-
meinde und die privaten Investoren stehen nun Entscheide der Gemeindeversammlung zu zwei Ver-
pflichtungskrediten an. Es werden ihr ein Verpflichtungskredit von CHF 3.17 Mio. für die Revitalisie-
rung des Dorfbachs Ennenda und ein Verpflichtungskredit von CHF 2.93 Mio. für den Neubau eines 
Linthstegs vom Bahnhof Glarus nach Ennetbühls beantragt. 

Mit der Revitalisierung des Dorfbachs Ennenda wird eine ökologische Aufwertung erzielt und es wer-
den wichtige Schritte für den Hochwasserschutz des unteren Teils von Ennetbühls realisiert. Es ent-
steht ein Naherholungsgebiet mit hoher Qualität in Zentrumsnähe. 

Der Neubau des Linthstegs verbindet den Bahnhof Glarus mit Ennetbühls und somit auch den durch 
die Überbauung Kartoni entstehenden neuen Wohnraum, das kulturelle Angebot im sogenannten 
Nukleus und das neue Naherholungsgebiet Untere Allmeind mit dem Zentrum von Glarus.  

12.2 Ausgangslage 

Die Gemeinde Glarus hat in ihrer Richtplanung 2013 das Gebiet Bahnhof Glarus / Ennetbühls als 
Entwicklungsschwerpunkt definiert. Mit der im September 2016 durch die Gemeindeversammlung 
beschlossenen Gesamtrevision der Nutzungsplanung wurde der nördliche Teil der Unteren All-
meind der dreigeschossigen Wohnzone (W3) zugewiesen und das benachbarte Kartoni-Areal in 
eine Mischzone Wohnen und Arbeiten (WA3) umgezont. Das Kartoni-Areal war einst Standort der 
Glarner Textilindustrie und wurde dann von einer Kartonfabrik genutzt. Heute befinden sich auf 
dem Areal noch Produktionseinrichtungen der Weidmann Electrical Technology AG. Für das Kar-
toni-Areal und die Untere Allmeind besteht eine Überbauungsplanpflicht. Im Bereich der Linth ist 
eine Grünraumzone und darauf abgestimmt eine Gewässerraumzone ausgeschieden. 

Planung für bedeutsamen Entwicklungsschwerpunkt schreitet voran  

Das Kartoni-Areal und die Untere Allmeind stellen aufgrund der heute geltenden Nutzungsplanung ein 
zusammenhängendes Gebiet mit hohem Entwicklungspotential dar und haben eine grosse Bedeutung 
für Glarus. Die Gemeinde Glarus (Eigentümerin Untere Allmeind) und die Sutter Projects GmbH (Ei-
gentümervertreterin Kartoni Quartier AG) arbeiten seit dem Jahr 2017 Hand in Hand an der Planung 
des Kartoni-Areals. Im Dezember 2020 gründeten die Glarner Pensionskasse, die Trümpi Immobilien 
AG sowie die ImmoImpuls AG die Kartoni Quartier AG mit dem Ziel, auf dem Kartoni-Areal eine Über-
bauung mit rund 160 Wohnungen sowie einem Dienstleistungs- und Kulturangebot zu erstellen. 

In den vergangenen Jahren wurde unter vielseitiger sowie tatkräftiger Mitwirkung der Bevölkerung, 
von Anwohnerinnen und Anwohnern sowie weiterer Interessierter zunächst ein Masterplan erarbeitet, 
der das Fundament für die langjährige und etappierte Entwicklung des gesamten Entwicklungsschwer-
punkts bildet. 
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In der Folge haben die Eigentümer des Kartoni-Areals unter engem Miteinbezug der Gemeinde, 
der Bevölkerung und eines Fachgremiums ein Richtkonzept u.a. als Grundlage für den Überbau-
ungsplan Kartoni festgelegt. Es beinhaltet die Schaffung eines grossen zentralen Freiraums und 
die Revitalisierung des Dorfbachs in Ennetbühls.  

Insgesamt fanden insbesondere folgende Anliegen der Bevölkerung Eingang in die Planung: 

 Hochwasserschutz Ennetbühls und Revitalisierung des Dorfbachs in Ennetbühls 

 öffentlicher Kultur- und Begegnungsraum "Nukleus" 

 verkehrsarme Erschliessung mit gutem Zugang zum öffentlichen Verkehr 

 Erschliessung für den motorisierten Verkehr nicht über den Kronenplatz 

 Freiraum als Aufenthaltsort und Spielplatz 

Am 24. November 2022 erliess der Gemeinderat nach zuvor durchgeführten Mitwirkungs- und Auf-
lageverfahren den Überbauungsplan Kartoni vorbehältlich der Genehmigung der erforderlichen 
Teilrevision des Zonenplans durch die Gemeindeversammlung. Das Referendum gegen den Über-
bauungsplan wurde nicht ergriffen. Die Gemeindeversammlung beschloss die genannte Zonen-
planänderung am 2. Juni 2023. Gegenwärtig laufen sowohl zu dieser Zonenplanänderung wie auch 
zum Überbauungsplan Kartoni die kantonalen Genehmigungsverfahren. 

Zur Schaffung von Planungssicherheit für die Gemeinde und die privaten Investoren für den weite-
ren Entwicklungsprozess stehen nun Entscheide der Gemeindeversammlung zu zwei Verpflich-
tungskrediten an. Es werden ihr ein Verpflichtungskredit von CHF 3'170'000 für die Revitalisierung 
des Dorfbachs Ennenda und ein Verpflichtungskredit von CHF 2'930'000 für den Neubau eines 
Linthstegs vom Bahnhof Glarus nach Ennetbühls beantragt.  

Nähere Informationen und detaillierte Unterlagen zur Quartierentwicklung Kartoni finden Sie unter 
www.glarus.ch/kartoni und auf www.kartoniglarus.ch. 

Die Vorlage im Gesamtzusammenhang 

Die Revitalisierung des Dorfbachs Ennenda und der Neubau eines Linthstegs vom Bahnhof Glarus 
nach Ennetbühls sind Meilensteine in einer umfangreichen planerischen Entwicklung für das Kartoni-
Areal. Die nachfolgende Tabelle war in ähnlicher Form bereits im Memorial zur Gemeindeversamm-
lung vom 2. Juni 2023 (Zonenplan-Änderung) abgedruckt und wurde nun aktualisiert. Darin werden 
die Zusammenhänge und zeitlichen Abläufe in Bezug auf die Ortsplanung, auf den Überbauungsplan, 
auf das Bauprojekt Kartoni sowie auf die Revitalisierung des Dorfbachs aufgezeigt und zusammenge-
fasst. Daraus wird auch ersichtlich, dass die Bevölkerung im Rahmen des Gesamtprozesses schon 
verschiedentlich mitwirkte. Die Darstellung zeigt ferner die Komplexität dieser Arealentwicklung auf.  

2013 Gemeindeversammlung (GV) 2013: Gemeinderichtplan 
Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Glarus Ennetbühls 

 

2016 GV 2016: Ortsplanung Glarus 
Umzonung Weidmann-Areal / 
Einzonung Untere Allmeind 

Linthsteg 
2016: Wettbewerb 

 

2017   GV 2017: 
Rückweisung Baukredit 

 

2018/19 2018/2019: Masterplan Kartoni 

 Überbauungs-
plan 

Teilrevision  
Zonenplan 
Änderung Bauzonen 

 Dorfbach Ennenda 
 Hochwasserschutz (HWS)  
 Revitalisierung (REVIT) 

2020/21 2020/21: Entwurf / Mitwirkung  2021: Vorstudie HWS 

2022 2022: öffentliche Planauflage  2022: Vorstudie REVIT 
 Variantenstudium 

2022: Planerlass    
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2023  GV 1/2023:  
Erlass Teilrevision Zo-
nenplan 

 2023: 
 Vorprüfung Vorstudie 

(Bund u. Kanton) 
 Abklärungen zur Konzession 
 Prüfung Vorstudie 

(Bund u. Kanton) 

2024 2024: kantonale Genehmigung (Zonenplan-
Teilrevision u. Überbauungsplan) 

  

 2024: Baugesuch 
Kartoni-Areal 

 GV 1/2024: 
Verpflichtungskredit 
 
Ab 2024: 
 Bereinigung Projekt 

Linthsteg 
 Baugesuch 

GV 1/2024: 
Verpflichtungskredit 
 
Ab 2024: 
 Planung Bauprojekt 

2025/26 2025/26: Baubeginn 
Überbauung Kartoni 

 2025/26: 
 Baubewilligungsverfahren 
 Subventionsgesuch 
 Bau 

2027/28 2027/28: Fertigstel-
lung/Bezug 

 2027: Bau  

Einordnung der Projekte Revitalisierung Dorfbach Ennenda und Neubau Linthsteg 
in die Arealentwicklung Kartoni 

12.3 Revitalisierung des Dorfbachs Ennenda 

Revitalisierungsprojekte sind ein zentraler Bestandteil des revidierten Gewässerschutzgesetzes. De-
ren Ziel ist die Wiederherstellung von naturnahen Bächen, Flüssen und Seen mit ihren charakteristi-
schen Tier- und Pflanzenarten. Neben der Biodiversität profitieren von Revitalisierungsprojekten auch 
die Naherholung und der Hochwasserschutz.  

Umfassende Abklärungen haben ergeben, dass ein revitalisierter Dorfbach bei der Unteren Allmeind 
viele Vorteile mit sich bringt. Dazu gehören die ökologische Aufwertung, die Förderung der Biodiversi-
tät, die Bildung eines Naherholungsgebietes in Zentrumsnähe und die Verbesserung des Hochwas-
serschutzes für Ennetbühls. Durch diese Verbesserung des Hochwasserschutzes können auch die 
notwendigen Erfordernisse für die Überbauung der Kartoni erfüllt werden.  

Die Vorabklärungen haben aufgezeigt und Bund und Kanton haben in einer Vorprüfung bestätigt (Än-
derungen vorbehalten), dass es sich vorliegend um ein vom Bund und Kanton förderungswürdiges 
Projekt handelt, bei welchem bis zu 80% der Gesamtkosten subventioniert werden können. 

Mit der Umsetzung einer Revitalisierung kann auf ein aufwändiges Veranlagungsverfahren (finanzielle 
Beteiligung der nutzniessenden Grundeigentümer/innen) verzichtet werden, wohingegen bei einem 
Hochwasserschutzprojekt ein solches Veranlagungsverfahren nötig wäre. 

Das Revitalisierungsprojekt umfasst folgende Massnahmen, die zum Hochwasserschutz für die Untere 
Allmeind und das Kartoni-Areal beitragen: 

 Aufhebung des Kanals durch das heutige Firmenareal Weidmann und Einlenkung des Dorfbachs 
südlich des heutigen Firmenareals in die Linth; 

 Verlegung und Aufweitung des Dorfbachs bei der Unteren Allmeind auf rund 350 Metern; 

 im Bereich des heute bestehenden Kanals wird ein Längsdamm geschüttet zum Schutz vor Aus-
uferungen gegen das Siedlungsgebiet von Ennetbühls; 

 linthseitig des revitalisierten Dorfbachs wird ein Flachdamm angelegt, um den Schutz vor Ausufe-
rungen der Linth in die Untere Allmeind zu verbessern; 

 durch die Aufweitung des Dorfbachs wird die Abflusskapazität deutlich erhöht, was die Ableitung 
eines 100-jährlichen Ereignisses in diesem Abschnitt ermöglicht. 

Mit der Kartoni-Überbauung muss die Kartoni Quartier AG als Bauherrschaft folgende weitere Mass-
nahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes umsetzen: 
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 linthseitige Schutzlinie (Anhebung Gelände) zum Schutz vor Ausuferungen bei einem 100-jährli-
chen Linth-Abfluss;  

 erhöhtes Bauen der Erdgeschosse kombiniert mit weiteren Objektschutzmassnahmen an den 
Gebäudefronten im Bereich Rosengasse/Kronenplatz; 

 Erstellung eines Einlaufbauwerks an der Glarnerstrasse zur Ableitung von Oberflächenabflüssen 
und Zuflüssen von Platten- und Sturmigerrunse. Um den Schutz vor Rückstau bei Linthhochwas-
ser sicherzustellen, wird das Einlaufbauwerk mit Rückstauklappen versehen. 

Das Revitalisierungsprojekt in Kombination mit den Hochwasserschutzmassnahmen der Kartoni-Über-
bauung bringen eine erhebliche Verbesserung der Gefahrensituation für Ennetbühls. Um die dort ver-
bleibende Gefährdung zu eliminieren, sind jedoch weitere Hochwasserschutzmassnahmen erforder-
lich. Ein übergeordnetes Hochwasserschutzkonzept sieht verschiedene aufeinander abgestimmte Pro-
jekte vor, die später schrittweise zur Baureife vorangetrieben und zur Realisierung kommen sollen: 

 Rückhalteraum Sturmigerrunse durch die Erstellung von Flachdämmen. Der Rückhalteraum ist 
nach Möglichkeit auch zur Aufnahme von Abflüssen aus der Plattenrunse zu konzipieren; 

 Grossprojekt Hochwasserschutzprojekt "Sichere Linth" zur Erhöhung der Abflusskapazität und 
Sicherstellung des Schutzes vor 300-jährlichen Linthhochwassern. 

 
Übersichtsplan zum aktuellen Planungsstand aller Hochwasserschutz-Teilprojekte  

Die Sturmigerrunse und die Plattenrunse sind Korporationsgewässer. Das heisst, es bestehen öffent-
lich-rechtliche Korporationen, welche die Aufgaben des Hochwasserschutzes nach Massgabe des 
kantonalen Rechts übernehmen müssen. Die Plattenrunse-Korporation wurde im März 2023 von der 
kantonalen Aufsichtsbehörde zur Reaktivierung aufgefordert und formiert sich derzeit neu. 

Aufgrund der grossflächigen Schutzdefizite an der Linth und des grossen öffentlichen Interesses am 
Hochwasserschutz ist bei der Gemeinde Glarus das Hochwasserschutzprojekt "Sichere Linth" in Pla-
nung. Der Projektperimeter erstreckt sich über eine Länge von rund 4.5 km vom Mühlefuhr in Ennenda 
bis zum Rollengut in Netstal. In den Jahren 2015 bis 2019 ist das Vorprojekt um von Kanton und Bund 
geforderte, umfangreiche Zusatzabklärungen ergänzt worden. Seit Februar 2023 nahm die Gemeinde 
die Arbeiten zum Hochwasserschutzprojekt Linth, unter Leitung der seit Januar 2023 neu besetzten 
Fachstelle Hochwasserschutz, wieder auf. Aufgrund der Grösse und Komplexität des Projekts wird die 
Planung und Entwicklung bis zur Baureife und Bewilligung noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen.  

Revitalisierungsprojekt Dorfbach Ennenda – ein Gewinn für alle 

Von der Wiederherstellung der natürlichen Funktionen des Gewässers profitiert neben der Umwelt 
auch die Bevölkerung durch die Schaffung eines attraktiven Naherholungsgebiets und die Verbesse-
rung des Hochwasserschutzes. Bund und Kanton haben die Vorstudie zum vorliegenden Revitalisie-
rungsprojekt mit Zustimmung und Anerkennung wahrgenommen. 
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Die nachfolgenden beiden Abbildungen zeigen Einzelheiten des Projekts auf, insbesondere den für 
die Revitalisierung beanspruchten Raum von insgesamt rund 9'000 m2. Der zu revitalisierende Ab-
schnitt des Dorfbachs ist rund 350 Meter lang. Die Detailgestaltung des Gewässerraums wird in der 
weiteren Planung zusammen mit Fachleuten festgelegt. Die im Situationsplan dargestellte Gestaltung 
entspricht dem aktuellen Planungsstand und hat noch keinen verbindlichen Charakter. 

 
Situationsplan Revitalisierung Dorfbach (aktueller Planungsstand) 

 
Querprofil Projektsituation Untere Allmeind (aktueller Planungsstand) 

Der bei der Gewässeraufweitung (Dorfbach) anfallende Rohbodenaushub kann für die Schüttung der 
beidseitigen Uferdämme/Flachdämme verwendet werden. Die Neugestaltung des Geländes mit dem 
örtlichen Material verbindet sinnvoll ökonomische und ökologische Synergien.  

Der Flachdamm zwischen Dorfbach und Linth verbessert zusätzlich die Hochwassersicherheit und ga-
rantiert aufgrund der flachen Dammböschungen (siehe obiges Querprofil) keine Einschränkungen für 
die landwirtschaftliche Bewirtschaftung. 

Der Gemeinde-Richtplan sieht im Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Glarus / Ennetbühls eine länger-
fristige Änderung der Radwegroute über den geplanten Linthsteg und weiter durch die Untere All-
meind zur Ennetbühlerstrasse vor. Vorteilhaft ist die Routenführung vom Linthsteg über den nördli-
chen Teil des Flachdamms mit anschliessender direkter Verbindung entlang dem Dorfbach zur Ennet-
bühlerstrasse (siehe Abbildung oben). Für die Verbindungen zur Ennetbühlstrasse und zur Kartoni-
Überbauung sind zwei neue Brücken über den Dorfbach geplant. Mit dieser Linienführung kann der 
Radweg als Abgrenzung des Gewässerraums zur verbleibenden intensiv bewirtschafteten Landwirt-
schaft im südlichen Bereich der Unteren Allmeind dienen. Durch die Aufhebung des bestehenden 
Fusswegs entfällt die Durchschneidung der südseitig verbleibenden Landwirtschaftsfläche.  

Revitalisierungen sind in den meisten Fällen mit einem Landverlust für die landwirtschaftliche Nutzung 
verbunden. So erfolgt auch die Revitalisierung des Dorfbachs Ennenda auf Kosten landwirtschaftlich 
genutzter Fläche. Indes ist in der Unteren Allmeind der Grossteil der beanspruchten Fläche seit Sep-
tember 2016 der Bauzone zugewiesen. Entsprechend werden bereits heute keine Direktzahlungen 
entrichtet, und ein möglicher Verlust dieser Fläche ist seit Längerem bekannt, was bei der Ausrichtung 
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des Landwirtschaftsbetriebs berücksichtigt sein sollte. Auch die Gewässerräume schränken die inten-
sive Bewirtschaftung ein. 

Für die Landwirtschaft bietet die Revitalisierung Synergiepotentiale. Mit landwirtschaftlich extensiv be-
wirtschafteten Teilflächen innerhalb des Gewässerraums können die Struktur- und Artenvielfalt, in 
Übereinstimmung mit den Zielen der Revitalisierung, erhöht werden. Durch extensive Bewirtschaftun-
gen sind landwirtschaftliche Förderbeiträge für die Pächterschaft möglich. Im weiteren Verlauf der Pla-
nung wird die Zonenplanung mit der festgelegten Bewirtschaftungsweise im Gewässerraum abge-
stimmt. 

Die weitere Erarbeitung des Bauprojekts gestaltet sich unter Beizung von Fachleuten partizipativ. Die 
Interessensvertreter/innen u.a. aus Landwirtschaft, Naturschutz, Korporationen und der Anwohner-
schaft bringen ihre Anliegen mit ein. Dieser Prozess dauert gemäss heutigem Planungsstand bis an-
fangs des Jahrs 2025. Nach Abschluss der Planung des Bauprojekts erfolgt die Baueingabe. 

Kosten und Finanzierung 

Für die Berechnung des Verpflichtungskredites werden die geschätzten Baukosten aus der Vorstudie 
2023 verwendet. Somit ergibt sich folgender Verpflichtungskredit: 

Phase Bewilligungsprojekt (Phase 33 nach SIA) CHF 10'000 

Baukosten 
 Vorbereitungsarbeiten CHF 270'000 
 Baumeisterarbeiten (inkl. Rückbau bestehende Anlagen) CHF 1'450'000 
 Baunebenkosten (inkl. Submission, Bauleitung) CHF 490'000 
 Diverse Arbeiten CHF 430'000 

Reserve 20% (Kostenungenauigkeit) CHF 520'000 

Verpflichtungskredit Revitalisierung Dorfbach Ennenda CHF 3'170'000 

(in Aussicht gestellte Bundes- und Kantonsbeiträge: bis zu 80% der Gesamtkosten) 

Der aktuelle Mehrwertsteuersatz von 8.1% ist in den einzelnen Kostenpositionen eingerechnet. Auf-
grund des Projektstands wird die Projektreserve entsprechend den Empfehlungen der SIA-Honora-
rordnung 103 für Bauingenieurinnen und Bauingenieure (aktuelle Ausgabe 2020) mit 20% angesetzt. 

Die Kosten für das Vor- und das Bauprojekt (SIA Phasen 31 32) sind im Budget 2024 enthalten. Die 
Projektierungsarbeiten sind im Gang und notwendig für die Erstellung der Bewilligungsgesuche 
(Phase Bewilligungsprojekt). 

Beiträge von Bund und Kanton 

Die Revitalisierung des Dorfbachs Ennenda ist ein förderungswürdiges Projekt im Sinne der Gewäs-
serschutzschutzgesetzgebung und des Förderprogramms von Bund und Kanton zur Revitalisierung 
von Fliessgewässern. Das Projekt kann die hohen diesbezüglichen Anforderungen von Bund und 
Kanton erfüllen, weshalb der Kanton anlässlich einer Vorprüfung den maximalen Subventionsbeitrags-
satz von 80% der Gesamtkosten in Aussicht gestellt hat. Definitiv über die Gewährung dieser Bundes- 
und Kantonsbeiträge entscheiden wird der Kanton im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens. Der 
Kanton würde die Kosten des Projekts über den Gewässerrenaturierungsfonds (Kap. 5 des kantona-
len Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz) finanzieren. Der Kanton ist gemäss Gewässer-
schutzgesetz verpflichtet, Revitalisierungen von Gewässern langfristig vorzunehmen. Die Revitalisie-
rung des Dorfbachs Ennenda ist ein wichtiger Beitrag zur Erreichung dieser kantonalen Ziele.  

Auswirkungen des Revitalisierungsprojekts auf die Zonenplanung  

Mit der im September 2016 durch die Gemeindeversammlung gestützt auf die kommunale Richtpla-
nung beschlossenen Gesamtrevision der Nutzungsplanung wurde der nördliche Teil der Unteren All-
meind der Bauzone, konkret der dreigeschossigen Wohnzone (W3), zugewiesen. Dies in der An-
nahme, dass das damals vorliegende Hochwasserschutzprojekt "Sichere Linth" in absehbarer Zeit re-
alisiert würde. Das kantonale Departement Bau und Umwelt genehmigte diese Baulandeinzonung un-
ter dem Vorbehalt der Realisierung des Hochwasserschutzprojekts "Sichere Linth". 

Mit der am 2. Juni 2023 von der Gemeindeversammlung erlassenen Zonenplanänderung Kartoni wur-
den zur Realisierung des Freiraums Kartoni und der Revitalisierung des Dorfbachs Ennenda die 
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Wohn- und Arbeitszone WA3 um 1'770 m2 und die Wohnzone W3 um 1'399 m2 reduziert. Eine weitere 
Fläche von rund 1'971 m2 der Wohnzone W3 wird zudem vom Gewässerraum überlagert (in der nach-
folgenden Abbildung blau schraffiert) und ist demnach nicht bebaubar. 

 
 

Zonenplan Siedlung gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 2. Juni 2023 

Mit der Weiterentwicklung des Hochwasserschutzprojekts zum Revitalisierungsprojekt Dorfbach En-
nenda wird die bebaubare Wohnzone W3 weiter um rund 2'000 m2 reduziert (siehe Abbildung oben im 
Abschnitt "Einzelheiten zum Projekt"). Damit reduziert sich die in der Bauzone W3 verbleibende Flä-
che auf rund 4'100 m2.  

Nach heutigem Stand ist davon auszugehen, dass aufgrund des Erschliessungsaufwandes (neue Er-
schliessungsstrasse von Süden her mit Brückenbauwerk) keine zweckmässige und finanziell tragbare 
Überbauung der verbleibenden Bauzone W3 mehr möglich ist. Voraussichtlich wird der Gemeinderat 
deshalb der Gemeindeversammlung nach Realisierung des Revitalisierungsprojekts Dorfbach En-
nenda bzw. des Hochwasserschutzprojekts "Sichere Linth" beantragen, diese nicht erschliessbare 
bzw. überbaubare Bauzonenfläche der Nichtbauzone zuzuweisen. Gemäss heutigem Abklärungs-
stand wird diese Fläche bzw. deren Einwohnerkapazität wiederum an einem anderen Ort zur Kompen-
sation für Ein- und Umzonung zur Verfügung stehen, womit die Gemeinde einen bedeutenden Ent-
wicklungsspielraum erhält und keinen Verlust der Bauzone verzeichnen muss. 

Freizeitgärten 

Die in der Unteren Allmeind vorhandenen Freizeitgärten müssen aufgelöst werden. Die Gemeinde bie-
tet den jetzigen Pächterinnen und Pächtern bei Bedarf Ersatzflächen im Tschachen, bei der Tschäch-
listrasse oder bei der Äugstenbahn an. 

Weitere Abhängigkeiten des Revitalisierungsprojekts  

Werkleitungs-Erschliessung 

Das Projekt Revitalisierung Dorfbach Ennenda bedingt auch Anpassungen bezüglich Werkleitungser-
schliessung: 

 Entlang der südlichen Grenze des Areals der Firma Weidmann queren eine Kanalisations- und 
eine Stromleitung den Dorfbach. Diese beiden Leitungen müssen verlegt werden. 

 Die Kanalisationsleitung von der Unteren Allmeind-Strasse her muss in die Kanalisationsleitung 
bei der Rosengasse oder Ennetbühlerstrasse eingeleitet werden. Da die bestehende Kanalisation 
in der Rosengasse in sehr schlechtem Zustand und sanierungsbedürftig ist, soll diese Leitung er-
neuert werden. Bei der Querung des Dorfbachs muss das Abwasser in eine höhere Höhenlage 
gepumpt werden. Dies soll aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen wie üblich nur für das Schmutz-
wasser erfolgen, wohingegen die hohen Wassermengen des Regenabwassers getrennt vom 
Schmutzwasser gesammelt und nach Möglichkeit direkt in die Linth oder in den Dorfbach geleitet 
werden sollen. Da es sich bei der heutigen Leitung in der Unteren Allmeind-Strasse um eine 
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Mischwasserleitung handelt, muss diese ersetzt und im Trennsystem aufgebaut werden. Für die 
Querung des Dorfbachs sind allenfalls Beiträge von Bund und Kanton erhältlich.  

 Von der Transformatorenstation Kronenplatz bis zur Transformatorenstation Nord bei der Hans 
Eberle AG Metallwarenfabrik verläuft eine Stromleitung, die durch die Technischen Betriebe Gla-
rus verlegt werden muss. 

 Auch die schon länger anstehende Werkleitungssanierung in der Zwischengasse Rosen-/Fenz-
gasse, die Umlegung der steilen Leitung im untersten Abschnitt der Dörflistrasse sowie die Ent-
wässerung des Tiefpunkts bei der Glarnerstrasse sollen angegangen werden. 

Eine erste grobe Kostenschätzung anhand vorsichtig gewählter Erfahrungswerte hat ergeben, dass 
der Gemeinde für die beschriebenen, umfangreichen Projekte (baulich notwendige Anpassungen und 
Sanierungsrestanzen) Kosten von insgesamt rund CHF 4.1 Mio. für Abwasserleitungen und rund 
CHF 3.6 Mio. für Strassensanierungen anfallen dürften. Die Kosten bewegen sich damit in vergleich-
barem Rahmen wie bei anderen ähnlichen Projekten (z.B. Strassen- und Werkleitungssanierung Luri-
genstrasse). In diesen Angaben nicht enthalten sind die Kosten für allfällige Werkleitungen der Tech-
nischen Betriebe Glarus. Mangels dringenden Handlungsbedarfs aus finanziellen Gründen zu einem 
späteren Zeitpunkt ausgeführt werden die Strassen- und Werkleitungssanierungen in der 
Glarnerstrasse/Fenzgasse mit dem Kronen- und Löwenplatz. 

Im Hinblick auf die Bewilligung der entsprechenden gebundenen Ausgaben durch den Gemeinderat 
wird ein Bauprojekt mit einem Kostenvoranschlag erstellt, das voraussichtlich bis anfangs des Jahrs 
2025 vorliegt. Die Ausführung dieser Infrastrukturprojekte muss mit den weiteren Bauarbeiten koordi-
niert werden und erfolgt unter Beachtung der Finanzplanung der Gemeinde über mehrere Jahre hin-
weg in mehreren Etappen. 

Land-Tauschgeschäft mit der Hans Eberle AG Metallwarenfabrik 

Ein wesentlicher Teil des Dorfbachs im vom Revitalisierungsprojekt betroffenen Gebiet steht im Eigen-
tum der in der Unteren Allmeind in Ennenda ansässigen Hans Eberle AG Metallwarenfabrik. Dieses 
Unternehmen hat im Jahr 2019 bei der Gemeinde ein Gesuch um Übernahme von Strassenflächen 
gestellt, die durch ihr Areal verlaufen, heute aber im Eigentum der Gemeinde stehen, mit dem Ziel, ein 
in sich geschlossenes Werksareal zu schaffen. Dies erhöht die Sicherheit, entflechtet den Durch-
gangs- und Langsamverkehr vom Werkverkehr und ermöglicht dem Unternehmen eine flexiblere Ent-
wicklung seiner Werksgebäude.  

Die Verhandlungen führten zu einem Vorvertrag über einen Land-Tauschvertrag, mit welchem die Par-
teien die für das Revitalisierungsprojekt erforderliche Boden- bzw. Bachfläche mit den Strassenflächen 
auf dem Fabrikareal abtauschen. Aufgrund dieses Tauschgeschäfts wird der bestehende Fuss- und 
Radweg künftig ausserhalb des Fabrikareals geführt. Die Parteien haben sich darauf geeinigt, dass 
die Hans Eberle AG Metallwarenfabrik die Kosten der Verlegung des Fuss- und Radweges trägt, mit 
Ausnahme der Kosten für die Erstellung oder Verlegung einer allfälligen Fuss- und Radweg-Brücke 
über den Dorfbach, die zu Lasten der Gemeinde gehen. 

Die im Rahmen einer Land-Bewertung durchgeführte Gegenüberstellung von Pflichten/Kosten und 
Rechten/Nutzen von Strasse (Unterhalt/Erneuerung) und Gewässer (Unterhalt) führte zum Schluss, 
dass sich für die Flächen (Strasse/Gewässer) kein eigentlicher Verkehrswert ermitteln lässt, womit der 
Landabtausch in die Zuständigkeit des Gemeinderats fällt (Art. 14 Abs. 2 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 Ge-
meindeordnung) und die gegenseitige Landabtretung ohne Ausgleichszahlungen erfolgen wird. 

12.4 Neubau eines Linthstegs vom Bahnhof Glarus nach Ennetbühls  

An der Gemeindeversammlung vom 29. November 2013 haben die Stimmberechtigten einem Rah-
menkredit von CHF 6.43 Mio. für eine Kostenbeteiligung der Gemeinde am SBB-Erneuerungsprojekt 
ATR Glarnerland (Perronanlagen Bahnhöfe Glarus und Ennenda), für den Umbau des Bushofs Glarus 
und für den Neubau eines Linthstegs mit einem Netto-Gemeindeanteil von CHF 3.68 Mio. zugestimmt. 
Dieser Beschluss erfolgte unter Vorbehalt der Landsgemeindebeschlüsse zu den Kantonsbeiträgen 
und der Leistung der entsprechenden Kostenanteile durch die SBB. 

Im Anschluss an die Herbst-Gemeindeversammlung 2013 hat die Gemeinde Glarus den Kanton um 
finanzielle Unterstützung ersucht. Der Landrat hatte die regierungsrätliche Vorlage zu einer entspre-
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chenden kantonalen Kostenbeteiligung am Projekt Linthsteg abgelehnt. So wurde an der Landsge-
meinde vom 4. Mai 2014 über die kantonale Mitfinanzierung der Projektteile ATR und Bushof abge-
stimmt, das Teilprojekt Linthsteg war in der Vorlage nicht enthalten. Ein Antrag auf kantonale Mitfinan-
zierung des Linthstegs unterlag an der Landsgemeinde dem Antrag des Landrats nur knapp. Die 
Landsgemeinde bewilligte die kantonalen Mittel zur Mitfinanzierung des SBB-Projekts ATR, verwei-
gerte aber den Kantonsanteil an den geplanten Bushof. 

In der Folge übernahm der Gemeinderat die Federführung bezüglich Erschliessung des Entwicklungs-
schwerpunkts Bahnhof Glarus / Ennetbühls und erarbeitete auf der Grundlage des kommunalen Richt-
plans die notwendige erneute Gemeindeversammlungsvorlage für einen Linthsteg. 

Weil das Erschliessungs-Projekt Linthsteg nicht „nur“ als Ortsquerung, sondern auch als Bahnzugang 
zu betrachten ist, haben sich die SBB mit 50% (CHF 1.17 Mio.) an den Baukosten der Verlängerung 
der Personenunterführung des Bahnhofs Glarus bis zum Linthufer beteiligt, um so eine Weiterführung 
der Wegverbindung von der SBB-Unterführung nach Ennetbühls und Ennenda vorzubereiten. Weiter 
übernahm der Kanton 33% der Kosten der Verlängerung der Personenunterführung (CHF 0.78 Mio.). 

Die Herbstgemeindeversammlung 2017 wies den ihr vom Gemeinderat unterbreiteten Verpflichtungs-
kredit für den Neubau eines Linthstegs vom Bahnhof Glarus nach Ennetbühls zurück, dies im Wesent-
lichen mit folgenden Forderungen: 

 Es sei abzuklären, ob für die Verlegung des Radwegs nicht auch der Kanton bereit wäre, einen 
Beitrag an den Linthsteg zu leisten, obwohl er rechtlich dazu nicht verpflichtet ist. 

 Um Synergien zu nutzen und Kosten zu sparen, solle das Projekt Linthsteg erst wiederaufgenom-
men werden, wenn der Hochwasserschutz zur Ausführung bereit ist. 

 Mit den Investoren des Kartoni-Areals sei vor dessen Realisierung und nicht erst danach eine 
finanzielle Beteiligung zu vereinbaren. 

Inzwischen ist die Planung zum Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Glarus / Ennetbühls (Arealentwick-
lung, Revitalisierung, Hochwasserschutz) weit gediehen, indem insbesondere der Überbauungsplan 
Kartoni erlassen wurde und ein bewilligungs- und genehmigungsfähiges Revitalisierungsprojekt für 
den Dorfbach Ennenda (siehe oben) vorliegt. Dieses zeigt u.a. die Fortsetzung der Langsamverkehrs-
wege auf der Ennetbühler Seite auf. Sodann liegt eine ablehnende Antwort des Kantons zur Anfrage 
um finanzielle Beteiligung am Linthsteg vor. Von der Investorin des Kartoni-Areals liegen Zusagen für 
Investitionsbeiträge an den Linthsteg und an das Revitalisierungsprojekt vor. Teil des Überbauungs-
plans Kartoni und damit Vorgabe für das Bauprojekt ist zudem u.a. die zweckmässige Erschliessung. 
So ist für das Gebiet "Untere Allmeind, Kartonfabrik" eine optimale Durchwegung für den Langsamver-
kehr – unter Einbezug des geplanten Linthstegs für die Linthüberquerung in die Erschliessungsüberle-
gungen – sicherzustellen (siehe u.a. Anhang 1, Art. A1-A5 der Bauordnung). 

Aus diesen Gründen unterbreitet der Gemeinderat jetzt der Gemeindeversammlung den Bau eines 
Linthstegs vom Bahnhof Glarus nach Ennetbühls erneut zur Beschlussfassung. 

Einzelheiten zum Projekt  

Heute besteht mit der Ennetbühlerbrücke via Bahnübergang bereits eine Strassenverbindung zwi-
schen den beiden Teilgebieten Bahnhof Glarus und Ennetbühls. Diese ist aber für den Fuss- und Rad-
verkehr punkto Verkehrsführung und Sicherheit nicht zufriedenstellend. Die engen Platzverhältnisse 
bergen erhöhte Risiken für alle Verkehrsteilnehmenden. 

Eine Entflechtung der Verkehrsströme mit entsprechenden Begleitmassnahmen wie verbesserte Zu-
gangsmöglichkeiten, neue/bessere Veloparkierungs-Gelegenheiten und Umgebungsarbeiten im Sinne 
von Sicherheit, Entlastung und optimierter Verkehrsführung drängt sich auf. Sie ist ferner eine wichtige 
Voraussetzung zur Realisierung der gemäss kommunalem Richtplan für den Entwicklungsschwer-
punkt Bahnhof Glarus / Ennetbühls vorgesehenen Entwicklung. 

Mit einer Linthquerung für Langsamverkehrsteilnehmende auf Höhe des Bahnhofs Glarus ergibt sich 
eine sichere, barrierefreie und kurze Verbindung von Ennetbühls zum und vom Zentrum von Glarus 
sowie an den öffentlichen Verkehr. Der neue Linthsteg wird für den Veloverkehr nutzbar sein, und ent-
lang des Wuhrwegs zwischen Bahn und Linthdamm soll ein neuer Radweg entstehen. Der geplante 
Steg über die Linth bildet also einen wichtigen Bestandteil des zukünftigen Langsamverkehrsnetzes in 
der Gemeinde Glarus. 
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Die geplanten Massnahmen sehen eine umfassende, ganzheitliche Erschliessung vor, in deren Rah-
men es Wege, Plätze, Linthquerung, Veloparkmöglichkeiten, Beleuchtung, Sitzgelegenheiten und Um-
gebungsarbeiten umzusetzen gilt. Auch sind Rahmenbedingungen des Hochwasserschutzprojekts 
Linth zu berücksichtigen (Dammerhöhung, Flachufer, Durchflussprofil). 

Für den Bau des Linthstegs wird der Gemeindeversammlung das gleiche Projekt wie im Jahr 2017 zur 
Verpflichtungskredit-Beschlussfassung vorgelegt. Im Winter 2015/2016 hatte die Gemeinde via Pro-
jektwettbewerb eine Vorstudie für die Linthquerung ausgeschrieben. Der Glarner Gewinner präsen-
tierte einen Linthsteg, der im Wesentlichen aus einer leistungsfähigen Holz-/Beton-Verbundkonstruk-
tion besteht. Diese interessante Kombination kann wirtschaftliche und ästhetische Ansprüche ideal 
verbinden und erfüllen.  

Der Steg verbindet die beiden Linthufer mit einer Spannweite von 46 Metern und bietet eine Weg-
breite von 3.25 Metern. Das Geländer wird in einer Staketenkonstruktion (vertikale Stangen) aus Stahl 
mit Holzhandlauf erstellt und mit einer dezenten Wegbeleuchtung ausgestattet. Das Durchflussprofil 
für die Linth wurde gemäss heutigem und zukünftigem Zustand nach dem Hochwasserschutzprojekt 
"Sichere Linth" bestimmt. Die Widerlager werden mit einer Kombination aus Flach- und Pfahlfundation 
ausgeführt. Die Dammwege werden im Bereich der Brücke bereits auf das höhere Niveau gemäss 
Hochwasserschutzprojekt ausgelegt und mit kleinen Rampen auf den bestehenden Weg zurückge-
führt. Damit entspricht der Linthsteg dem heutigen als auch zukünftigen Terrainverlauf gemäss Hoch-
wasserschutzprojekt "Sichere Linth". 

Der Platz zwischen der SBB-Personenunterführung, dem Dammweg und der Wagenremise wird auf 
einfache Art und Weise neugestaltet. Mit dem Einbau eines Veloparkings in die SBB-Wagenremise 
erhält diese eine neue Nutzung. Für das später einfach erweiterbare Veloparking werden rund 20 öf-
fentlich zugängliche und rund 25 abschliessbare Veloabstellplätze erstellt, was den aktuell erwarteten 
Bedarf abdeckt. 

Die bestehenden Wege von der Ennetbühlerbrücke (Dammweg) zum Linthsteg und bis nach Ennenda 
(Flurweg) werden neu beleuchtet und eine durchgängige Breite von 2.5 Metern erhalten. Die heutige, 
gebundene Kiesoberfläche bleibt bestehen. Im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts "Sichere 
Linth" wird geprüft, ob künftig eine breitere oder sogar getrennte Wegführung für Fuss- und Radver-
kehr umzusetzen ist. 

Skizze des Linthstegs 
(aus Projektwettbewerb) 

 

 

 

 

 

 

 
Skizze des Zugangs zum Linthsteg bis zur Wagen-
remise und bis zur Bahnhofs-Personenunterführung  
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Situationsplan Personenunterführung, Wagenremise, Linthsteg 

Kosten und Finanzierung 

Zur Bemessung des Verpflichtungskredits werden die Baukosten des Bauprojekts 2017 verwendet. Da 
seither einige Jahre vergangen sind, ist es notwendig, die Projekte für den Linthsteg, die Wege und 
die Veloparkierung in der Wagenremise technisch nochmals aufzuarbeiten (Konstruktion, Umgebung, 
Schnittstellen, weiteres) und daraus Bewilligungsprojekte zu erstellen. Hierfür wurde ein Projektie-
rungsbetrag von geschätzt CHF 100'000 aufgerechnet. Weiter wird die Projektreserve im Einklang mit 
der Empfehlung der SIA-Ordnung 103 (Ausgabe Jahr 2020) mit 20%, anstelle 10% wie im Jahre 2017, 
angesetzt, weil das Bauprojekt aufgrund des langen Projektunterbruchs überarbeitet werden muss. 
Ferner werden die Teuerung gemäss Baupreisindex von 17.0% (Region Ostschweiz, Baugewerbe To-
tal, Basis 2020, April 2017 = 97.8%, Okt. 2023 = 114.8%) und die Änderung des Mehrwertsteuersat-
zes aufgerechnet (8.0% im Jahr 2017, 8.1% im Jahr 2023, d.h. Differenz von +0.1%). Aufgrund des-
sen ergibt sich folgender Verpflichtungskredit (alle Positionen je inkl. Mehrwertsteuer): 

Aufarbeitung Bauprojekt und Bewilligungsprojekt CHF 100'000 
(Linthsteg, Wege, Veloparkierung) 

Baukosten (gemäss Memorial zur Herbstgemeindeversammlung 2017, zusammengefasst) 

 Platzgestaltung zwischen SBB-Personenunterführung und Dammweg CHF 400'000 
 Erstellen Veloparking in der Wagenremise CHF 200'000 
 Erstellen direkte Linthquerung für Langsamverkehr (Linthsteg) CHF 1'000'000 
 Verbesserung der Zugangswege CHF 400'000 

Total Baukosten, inkl. Projektierung ab Phase Submission CHF 2'000'000 

Teuerung (17%) und Anpassung MWST (0.1%) auf CHF 2 Mio. CHF 342'000 

Reserve 20% für diverse Arbeiten / Unvorhergesehenes  
(wie z.B. Kostenungenauigkeit) CHF 488'000 

Verpflichtungskredit Neubau Linthsteg mit Erschliessungswegen CHF 2'930'000 
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Zu allfälligen Beiträgen Dritter an den Linthsteg siehe die Ausführungen betreffend Mehrwertabgabe 
im nachfolgenden Kapitel "Finanzielle Auswirkungen". 

Die bisherigen Planungskosten (Projektwettbewerb [Studie] und Vor-/Bauprojekt) wurden bereits ab-
gerechnet und sind nicht Bestandteil des vorliegenden Verpflichtungskredits, welcher die Projektkos-
ten ab dem Jahr 2024 enthält. Um das Projekt voranzutreiben, wird der Gemeindeversammlung für 
das laufende Rechnungsjahr 2024 für die Aufarbeitung des Bauprojekts und allfällige Abklärungen im 
Rahmen eines Baugesuchsverfahrens ein Nachtragskredit von CHF 120'000 beantragt. 

Betriebs- und Unterhaltskosten 

Erfahrungsgemäss ist bei einer Neuanlage wie der vorliegenden mit jährlichen Betriebs- und Unter-
haltskosten von zwei bis drei Prozent der Investitionskosten, also CHF 58'000 bis CHF 87'000 zu 
rechnen, die zukünftig zusätzlich in der Jahresrechnung der Gemeinde zu berücksichtigen sind. 

12.5 Finanzielle Auswirkungen 

Die Kosten der beiden hier unterbreiteten Projekte Revitalisierung Dorfbach Ennenda (insgesamt 
CHF 3.17 Mio.) und Bau Linthsteg Bahnhof Glarus - Ennetbühls (insgesamt CHF 2.93 Mio.) sind oben 
im Einzelnen aufgelistet. Wie erwähnt, kann für die Revitalisierung des Dorfbachs Ennenda mit Sub-
ventionen von Bund und Kanton in der Höhe von bis zu 80% der gesamten Kosten gerechnet werden. 

Der Gemeinderat hat im Rahmen der Nutzungsplanungsrevision für die Aufzonung des Industriege-
biets Weidmann in die Wohn- und Arbeitszone WA3 und für die aufgrund des Überbauungsplans Kar-
toni ermöglichte Mehrnutzung insgesamt eine Abgabe auf den Planungsmehrwert in der Höhe von 
rund CHF 560'000 mit der Grundeigentümerschaft ausgehandelt. Der Ertrag aus Planungsmehrwert-
Abgaben muss zweckgebunden verwendet werden (Art. 5 Abs. 1ter des Raumplanungsgesetzes des 
Bundes; Art. 33m des kantonalen Raumentwicklungs- und Baugesetzes). Während für Baulandeinzo-
nungen geleistete Mehrwertabgaben für die Entschädigung allfälliger Baulandauszonungen eingesetzt 
werden, sollen praxisgemäss die für andere Planungsmehrwerte geleisteten Mehrwertabgaben grund-
sätzlich für Massnahmen der Raumplanung im entsprechenden Planungsgebiet und dessen Umge-
bung zu Gute kommen. Die Schaffung von Rad- und Fusswegen und die Verbesserung der Erreich-
barkeit öffentlicher Einrichtungen, hier insbesondere des Bahnhofs Glarus, stellen solche Massnah-
men der Raumplanung im Sinne der genannten Bestimmungen dar. Somit kann die von der Kartoni 
Quartier AG aufgrund der Umzonung in die Wohn- und Arbeitszone WA3 und des Überbauungsplans 
zu leistende Mehrwertabgabe von rund CHF 560'000 für das Projekt Linthsteg eingesetzt werden. 

Die Kartoni Quartier AG hat sich sodann aufgrund des hohen Interesses für die Arealentwicklung be-
reit erklärt, sofern die Gemeinde die soeben erwähnten Abgaben auf die Planungsmehrwerte (Umzo-
nung und Überbauungsplan) von insgesamt CHF 560'000 für das Infrastrukturprojekt Linthsteg ver-
wendet, zusätzliche freiwillige Beiträge an folgende Infrastrukturprojekte zu leisten: 

 CHF 300'000 Infrastrukturprojekt Linthsteg 

 CHF 180'000 öffentliches Freiraumprojekt Kartoni 

 CHF 317'000 Revitalisierungsprojekt Dorfbach Ennenda (1/2 Anteil Restkosten Gemeinde) 

Die Arealentwicklung Kartoni leistet somit einen Beitrag von total CHF 800'000 an das Infrastruktur-
projekt Linthsteg und trägt in Bezug auf das Revitalisierungsprojekt Dorfbach Ennenda die Hälfte der 
zu erwartenden Restkosten (CHF 634'000) der Gemeinde. 

12.6 Erwägungen des Gemeinderats 

Die Arealentwicklung Kartoni bietet neuen Wohnraum, ergänzt mit dem Vorhaben "Nukleus" die Kul-
turangebote in der Gemeinde und bietet mit dem Revitalisierungsprojekt Dorfbach Ennenda ökolo-
gisch wertvolle Flächen und ein damit verbundenes Naherholungsgebiet. Insgesamt steigert diese 
qualitativ hochwertige Arealentwicklung die Standortattraktivität der Gemeinde markant. 

Der Gemeinderat schätzt es sehr, dass beim herausfordernden und sehr komplexen Projekt Kartoni 
von Anfang an sehr viel Wert auf die Mitwirkung der Bevölkerung gelegt wurde. Er ist der Meinung, 
dass bei den verschiedenen herausfordernden und komplexen Themen bestmögliche Lösungen ge-
funden werden konnten. So schaffen die nun beantragten Verpflichtungskredite für die Revitalisierung 
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des Dorfbachs Ennenda und den Bau des Linthstegs zwischen dem Bahnhof Glarus und Ennetbühls 
sowohl der Gemeinde als auch den privaten Investoren die nötige Planungssicherheit. 

Die neue direkte und barrierefreie Fuss- und Radwegverbindung mit dem Bau eines Linthstegs zwi-
schen dem Bahnhof Glarus und Ennetbühls sowie die vorgesehene feinmaschige Durchwegung für 
den Fuss- und Radverkehr erzeugen eine Qualitätssteigerung bei der Erschliessung von Ennetbühls 
mit dem Kartoni-Areal und Ennenda. 

Ein Glücksfall für die Gemeinde ist es, dass die Umsetzung des geforderten Hochwasserschutzes im 
Rahmen eines Revitalisierungsprojektes erfüllt werden kann. Das Revitalisierungsprojekt Dorfbach 
Ennenda erfüllt nicht nur die Anforderungen an den Hochwasserschutz, sondern es bietet auch einen 
ökologischen Mehrwert und ist finanziell interessant, da Subventionsbeiträge von bis zu 80% zu er-
warten sind. Ein Hochwasserschutzprojekt hingegen wäre kompliziert, das Veranlagungsverfahren 
überaus aufwändig und es wäre mit einer Bauverzögerung von ungefähr fünf Jahren zu rechnen. 

Aus diesen Gründen empfiehlt der Gemeinderat die Annahme der beiden beantragten Verpflichtungs-
kredite. So können die weiteren Planungs- und Umsetzungsschritte angegangen werden: 

 Erstellen der Bauprojekte für die Revitalisierung des Dorfbachs Ennenda und für den Bau des 
Linthstegs sowie Einreichung der Baugesuche 

 Zonenplanänderung Gewässerraum und Bauzone/Landwirtschaftszone im Bereich der Revitali-
sierung des Dorfbachs nach Vorliegen der Baubewilligung 

 Erstellen der Strassen- und Werkleitungs-Sanierungsprojekte, Genehmigung der entsprechenden 
gebundenen Ausgaben durch den Gemeinderat 

12.7 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie auf Art. 41 Abs. 1 Bst. c des Gemeindegesetzes 
und Art. 37 ff. des Finanzhaushaltgesetzes i.V.m. Art. 14 Abs. 2 Bst. a und Abs. 3 Bst. b der Gemein-
deordnung beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen:  

1.  Für die Renaturierung/Revitalisierung des Dorfbachs Ennenda wird ein Verpflichtungskredit von 
CHF 3'170'000 genehmigt.  
Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um die zwischen der Aufstellung der Kosten und 
der Bauausführung eingetretenen Baukostenentwicklung (Baupreisindex, Basis Oktober 2020, 
Region Ostschweiz, Baugewerbe Total, Indexstand 114.8, Oktober 2023). 

2.  Für den Bau eines Linthstegs vom Bahnhof Glarus nach Ennetbühls werden ein Verpflichtungs-
kredit von CHF 2'930'000 sowie ein Nachtragskredit für das Jahr 2024 von CHF 120'000 (Bau- 
und Bewilligungsprojekt, weitere Abklärungen) genehmigt. 
Die Verpflichtungskreditsumme erhöht oder vermindert sich um die zwischen der Aufstellung der 
Kosten und der Bauausführung eingetretenen Baukostenentwicklung (Baupreisindex, Basis Okto-
ber 2020, Region Ostschweiz, Baugewerbe Total, Indexstand 114.8, Oktober 2023). 

3.  Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 
Die GPK hat die beiden umfangreichen Gemeindeversammlungsgeschäfte – einerseits für die Gewäh-
rung eines Verpflichtungskredites für die Revitalisierung des Dorfbaches Ennenda und andererseits 
eines Verpflichtungs- und eines Nachtragskredites für einen Linthsteg vom Bahnhof Glarus nach En-
netbühls – eingehend geprüft. Sie empfiehlt, den vom Gemeinderat beantragten Krediten zuzustim-
men. Dies erhöht einerseits die Planungssicherheit für die Gemeinde Glarus, andererseits aber auch 
für die privaten Investoren.  

Die GPK möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass einzeln über die Kredite entschieden und abge-
stimmt werden kann. 
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